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Leitsätze
1. Das isoliert zur Entscheidung gestellte Begehren, das Gericht möge die Rechts-
widrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses feststellen, ist als unzulässiges Fest-
stellungsbegehren im Sinne einer Feststellungsklage (§43 Abs. 1 VwGO) zu be-
werten. Die Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses
und seiner Nichtvollziehbarkeit bis zur Mangelbehebung sind insoweit grund-
sätzlich untrennbar miteinander verbunden.2. Die Zulässigkeitsvoraussetzung
der Klagebefugnis gemäß §42 Abs. 2 VwGO hat nicht den Sinn, ernsthaft strei-
tige Fragen über das Bestehen eines subjektiven Rechts (hier: der Bundesrepu-
blik Deutschland aus Art. 87a GG), von deren Beantwortung der Klageerfolg
abhängen kann, bereits vorab im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung abschließend
zu klären.3. Mit der Klageerhebung gegen einen Planfeststellungsbeschluss kann
mit Blick auf ein zwischen der Klägerin und der Beigeladenen bestehende ver-
tragliche Vereinbarung die aus dem Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben
(§242 BGB) folgende vertragliche Nebenpflicht, sich leistungstreu zu verhalten
(sog. Leistungstreuepflicht), verletzt und damit die Klagebefugnis wegen unzu-
lässiger Rechtsausübung zu verneinen sein (hier bejaht).4. Ebenso wenig wie
Betroffene, deren Person und Aufenthalt unbekannt sind, sollen nach §43a Nr.
4 EnWG solche Personen benachrichtigt werden, deren Betroffenheit unbekannt
ist. Ist der Anhörungsbehörde eine Betroffenheit nicht bekannt, folgt daraus zu-
gleich, dass ihr deren Zurechnung zur Person eines Betroffenen nicht möglich und
ein solcher Betroffener in diesem Sinne unbekannt ist.5. Zumindest dann, wenn
neben dem Umstand, dass sein Aufgabenbereich berührt ist, keine konkreten
Anhaltspunkte für die besondere Betroffenheit eines Trägers öffentlicher Belan-
ge auch in subjektiven Rechten bestehen, darf die Anhörungsbehörde grund-
sätzlich davon ausgehen, dass eine solche Betroffenheit nicht besteht. Ist ihr in
diesem Sinne die Betroffenheit eines Trägers öffentlicher Belange unbekannt ge-
blieben bzw. musste diese ihr nicht bekannt sein, trifft sie folglich im Rahmen der
Betroffenenanhörung keine Benachrichtigungspflicht nach §43a Nr. 4 EnWG.6.
Stellungnahmen, die vor Beginn der Einwendungsfrist abgegeben wurden, sind
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nicht als den Anforderungen des §73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG M-V entsprechende,
die Präklusionswirkung ausschließende Einwendungen anzusehen.7. Ein Ände-
rungsplanfeststellungsbeschluss nach §76 VwVfG M-V eröffnet dem Planbetrof-
fenen Klagemöglichkeiten grundsätzlich nur gegen dadurch hervorgerufene neue
oder weitergehende Belastungen, nicht aber gegen bestandskräftige oder einer
Einwendungspräklusion unterliegende Festsetzungen des ursprünglichen Plan-
feststellungsbeschlusses.8. Anordnungen, die zu einer konzeptionellen Änderung
des Vorhabens zwingen bzw. aus dem beantragten Vorhaben ein “anderes“ Vor-
haben machen würden, können jenseits der Frage, ob sie verfahrensrechtlich
nach §43d EnWG, §76 VwVfG M-V zu behandeln wären, nicht auf §74 Abs. 2
Satz 2 VwVfG M-V gestützt werden.

Tenor
Soweit die Klägerin ihre Klage zurückgenommen hat, wird das Verfahren einge-1
stellt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtli-2
chen Kosten der Beigeladenen.

Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe der jeweils3
vollstreckbaren Kosten vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird zugelassen.4

Tatbestand
Die Klägerin wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Antragsgeg-5
ners vom 21. Dezember 2009 für den Bau und Betrieb der Gasversorgungsleitung
Nord Stream (Ostsee-Pipeline) im Abschnitt der deutschen 12-Seemeilen-Zone
in der Fassung des 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010.

Die Beigeladene als Vorhabenträgerin hat den Bau der rund 1220 km langen6
Erdgashochdruckleitung Nord Stream als Doppelröhre DN 1200 geplant. Diese
beginnt in Vyborg nordwestlich von St. Petersburg in Russland und endet nahe
Lubmin in Deutschland. Das Vorhaben besteht aus zwei parallelen Leitungs-
strängen (“Nord-West-Pipeline“ und “Süd-Ost-Pipeline“), die über eine Trans-
portkapazität von jeweils etwa 27,5 Mrd. cbm/a verfügen. Die Inbetriebnahme
des ersten – nordwestlich liegenden – Leitungsstrangs ist wie geplant am 08.
November 2011 erfolgt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des zweiten Lei-
tungsstrangs ist für November 2012 vorgesehen.
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Ziel der Nord Stream Pipeline ist der tägliche unterbrechungslose Betrieb des7
Pipelinesystems zum Transport von Erdgas in den vertraglich festgelegten Men-
gen. Die Pipeline soll nach dem Konzept der Beigeladenen sowohl in Russland
als auch in Deutschland in das Gasleitungsnetz eingebunden werden. Auf deut-
scher Seite soll die Vernetzung über die Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung
(“OPAL“) und die Norddeutsche Erdgas-Leitung (“NEL“) erfolgen. Die OPAL
wird die Fortführung von bis zu 36,5 Mrd. cbm/a der angelandeten Erdgas-
mengen nach Süden ermöglichen; sie ist im Juli 2011 fertig gestellt worden. Die
NEL soll den weiteren landseitigen Transport und Transit der in Deutschland
angelandeten Erdgasmengen nach Westen ermöglichen. Möglichst zeitgleich mit
der Inbetriebnahme des zweiten Leitungsstranges der Nord Stream Pipeline im
Jahr 2012 soll auch die NEL betriebsbereit sein.

Die Nord Stream Pipeline verläuft im Bereich der 12-Seemeilen-Zone bzw. des8
deutschen Küstenmeeres – ebenso wie in der daran anschließenden deutschen
AusschließlichenWirtschaftszone (AWZ) – durch das Artillerieschießgebiet (ASG)
„Pommersche Bucht“ der Marine sowie durch die Übungsschießgebiete ED-D 47
A und ED-D 47 B der Luftwaffe. Nachdem 1992 das Bundesministerium der Ver-
teidigung zunächst die Einrichtung von Sperr- und Warngebieten für Übungs-
zwecke der Marine in der Ostsee vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns be-
antragt hatte, wurde ausweislich des Schreibens des Bundesministeriums für
Verkehr vom 14. November 1993 im Wege der Ressortabstimmung und der Ab-
stimmung mit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns die Eintragung
entsprechender Übungsgebiete der Marine in der Ostsee in die Seekarten veran-
lasst. Die Übungsgebiete wurden bzw. werden sowohl von der Marine als auch
von der Luftwaffe für Seeziel- und Luftzielschießübungen auf Ziele über Was-
ser genutzt. Die Marine übt dabei mit Schießrichtung von Süd nach Nord. Bei
Seezielschießübungen liegt das Ziel- und mögliche Treffergebiet außerhalb der
12-Seemeilen-Zone. Nach Maßgabe der Sachstandsdarstellung in den im Bereich
der Klägerin erarbeiteten Informationen über „Voraussichtliche Schussanzahlen
(76 mm / 127 mm) im Artillerieschießgebiet POMMERSCHE BUCHT“ vom
25. März 2011 wurde das ASG Pommersche Bucht in der Vergangenheit „eher
selten“ für Luftziel- und Seezielschießen verwendet. Die jährliche Schussanzahl
mit dem Kaliber 76 mm lag unter 100 Schuss. Die Hauptlast der Luftziel- und
Seezielschießen mit 76 mm trug in diesem Zeitpunkt das ASG Nordsee nordwest-
lich von Helgoland. Durch die geplante Errichtung von insgesamt acht Offshore-
Windparks sei nunmehr das ASG Nordsee akut in seinem Bestand bedroht, sein
Wegfall würde zu einer Verlagerung des Artillerie-Schießens vornehmlich auf
das ASG Pommersche Bucht führen. Insgesamt sei mit jährlich 1.100 Schuss 76
mm-Munition (900 Seezielschießen, 200 Luftzielschießen) zu rechnen, mit der
Einführung der Schiffsklasse Fregatte 125 ab den Jahren 2015 ff. zusätzlich mit
1.310 Schuss 127 mm-Munition (1.200 Seezielschießen, 110 Luftzielschießen). Die
theoretische jährliche Schussanzahl betrage nach Vorschriftenlage insgesamt pro
Jahr 8.046 Schuss 76 mm-Munition und voraussichtlich 1.764 Schuss 127 mm-
Munition. Für die weiteren Einzelheiten wird auf die Darstellung vom 25. März
2011 verwiesen (Beiakte P).
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Am 05. April 2006 fand eine gemeinsame Besprechung des Beklagten und des9
Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit Fach- und Geneh-
migungsbehörden sowie der Antragstellerin zum damals noch so bezeichneten
Projekt „North European Gas Pipeline (NEGP)“ statt. Im November 2006 be-
antragte die Beigeladene beim Beklagten für die Errichtung und den Betrieb
der Erdgashochdruckleitung Nord Stream die Planfeststellung des Vorhabens
nach §43 EnWG im deutschen Küstenmeer, die Genehmigung nach §133 Abs. 1
Nr. 1 BBergG im deutschen Festlandsockel sowie beim BSH die Genehmigung
nach §133 Abs. 1 Nr. 2 BBergG. In dem „PROJECT INFORMATION DOCU-
MENT Offshore Pipeline through the Baltic Sea” aus November 2006 findet sich
im Anhang A das „Thematische Diagramm Nr. 6.5 Militärübungsgelände und
Deponiegebiete“, das auch die vorstehend bezeichneten Übungsgebiete der Bun-
deswehr und den Verlauf der Pipeline durch diese dokumentiert. Im November
2006 wurde u. a. die Wehrbereichsverwaltung Nord, Außenstelle Kiel (nachfol-
gend: Wehrbereichsverwaltung Nord), über die Antragstellung unter Übersen-
dung einer Scoping-Unterlage, in der der geplante Trassenverlauf eingezeichnet
war, informiert und um Stellungnahme gebeten.

Mit Schreiben vom 16. Januar 2007 gab die Wehrbereichsverwaltung Nord ei-10
ne Militärische Stellungnahme ab. Sie wies u.a. darauf hin, dass die geplante
Pipeline insbesondere durch die vorerwähnten Übungsbiete führe, und schlug
vor, die Erdgashochdruckleitung innerhalb dieser Übungsgebiete in den Meeres-
boden zu versenken, so dass ein uneingeschränkter Schießbetrieb gewährleistet
sei, ohne dass es zu Beschädigungen der Pipeline kommen könne. Für eventuelle
Beschädigungen oder gar Zerstörungen werde keine Haftung übernommen.

Am 30. Januar 2007 wurde der nationale Scopingtermin durchgeführt. Der vor-11
aussichtliche Untersuchungsrahmen wurde durch den Beklagten und das BSH
im April 2007 festgelegt.

In einem weiteren Schreiben vom 04. Mai 2007 wies die Wehrbereichsverwaltung12
Nord insbesondere darauf hin, dass die Bundeswehr weder die Möglichkeit habe,
die Übungsgebiete in der AWZ für Dritte zu sperren, noch, diese zu verlegen.
Auch eine dauerhafte Beeinträchtigung der Nutzbarkeit sei nicht hinzunehmen.
Weiter heißt es: „In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Auftragserfüllung der Streit-
kräfte. Demnach haben ‚Einrichtungen und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr
verfassungsrechtlichen Rang (BVerfGE 48, 127)’“. Unter dem 11. Dezember 2007
führte sie nochmals aus: „Die Erdgashochdruckleitung ist dementsprechend sei-
tens des Betreibers zu schützen. Ich schlage vor, sie innerhalb des Artillerie-
schießgebiet(s) „Pommersche Bucht“ / der Schieß- und Übungsgebiete „ED-D
47 A, 47 B und 47 C“ in den Meeresboden zu versenken, so dass ein unein-
geschränkter Schießbetrieb gewährleistet ist, ohne dass es zu Beschädigungen
an der Pipeline kommen kann.“ Vom 18. Dezember 2008 datiert ein weiteres
Schreiben der Wehrbereichsverwaltung Nord mit ähnlichem Inhalt.
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Neben diesem Schriftwechsel mit dem Beklagten stand die Klägerin – wie im13
Übrigen auch im weiteren Verwaltungsverfahren – in fortwährendem bilateralen
Kontakt zur Beigeladenen, der in Gesprächsprotokollen der Klägerin und ande-
ren Dokumenten beidseitig festgehalten ist. Die Klägerin wies dabei gegenüber
der Beigeladenen auf die Risiken hin, die sich nach ihrer Auffassung aus der
militärischen Nutzung ergeben würden. Im Zusammenhang mit der Forderung
nach einer auch zukünftig uneingeschränkten Übungsmöglichkeit wurde von ihr
zudem als Lösungsmöglichkeit eine Haftungsfreistellung zu ihren Gunsten bzw.
der Abschluss einer entsprechenden Haftungsverteilungsvereinbarung – insoweit
leitete die Klägerin der Beigeladenen mit Schreiben vom 17. September 2009
einen umfänglichen Entwurf für eine Haftungsfreistellungsvereinbarung zu – zu
Lasten der Beigeladenen vorgeschlagen. In den Gesprächen zwischen der Kläge-
rin und der Beigeladenen ist daneben die Möglichkeit in den Blick genommen
worden, dass letztere das Risiko der Beschädigung der Pipeline durch Übungs-
vorhaben der Bundeswehr ggf. mittels Versicherung selbst tragen könne. Im
Ergebnis kam es jedoch weder zum Abschluss einer solchen Versicherung noch
zu einer Haftungsfreistellungs- oder -verteilungsvereinbarung zwischen Klägerin
und Beigeladener.

Die Beigeladene reichte mit Schreiben vom 11. Dezember 2008 die Antragsun-14
terlagen beim Antragsgegner ein und beantragte die Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens gemäß §43 EnWG für den Bereich der deutschen 12-
Seemeilen-Zone einschließlich des Landfalls. Das Verfahren wurde nach Vorlage
prüffähiger Unterlagen am 10. März 2009 eröffnet.

In der „Dokumentation zur Nord Stream Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)15
zur Konsultation gemäß dem Espoo-Übereinkommen“ als Teil der Antragsunter-
lagen (Band I) findet sich im Rahmen der „Umweltbezogenen und sozioökono-
mischen Raumanalyse“ auch eine Betrachtung „Militärischer Operationen“ (Ziff.
8.12.6). Dabei wird u. a. darauf hingewiesen, dass in der Ostsee noch immer re-
gelmäßig militärische Übungen stattfänden, die sowohl von der NATO als auch
den Ostseestaaten ausgingen. Die vorliegend betroffenen Übungsgebiete sind
in Karten – im Übrigen auch noch an anderer Stelle in den Antragsunterla-
gen – dokumentiert. Die bevorzugte Pipelinetrasse verlaufe durch militärische
Übungsgebiete in der Ostsee, in Deutschland durch Militärübungsgebiete und
Luftwaffenübungsgebiete, die sich in der deutschen AWZ und in den Territori-
algewässern rings um Rügen befänden. Der Wert bzw. die Empfindlichkeit der
Militäroperationen im Ostseeraum werde insgesamt als niedrig bewertet. Militä-
roperationen seien sehr anpassungsfähig, weil sie, um Projektaktivitäten zu um-
gehen, planbar seien. Unter „Verträglichkeitsprüfung und Minderungsmaßnah-
men“ (Band II) heißt es zum Risiko einer Beschädigung der Pipelines während
der Betriebsphase – bedingt durch die Präsenz der Pipelines –, eine schädigende
Auswirkung durch Militäraktivitäten auf den Pipelinebetrieb werde als nicht
signifikant erachtet, da die Pipelines in Seekarten verzeichnet seien und mit der
zuständigen Militärbehörde jedes betroffenen Landes Beratungen stattfänden
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(Ziff. 9.8.6).

Im Vorfeld einer seitens der Beigeladenen beabsichtigten externen Bewertung16
des Risikos einer möglichen Beschädigung der Pipeline durch Schießübungen
hatte die Wehrbereichsverwaltung Nord der Beigeladenen auf deren Bitte mit
Schreiben vom 26. Juni bzw. 07. Juli 2008 vom Bundesministerium der Ver-
teidigung zusammengestellte Daten zum Übungsbetrieb mitgeteilt. Darin heißt
es u. a., das Artillerieschießgebiet Pommersche Bucht sei im Jahr 2007 von der
Marine für Seezielschießen an 16 Tagen und für Luftzielschießen an 6 Tagen
genutzt worden. Dabei habe der Munitionsverbrauch hinsichtlich des Muniti-
onstyps 76 mm DM 248 (ÜB) „99 EA“ betragen. Bei den Schießabschnitten mit
der 76 mm OTO Melara werde Gefechtsmunition für Ausbildungszwecke nur
bei einer Wassertiefe von mehr als 200 m verwendet. Hinsichtlich der zukünf-
tigen Nutzungsrate werde nach momentaner Einschätzung zur Gesamtnutzung
durch Marine und Luftwaffe in den nächsten Jahren die Nutzung des Artille-
rieschießgebietes Pommersche Bucht zwischen 30 und 40 Tagen im Jahr liegen.
Die Nutzung sei 2008 leicht rückläufig.

Während des weiteren Verwaltungsverfahrens beauftragte die Beigeladene die17
Firma F. mit der Erstellung einer Risikoanalyse zur Frage möglicher Pipeline-
schäden durch Übungen der Bundeswehr im Bereich der deutschen AWZ. Der
daraufhin vom F. erstellten „Stellungnahme zum Risiko von Pipelineschäden
in Übungsgebieten der Bundeswehr“ vom 02. November 2009 wurden „Basisin-
formationen der Wehrbereichsverwaltung Nord“ zugrunde gelegt, die auf Aus-
sagen verschiedener Vertreter der einzelnen Waffengattungen beruhten und im
Rahmen von Besprechungen mit der Wehrbereichsverwaltung Nord zusammen
getragen wurden. Insbesondere finden sich dabei die Angaben der Wehrbereichs-
verwaltung Nord gemäß deren Schreiben vom 26. Juni bzw. 07. Juli 2008 wieder.
In seiner Stellungnahme vom 02. November 2009 gelangte der F. zusammenfas-
send zu folgendem Ergebnis:

18
Aus den Berechnungen und Analysen der betrachteten Szenarien geht unter

Berücksichtigung der getroffenen Randbedingungen und Ereignisabläufe hervor,
dass die derzeit von der Marine und Luftwaffe verwendeten Geschosse bis ein-
schließlich Kaliber 76 mm kein Risiko für die geplante Pipeline darstellen. Im
Umkehrschluss bestehen bei Nutzung der betrachteten Munitionstypen außer-
halb der Verlegphase und abgesehen vom späteren Unterwasserhindernis keine
Einschränkungen für den Übungsbetrieb der Bundeswehr.“

Während des gerichtlichen Verfahrens hat die Beigeladene ein „Addendum“ des19
F. vom 16. August 2010 zum vorgenannten Gutachten vorgelegt, das sich mit
den „aktuellen Einwänden im Planfeststellungsverfahren, den Diskussionen mit
dem BMVg bzw. Vertretern der Bundeswehr und seitens Nord Stream zusätz-
lich zur Verfügung gestellten Unterlagen“ auseinandersetzt bzw. die vorherige
Stellungnahme an den „derzeitigen Kenntnisstand“ angepasst und entsprechend
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überarbeitet hat. In der Zusammenfassung des „Addendums“ heißt es:

20
Aus den Berechnungen und Analysen der betrachteten Szenarien geht unter

Berücksichtigung der getroffenen Randbedingungen und Ereignisabläufe hervor,
dass die derzeit von der Marine verwendeten Geschosse bis einschließlich Kaliber
76 mm (DM 241 als Worst-Case Szenario) kein Risiko für die geplante Pipeline
darstellen. Im Umkehrschluss bestehen bei Nutzung der betrachteten Muniti-
onstypen außerhalb der Verlegphase und abgesehen vom späteren Unterwasser-
hindernis keine Einschränkungen für den Übungsbetrieb der Bundeswehr.“

Für die weiteren Einzelheiten wird auf beide Stellungnahmen verwiesen, die sich21
bei den Gerichtsakten befinden.

Im Rahmen der Beteiligung von Behörden, Institutionen und Verbänden gemäß22
§73 Abs. 2 VwVfG M-V übersandte der Beklagte auch der Wehrbereichsverwal-
tung Nord, Außenstelle Kiel mit Schreiben vom 10. März 2009 eine Ausfertigung
der Planunterlagen (in Gestalt von zwei digitalen Datenträgern) und verband
dies mit der Bitte um Stellungnahme zu den Antragsunterlagen bis zum 30.
April 2009, soweit der Aufgabenbereich der Wehrbereichsverwaltung Nord im
Bereich der deutschen 12-Seemeilen-Zone berührt werde.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurden nach jeweils ortsüblicher Bekannt-23
machung die anonymisierten Planunterlagen während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der Ämter gemäß §43a EnWG, §73 Abs. 2, 3 VwVfG M-V zu jedermanns
Einsichtnahme ausgelegt. Zusätzlich zur örtlichen ortsüblichen Bekanntmachung
erschienen Veröffentlichungen – jeweils am 02. März 2009 – in den Regionalaus-
gaben Greifswald und Rügen der Ostseezeitung. Die Auslegung der vollständigen
Planunterlagen erfolgte im Amt Lubmin (ausweislich Protokoll über die Aus-
legung vom 21. April 2009), im Bergamt Stralsund, im BSH Hamburg und im
BSH Rostock jeweils in der Zeit vom 17. März bis zum 16. April 2009, beim
Amt Usedom-Nord in der Zeit vom 02. April bis zum 04. Mai 2009 (ausweislich
Protokoll über die Auslegung vom 05. Mai 2009; nicht, wie es im Planfeststel-
lungsbeschluss, S. 55, fälschlich heißt: bis zum 02. Mai 2009).

Die Wehrbereichsverwaltung Nord nahmmit Schreiben vom 23. April 2009, beim24
Beklagten eingegangen am 13. Mai 2009, im Wesentlichen wie folgt Stellung: Die
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb der
Ostsee-Pipeline Nord Stream von der Wehrbereichsverwaltung Nord – Außen-
stelle Kiel – abgegebenen bzw. noch abzugebenden Stellungnahmen würden für
die gesamte Bundeswehr gelten, deren von dem Vorhaben betroffenen militä-
rischen Dienststellen über die Wehrbereichsverwaltung Nord in das Verfahren
eingebunden würden. Seitens der Bundeswehr sei die Beibringung weiterer Un-
terlagen nicht erforderlich. Es werde jedoch um – näher bezeichnete – Änderun-
gen der Antragsunterlagen gebeten. In dem Artillerieschießgebiet „Pommersche
Bucht“ würden von der Marine ausschließlich Seezielschießübungen über Was-
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ser durchgeführt. In diesem Bereich fänden keine U-Boot-Ausbildungsfahrten
statt. Für eventuelle Beschädigungen oder Zerstörungen der Pipeline bzw. der
Baugeräte oder für Personenschäden durch verschossene aber nicht zur Umset-
zung gelangte Munition bzw. Munitionsteile werde seitens der Bundeswehr keine
Haftung übernommen. Dies gelte auch für Munition bzw. Munitionsteile, welche
ggf. später unter Wasser zur Umsetzung gelangen könnten. In diesem Zusam-
menhang werde auf die früheren Stellungnahmen vom 16. Januar 2007, 04. Mai
2007, 11. Dezember 2007 und 18. Dezember 2008 verwiesen. Die Bundeswehr sei
auf die uneingeschränkte Nutzung der berührten Übungsgebiete angewiesen, um
die Aus- und Fortbildung der schwimmenden Einheiten als auch der fliegenden
Besatzung der Luftwaffe sicherstellen und gewährleisten zu können. Eine räum-
liche Einschränkung bzw. eine dauerhafte Beeinträchtigung der Nutzbarkeit der
Übungsschießgebiete sei für sie nicht hinnehmbar.

Im gemeinsam mit dem BSH in der Zeit vom 22. bis 25. Juni 2009 durchgeführ-25
ten Erörterungstermin wurde neben anderen auch die Stellungnahme der Wehr-
bereichsverwaltung Nord erörtert. In Auswertung der eingegangenen Stellung-
nahmen und Einwendungen sowie des Ergebnisses der Erörterung beantragte die
Beigeladene die Änderung von Planunterlagen (Ergänzungsband: Konkretisie-
rungen), die die Inanspruchnahme von Flächen für Ersatzmaßnahmen betrafen.
Der Beklagte führte insoweit ein Anhörungsverfahren nach §43a Nr. 6 EnWG,
§73 Abs. 8 VwVfG M-V durch.

Mit Schreiben vom 23. November 2009 nahm die Wehrbereichsverwaltung Nord26
sodann erneut Stellung und teilte ihre Bedenken zur Risikoanalyse des F. so-
wie hinsichtlich finanzieller Auswirkungen und operationeller Einschränkungen
aufgrund zu besorgender Beschädigungen der Pipeline mit. Darin heißt es u.
a., die militärischen Dienststellen hätten festgestellt, dass letztlich alle positiv
bekannten, bundeswehrseitig zu berücksichtigenden Munitionsdaten in die Ri-
sikoanalyse aufgenommen worden seien. Die darin vorgenommene Bewertung
werde von der Bundeswehr allerdings nicht geteilt, weil diese Aussage im Wi-
derspruch zu einem in der Risikoanalyse berechneten Fallbeispiel stehe. Daraus
werde deutlich, dass ein Restrisiko für die Bundeswehr bestehe; die Risikoana-
lyse könne daher nicht anerkannt werden. Ausdrücklich werde „nochmals zur
Kenntnis gegeben, dass die Bundeswehr keinerlei Interesse an einer Versagung
der Genehmigung habe“. Gleichwohl müsse im Abwägungsprozess den vorge-
tragenen Bedenken Rechnung getragen werden, was durch Nebenbestimmungen
erreicht werden könnte. Es werde umMitteilung eines Termins gebeten, bis wann
eine abschließende Stellungnahme des Verteidigungsressorts der Bundesrepublik
Deutschland zum Genehmigungsverfahren Nord Stream abzugeben sei, so dass
diese noch in den Entscheidungsprozess der Genehmigungsbehörden einbezogen
werden könne.

Am 21. Dezember 2009 hat der Beklagte den streitgegenständlichen Planfest-27
stellungsbeschluss (Reg.Nr. 5000/09, Az: 663/Nord Stream/04) erlassen, der der
Klägerin ausweislich „Empfangsbestätigung“ am 29. Dezember 2009 zugestellt
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worden ist.

Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird gemäß §43 Satz 1 Nr. 2 EnWG i.V.m.28
Anlage 1, Nr. 19.2.1 UVPG sowie gemäß §74 VwVfG M-V der „Plan für den Bau
und Betrieb der Gasversorgungsleitung Nord Stream im Abschnitt der deutschen
12 sm-Zone (KP 1.170,4 bis KP 1.220,8 der Trassenmittellinie von zwei Pipe-
lines) einschließlich des Landfalls bei Lubmin mit den sich aus dem Beschluss
ergebenden Änderungen, Ergänzungen, Nebenbestimmungen und Vorbehalten
festgestellt“. Ferner wurden die von der Beigeladenen als Vorhabenträger auf
dem Erörterungstermin gegebenen Zusagen für diese als verbindlich festgestellt
und zum Bestandteil der Planfeststellung gemacht. Das Vorhaben ist danach
nach Maßgabe der unter A.2 aufgeführten Planunterlagen auszuführen, soweit
sich aus den Nebenbestimmungen und der Begründung nicht etwas anderes er-
gibt.

Unter A.1.3 regelt der Planfeststellungsbeschluss Entscheidungsvorbehalte, wo-29
bei derjenige unter A.1.3.1 nachteilige Wirkungen des Vorhabens gegenüber der
Umwelt oder Dritten, deren Umfang und Auswirkungen zum Zeitpunkt der
Entscheidung noch nicht absehbar sind, zum Gegenstand hat, während der Vor-
behalt gemäß A.1.3.5 wie folgt lautet:

30
A.1.3.5 Die abschließende Entscheidung darüber, ob die Pipeline von KP

1.193,4 bis zur Grenze der 12 sm-Zone (KP 1.170,4), Bauabschnitte 1b und 8
gemäß technischem Erläuterungsbericht, in diesem Bereich auf dem Meeresbo-
den aufgelegt werden darf oder eingegraben werden muss, wird vorbehalten. . . . “

Zudem werden die im Verfahren erhobenen Einwendungen und Anträge zurück-31
gewiesen, soweit ihnen nicht durch Auflagen und sonstige Nebenbestimmungen
in dem Planfeststellungsbeschluss, durch Planänderungen und/oder Zusagen des
Vorhabenträgers entsprochen wurde oder sich diese im Laufe des Verfahrens
nicht auf andere Weise erledigt haben (A.1.4). Unter A.3 regelt der Planfest-
stellungsbeschluss Nebenbestimmungen, u. a. betreffend die Landesverteidigung
(A.3.8). Gegenstand der Nebenbestimmung A.3.8.1 sind ausschließlich „die ge-
planten Verlegearbeiten“, soweit diese militärisches Übungs- oder militärisches
Sperrgebiet berühren.

Im Abschnitt über die Abwägung öffentlicher Belange findet sich zum Belang32
der Landesverteidigung (B.4.8.17) im Wesentlichen folgende Begründung: Die
Übungsgebiete der Bundeswehr würden durch den Betrieb der Pipelines nicht
eingeschränkt oder beeinträchtigt werden. Sie seien auch nach Verlegung der
Rohrleitungen für die Bundeswehr räumlich und dauerhaft nutzbar. Deren nor-
maler Regelübungsbetrieb nach den geltenden Dienstvorschriften sei auch wei-
terhin ohne Einschränkungen möglich. Weder habe die Beigeladene denkbare
Einschränkungen beantragt, noch seien diese im Planfeststellungsverfahren in
sonstiger Weise als regelungsbedürftig ermittelt worden. Soweit die Wehrbe-
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reichsverwaltung in ihrer Stellungnahme vom 23. April 2009 auf die Bedeutung
der militärischen Sicherheit und die uneingeschränkte Nutzung der Übungsge-
biete hinweise, werde dies grundsätzlich als gewichtiger Belang gewertet. Es sei
allerdings nicht aufgezeigt, inwiefern die militärische Sicherheit konkret dadurch
beeinträchtigt sein solle, dass die Übungen auf das Vorhandensein der Nord
Stream Pipeline Rücksicht zu nehmen hätten, weil die Sicherheit der Pipeline
durch „nicht zur Umsetzung gelangte Munition bzw. Munitionsteile“ gefährdet
wäre. Ein solcher Zusammenhang lasse sich nicht erkennen. Bei der Beurteilung
des Risikos der Beschädigung der Rohrleitungen durch die Bundeswehr stütze
sich der Beklagte auf die von der Beigeladenen vorgelegte gutachterliche Stel-
lungnahme des F. vom 18. November 2009. Die dieser Expertise zu Grunde
gelegten Daten seien einvernehmlich mit der Bundeswehr abgestimmt gewesen.
Dies habe die Wehrbereichsverwaltung Nord mit Schreiben vom 23. November
2009 bestätigt. Auf Grund der Berechnungen und Analysen der betrachteten
realistischen Szenarien unter Berücksichtigung der getroffenen Randbedingun-
gen und Ereignisabläufe sei davon auszugehen, dass die derzeit von der Marine
und Luftwaffe verwendeten Geschosse kein Risiko für die Pipelines darstellten
und daher – so der F. weiter – bei Nutzung der betrachteten Munitionsty-
pen keine Einschränkungen für den Übungsbetrieb der Bundeswehr während
der Betriebsphase der Pipeline bestünden. Dies zeige die gutachterliche Stel-
lungnahme nachvollziehbar und anschaulich. Dabei werde in der Stellungnahme
von dem ordnungsgemäßen Gebrauch der Munition im Rahmen der Richtlinien
der Bundeswehr ausgegangen. Betrachtet worden seien die eher konservativen
Szenarien „direkter Aufprall auf die Pipeline ohne Wasserüberdeckung“, Ver-
wendung von üblicher und maximal vorgesehener Gefechtsmunition mit und
ohne Detonation an der Wasseroberfläche. Zur Berücksichtigung von großkalib-
rigen Gefechtsgeschossen sei anzumerken, dass diese nach den eigenen Vorgaben
der Bundeswehr erst ab einer Wassertiefe von 200 m zum Einsatz kämen, also
keinesfalls in den betroffenen Übungsgebieten. Bei den durch die Bundeswehr
eingesetzten Geschossen handele es sich ausschließlich um Übungsmunition ohne
Explosivstoff/Hartkern. Angaben zur Munition von anderen Staaten während
internationaler Schießübungen hätten mangels ausreichend konkreter Angaben
weder in die Expertise noch in die Bewertung einbezogen werden können; diese
Frage sei im Rahmen der internationalen Konsultationen allerdings auch von
Vertretern militärischer Belange nicht angesprochen worden. Keines der in der
gutachterlichen Stellungnahme untersuchten Szenarien komme zu dem Ergeb-
nis, dass das Risiko einer Beschädigung der Rohrleitung bestehe. Vielmehr habe
ein solches Risiko ausgeschlossen werden können. Grundsätzlich sei nicht aus-
zuschließen, dass ein darüber hinausgehendes „Restrisiko“ verbleibe, also ein
hypothetisches Risiko, das nach dem Stand der Wissenschaft unbekannt, aber
nicht auszuschließen sei. Nach gegenwärtigem Wissensstand sei es ausgeschlos-
sen, dass die verfahrensgegenständlichen Rohrleitungen durch die Übungstä-
tigkeit der Bundeswehr im militärischen Übungsgebiet beschädigt würden. Ein
gleichwohl bestehendes Restrisiko liege auf der Grundlage der heutigen Erfah-
rungssätze und simulierten Verläufe jenseits der Schwelle praktischer Vernunft
und sei insofern als sozialadäquat nach dem gesetzlichen Leitbild hinzunehmen.
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Insoweit mangele es auch an einer Gefährdung des öffentlichen Interesses an der
Integrität des Staatshaushaltes. Unabhängig davon, ob dieses Interesse in die-
sem Zusammenhang in entscheidungserheblicher und rechtlich relevanter Weise
bestehe, müsse festgestellt werden, dass ein solcher Belang hier nicht beeinträch-
tigt wäre. Des Weiteren könne bei einer fernliegenden Restrisikolage erst recht
nicht abgeschätzt werden, ob es daneben rechtlich auch zu einer Haftung und
damit zu einer Gefährdung des Haushalts kommen könnte bzw. würde. Im Üb-
rigen fehle es – was näher ausgeführt wird – an einer rechtlichen Grundlage für
die von der Wehrbereichsverwaltung verlangte Haftungsbeschränkung. Ferner
wäre eine solche Regelung dem Zwecke der Ermächtigung des §43 EnWG fremd
und insoweit zweckwidrig (vgl. §36 VwVfG M-V). Eine Haftungsbeschränkung
zu Gunsten der Bundeswehr diene nicht dem Schutz der Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland und damit der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, vielmehr
handele es sich hier um eine rein fiskalische Regelung. Belange der Landesver-
teidigung stünden deshalb dem Vorhaben nicht entgegen.

Als wesentlicher Grund für den Entscheidungsvorbehalt gemäß A.1.3.5 werden33
(unter B.7) die in der Stellungnahme der WSV vom 11. Dezember 2009 vor-
getragenen Bedenken in Bezug auf den Schiffsverkehr genannt; da zur Zeit die
Möglichkeit fehle, das Risiko einer auf dem Meeresboden aufgelegten Pipeline
für den Schiffsverkehr unter Zugrundelegung zukünftiger Verkehrsszenarien und
die in dem betreffenden Abschnitt verursachte Tiefgangsbeschränkung abschlie-
ßend zu bewerten, sei diesem Belang durch einen Vorbehalt Rechnung zu tragen.

Mit – sofort vollziehbarem – Genehmigungsbescheid vom 28. Dezember 200934
hat sodann das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf den
Antrag der Beigeladenen die Errichtung und den Betrieb von zwei parallelen
Erdgashochdruckrohrleitungen mit einem Durchmesser von jeweils 1450 mm für
den Bereich des deutschen Festlandsockels der Ostsee genehmigt. Als Schluss-
bestimmung ist dort unter laufender Nummer 29 geregelt:

35
Vor Inbetriebnahme der ersten Rohrleitung hat der Vorhabenträger mit der

Bundesrepublik Deutschland – vertreten durch das Bundesministerium der Ver-
teidigung – eine Haftungsverteilungsvereinbarung für eventuelle Schäden durch
den regelmäßigen und richtlinienkonformen Übungsbetrieb der Bundeswehr im
Artillerieschießgebiet „Pommersche Bucht“ der Marine sowie in den Übungs-
schießgebieten ED-D 47 A und ED-D 47 B der Luftwaffe abzuschließen und
dem BSH vorzulegen.“

Die Beigeladene hat gegen diesen Genehmigungsbescheid beschränkt auf die36
Schlussbestimmung Widerspruch erhoben, über den noch nicht entschieden wor-
den ist. Die Klägerin hat keinen Widerspruch erhoben.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2010 beantragte die Klägerin beim Beklagten, Ne-37
benbestimmungen zu dessen Planfeststellungsbeschluss vom 21. Dezember 2009
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zu erlassen, die den Abschluss einer Haftungsverteilungsvereinbarung betreffen
und das Ziel haben sollten, dem Vorhabenträger das Eingraben der Pipeline
im Streckenverlauf von KP 1.190 bis zur Grenze der 12-Seemeilen-Zone (KP
1.170,4) aufzugeben, wofür die erforderliche Detailplanung (technisch, natur-
schutzfachlich) unverzüglich der Planfeststellungsbehörde vorzulegen wäre.

Ebenfalls am 25. Januar 2010 hat die Klägerin die vorliegende Klage erho-38
ben und diese mit am 08. März 2010 eingegangenem Schriftsatz sowie weiteren
Schriftsätzen begründet.

Während des gerichtlichen Verfahrens hat die Bundesrepublik Deutschland, ver-39
treten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
dieses vertreten durch die WSV Nord, diese vertreten durch das Wasser- und
Schifffahrtsamt Stralsund, mit der Beigeladenen („Unternehmer“) am 10. bzw.
24. März 2010 den Gestattungsvertrag Nr. 101 abgeschlossen. Nach dessen §1
Abs. 1 (Nutzungsrecht) gestattet die WSV als Eigentümerin dem Unternehmer
„auf unbestimmte Zeit die in den anliegenden Lageplänen dargestellte Fläche
des Küstenmeeres als Teil der Bundeswasserstraße Ostsee für die Errichtung
und zum Betrieb der in den Lageplänen rot eingetragenen Anlagen (nachfol-
gend auch als Rohrleitungen bezeichnet) mitzubenutzen“. Die „Art der Nutzung“
wird bezeichnet mit „Verlegen und Betreiben von bis zu zwei Rohrleitungen zum
Transport von Erdgas zwischen der Russischen Föderation und der Bundesre-
publik Deutschland“. Gemäß §1 Abs. 3 Satz 1 wird der Unternehmer die in
Absatz 1 bezeichnete Fläche nur zu dem angegeben Zweck nutzen. Weiter heißt
es (Satz 2): „Dabei wird er folgende Beschränkungen zugunsten Dritter ent-
schädigungslos dulden: Keine“. §1 Abs. 4 bestimmt, dass der Vertrag „nicht die
für die Mitbenutzung der Fläche sowie für die Errichtung und den Betrieb der
Anlagen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Bewilli-
gungen ersetzt“.

Vom 09. Juni 2010 datiert der 1. Planergänzungsbeschluss des Planfeststellungs-40
beschlusses vom 21. Dezember 2009 (Reg.Nr. 2955/10, Az: 663/Nord Stream/07),
der die mit Planfeststellungsbeschluss vom 21. Dezember 2009 erteilte schiff-
fahrtspolizeiliche Genehmigung gemäß §57 SeeSchStrO für den Verkehr von au-
ßergewöhnlich großen Fahrzeugen ergänzt.

Am 19. August 2010 hat der Beklagte den 2. Planergänzungsbeschluss des Plan-41
feststellungsbeschlusses vom 21. Dezember 2009 erlassen (Reg.Nr. 1748/10, Az:
663/Nord Stream/07), nach dessen Maßgaben die Pipeline in weiteren Berei-
chen mit dem Ergebnis eingegraben wird, dass in den Übungsgebieten lediglich
noch ca. 1,5 bis 2 km der Leitung auf dem Meeresboden aufliegen.

Die Klägerin sieht sich als Betroffene und macht mit ihrer Klage geltend, dass42
die Marine wegen des Vorhabens das Übungsschießgebiet „Pommersche Bucht“
nicht mehr uneingeschränkt nutzen könne, da etwa die Hälfte des planfestge-
stellten Trassenverlaufs der Pipeline durch die Übungsschießgebiete in der 12-
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Seemeilen-Zone liege.

Ihre Klage sei zulässig. Zwar habe der Führungsstab der Marine unter dem43
07. September 2011 das Flottenkommando gebeten, das Artillerieschießgebiet
„Pommersche Bucht“ für die Nutzung mit Kaliber >/= 76 mm bis auf weiteres
zu sperren, wobei die Sperrung solange aufrechterhalten werde, bis geeignete
Schutzmaßnahmen für die Pipeline getroffen worden seien oder durch weitere
Gutachten, Simulationen oder Versuche der Gegenbeweis einer Schädigungs-
möglichkeit erbracht worden sei. Durch diesen Befehl sei aber keine Erledigung
eingetreten.

Ihr stehe die nach §42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis zur Seite. Durch44
den angefochtenen Planfeststellungsbeschluss seien ihre Belange der Landesver-
teidigung nicht hinreichend gewahrt, weil die Trasse der planfestgestellten Pi-
peline innerhalb der hier streitgegenständlichen 12-Seemeilen-Zone durch das
Artillerieschießgebiet „Pommersche Bucht“ der Marine sowie durch die Übungs-
gebiete ED-D 47 A und ED-D 47 B der Luftwaffe führe und die Übungstätigkeit
dadurch beeinträchtigt werde. Ihr Recht zur Durchführung militärischer Übun-
gen beruhe auf dem verfassungsrechtlich in Art. 87a GG verankerten Verteidi-
gungsauftrag der Bundeswehr, dem als Voraussetzung für die Aufstellung und
Unterhaltung der Streitkräfte auch der Auftrag zur militärischen Ausbildung
und ständigen Inübunghaltung der Soldaten innewohne. Umfasst seien auch das
Recht und die Pflicht, die hierzu notwendigen Ausbildungs- und Übungsmöglich-
keiten vorzuhalten. Die betroffenen Übungsgebiete seien besonders ausgewiesen,
mit entsprechender Zweckbestimmung versehen und hinreichend rechtlich ver-
festigt. Die Bundeswehr habe sowohl das Artillerieschießgebiet “Pommersche
Bucht“ als auch die Übungsgebiete der Luftwaffe ED-D 47 A und B aufgrund
Völkergewohnheitsrechts eingerichtet, nach dem Staaten jeweils in ihrem Küs-
tenmeer und auf hoher See militärische Seeübungen durchführen und zu diesem
Zweck Übungsgebiete einrichten dürften. Durch die Ausweisung der Übungsge-
biete konkretisiere sich der Nutzungszweck auf die Durchführung militärischer
Übungen und seien die Gebiete damit jedenfalls durch faktische Indienststellung
gewidmet. Das Übungsgebiet „Pommersche Bucht“ sei auf Antrag des Bundes-
ministeriums der Verteidigung mittels Ressortabstimmung und in Abstimmung
mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet und festgelegt worden.
Die Einrichtung des Artillerieschießgebiets “Pommersche Bucht“ sei mit Veröf-
fentlichung in den “Nachrichten für Seefahrer“ (NfS) 32/94 am 23. März 1994
und den “Nachrichten für Luftfahrer“ formell der Öffentlichkeit bekannt gegeben
worden. In gleicher Weise würden Hinweise zur fortlaufenden Nutzung bekannt
gemacht. Zuvor habe sich im selben Seegebiet bis 1990 an nahezu identischer
Stelle die “Luftschießzone Nr. 2“ der Nationalen Volksarmee der DDR befun-
den. Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom
30. Mai 2005 (LEP M-V) berücksichtige, dass seit Januar 1994 die Wasser-
fläche Ostsee östlich von Rügen mit dem Artillerieschießgebiet „Pommersche
Bucht“ der Marine sowie mit den Übungsschießgebieten ED-D 47 A und ED-D
47 B der Luftwaffe in Nutzung der Klägerin stehe. Die Begründung erkenne die-
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se schützenswerten Bereiche für Landesverteidigungsbelange an. Es liege auch
mit Blick auf die zukünftig geplanten Schusszahlen keine neue Nutzungskon-
zeption vor; vielmehr würden die mitgeteilten Schusszahlen der seit jeher mög-
lichen Ausnutzung der Übungsgebiete entsprechen. Ihre Belange würden, weil
der angefochtene Beschluss ohne jede Regelung zur Absicherung der jederzeiti-
gen gefahrlosen Übungstätigkeit der Bundeswehr und darüber hinaus auch zum
Schutz der Pipeline selbst geblieben sei, nachhaltig beeinträchtigt. Marine und
Luftwaffe würden wegen der Gefährdung der Pipeline Manöver- und Übungs-
vorhaben im Bereich des Artillerieschießgebietes „Pommersche Bucht“ und in
den Übungsgebieten der Luftwaffe nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht
mehr durchführen können. Mit der Berufung auf Belange der Landesverteidi-
gung rüge sie die Beeinträchtigung eigener, verfassungsrechtlich gewährleiste-
ter subjektiver Rechte, denn der Aufbau der Streitkräfte sei gemäß Art. 87a
Abs. 1 Satz 1 GG Verfassungsauftrag und Aufgabe der Klägerin. In der verfas-
sungsrechtlichen Pflicht, die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte sicherzustellen,
liege zugleich auch das subjektive, in diesem Sinne wehrfähige und verfassungs-
rechtlich garantierte Recht, dieser Aufgabe nachzukommen und gegebenenfalls
Beeinträchtigungen der Aufgabenerfüllung abzuwehren. Der Verfassungsauftrag
erstrecke sich dabei in Friedenszeiten auf sämtliche Tätigkeiten, die der Erlan-
gung, Aufrechterhaltung und Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Streit-
kräfte dienten, mithin gerade auch auf die militärische Ausbildung und ständige
Inübunghaltung der Soldaten.

Entgegen der Auffassung der Beigeladenen stehe der am 10./24. März 2010 vom45
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung mit der Beigela-
denen abgeschlossene Gestattungsvertrag über die Nutzung des hier fraglichen
Gebietes der Klage nicht entgegen; die Klageerhebung stelle insbesondere auch
kein widersprüchliches Verhalten dar. Der Gestattungsvertrag habe allein zi-
vilrechtliche Wirkung, ohne dass hiervon die öffentlich-rechtliche Gestattung
erfasst wäre, weil es in dessen §1 Abs. 4 ausdrücklich heiße, dass der Vertrag
nicht die für die Mitbenutzung der Fläche sowie für die Errichtung und den
Betrieb der Anlagen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse
und Bewilligungen ersetze.

Die Klägerin hält ihre Klage auch für begründet. Der Planfeststellungsbeschluss46
vom 21. Dezember 2009 sei abwägungsfehlerhaft, damit rechtswidrig und verlet-
ze sie, insbesondere die Bundeswehr, dadurch in ihren Rechten, dass der Plan-
feststellungsbeschluss keine Regelung zur Lösung des Konflikts zwischen dem
planfeststellungsgegenständlichen Vorhaben und den Manöver- und Übungsvor-
haben der Klägerin vorsehe.

Sie hat ursprünglich geltend gemacht, der Planfeststellungsbeschluss leide schon47
deswegen an einem beachtlichen Verfahrensfehler, weil mit Hinweis auf Ab-
schnitt 7.2 LEP M-V auf die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ver-
zichtet worden sei, obwohl eine verbindliche und nachvollziehbare Trassenfüh-
rung als „marines Vorbehaltsgebiet Leitungen“ vom Greifswalder Bodden bis zur
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Grenze der 12-Seemeilen-Zone nicht eingezeichnet sei.

Sie sei nicht gemäß §73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG, §43a Nr. 7 EnWG mit ihren48
Einwendungen präkludiert. Die Stellungnahme vom 23. April 2009 sei zwar erst
am 13. Mai 2009 beim Beklagten eingegangen, die Einwendungen seien gleich-
wohl fristgerecht erhoben. Zwar seien die Anhörungsunterlagen neben anderen
Behörden, Institutionen und Verbänden auch der Klägerin mit Schreiben vom
10. März 2009 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 30. April 2009 zuge-
sandt worden. Hierbei habe es sich jedoch nicht um die Frist für die Erhebung
von Einwendungen, sondern lediglich um die Frist zur Abgabe der Behörden-
stellungnahme nach §73 Abs. 3a Satz 1 VwVfG M-V gehandelt. Außerdem fehle
im Schreiben vom 10. März 2009 ein ordnungsgemäßer Hinweis auf die Rechts-
folge der materiellen Präklusion gemäß §43a Nr. 7, Satz 3 EnWG. Die Frist
zur Erhebung von Einwendungen habe gemäß §73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG M-V
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist geendet. Die Anhörungsunterla-
gen seien jedenfalls im Amt Usedom Nord erst vom 02. April bis zum 02. Mai
2009 ausgelegt worden. Die Frist habe daher erst am 18. Mai 2009 geendet.
Dem stehe nicht entgegen, dass für den Eintritt der Präklusion grundsätzlich
die Bekanntmachung bzw. Auslegung in der Gemeinde maßgeblich sei, in der bei
grundstücksbezogenen Einwendungen das betroffene Grundstück liege bzw. bei
anderen Einwendungen der Einwender ortsansässig sei. Das betroffene Grund-
stück sei hier das Vorhaben selbst. Das Kriterium der Ortsansässigkeit sei für
sie, die Klägerin, untauglich. Unabhängig davon habe sie mit Einwendungen
allenfalls insoweit ausgeschlossen sein können, als diese innerhalb der Einwen-
dungsfrist hätten vorgetragen werden können, was bei erst nachträglich ent-
standenen Einwendungen nicht der Fall sei. Das Gutachten des F., gegen dessen
Ergebnis sie sich maßgeblich wende, habe bei Ablauf der Einwendungsfrist noch
nicht vorgelegen. Weder zum Gutachten des F. vom 08. November 2009 noch zu
dem erst im Prozess vorgelegten Addendum vom 16. August 2010 habe sie in der
Frist Stellung nehmen können. Ihre Stellungnahme vom 23. April 2009 stelle sich
auch nicht lediglich als Äußerung im Rahmen der Behördenbeteiligung nach §73
Abs. 2 VwVfG M-V dar, sondern sei als Einwendung im Sinne von §73 Abs. 4
VwVfG M-V zu verstehen. Aus ihr sei eindeutig erkennbar, dass sie nicht nur im
Rahmen der Behördenbeteiligung auf Belange der Landesverteidigung hinweise,
sondern zur Wahrnehmung des ihr nach Art. 87a GG zugewiesenen Auftrages
zur Landesverteidigung auf die uneingeschränkte Nutzung der Übungsgebiete
angewiesen sei. Dass sie Einwendungen auch als Betroffene habe geltend machen
wollen, habe sich auch aus ihren in Bezug genommenen Stellungnahmen vom
16. Januar 2007, 04. Mai 2007 und 11. Dezember 2007 sowie vom 18. Dezember
2008 ergeben. Der Beklagte habe ihre Stellungnahme schließlich insbesondere
im Erörterungstermin als fristgerecht erhobene Einwendung berücksichtigt.

Die Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses ergebe sich daraus, dass49
die von ihr im Rahmen des Verwaltungsverfahrens – zuletzt mit Schreiben vom
23. November 2009 – vorgebrachten Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt
worden seien. Die Abwägung sei damit fehlerhaft. Der Beklagte hätte die Wich-

15



tigkeit sinnvoller und erforderlicher Manöver- und Übungsvorhaben berücksich-
tigen müssen. Folglich sei nicht allein darauf abzustellen, dass Übungsschießge-
biete im Gegensatz zu Sperrgebieten auf See auch von Dritten genutzt werden
dürften, also der Bundeswehr kein Alleinnutzungsrecht verschafften. Vielmehr
sei in die Abwägung mit einzubeziehen, dass Dritte – und somit auch der Vor-
habenträger – grundsätzlich Verteidigungslasten hinzunehmen hätten. Schließ-
lich umfasse der Verfassungsauftrag an die Bundeswehr, die Verteidigung si-
cherzustellen, auch das Recht und die Pflicht, die notwendigen Ausbildungs-,
Übungs- sowie Erprobungs- und Prüfmöglichkeiten vorzuhalten und nutzen zu
können. Diese Aspekte hätten mit dem planfeststellungsgegenständlichen Vor-
haben vereinbart werden müssen. Insbesondere sei ihre Forderung, die Pipeline
im Übungsschutzgebiet einzugraben, nicht umgesetzt worden. Die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland könne nicht mehr gewährleistet werden. weil die
Manöver- und Übungsvorhaben der Bundeswehr auf Grundlage des Planfest-
stellungsbeschlusses künftig nicht mehr in dem für den Erhalt der Einsatzfähig-
keit erforderlichen Umfang durchgeführt werden könnten. Auf die betroffenen
Übungsschießgebiete könne gerade bei der Weiterentwicklung der Waffensysteme
und Munitionstypen, aber auch im Hinblick auf die Übung mit herkömmlichen
Waffensystemen und herkömmlicher Munition nicht verzichtet werden. Ohne die
Erprobungsmöglichkeit und den Einsatz moderner Waffensysteme und Muniti-
onstypen könne die Verteidigungsfähigkeit als Verfassungsauftrag der Bundes-
wehr nicht mehr sichergestellt werden. Als Manöver- und Übungsgebiet sei das
Seegebiet der Pommerschen Bucht für die deutsche Marine und Luftwaffe alter-
nativlos. Die zunehmende Freigabe der Nutzung für Offshore-Windenergieparks
oder Pipelines führe allmählich dazu, dass es in der Nordsee keine eigenen
Übungs- und Schießgebiete und in der Ostsee nur noch die stark eingeschränk-
ten Übungs- und Schießgebiete „Westliche Ostsee“ und „Pommersche Bucht“ und
die eingeschränkten Tauchgebiete „Sargar“, „Grube“, „Trolle“ und „Arkona“ ge-
be. Die Übungs- und Schießgebiete innerhalb des deutschen Hoheitsgebietes und
der AWZ ließen sich nicht verschieben. Die Annahme, die Nutzung der Übungs-
gebiete sei durch das Vorhaben nicht eingeschränkt, beziehe sich auf den Tenor
der Risikoanalyse des F.. Die Behauptungen und Ausführungen des Beklag-
ten seien nur teilweise zutreffend. Bei der Ermittlung des Sachverhalts habe
dieser übersehen, dass es in den Manöver- und Übungsgebieten nicht nur jeder-
zeit regelkonformen Übungsschießbetrieb gebe. Vielmehr dienten diese Gebiete
auch der Ausbildung. Folglich sei unvorhersehbares Fehlverhalten einzelner Sol-
daten beim Schießbetrieb nicht unwahrscheinlich. Ein weiteres echtes Risiko –
und damit nicht nur ein Restrisiko – bestehe selbst bei regelkonformem Übungs-
schießbetrieb. Spätestens als der Vorhabenträger nicht mehr gewillt gewesen sei,
eine Haftungsverteilungsvereinbarung abzuschließen, hätten sich beim Beklag-
ten Zweifel an der Sicherheit der Ostseepipeline regen müssen. Dieser habe den
Sachverhalt zudem nicht nach objektiven Kriterien ermittelt, sondern ihn maß-
geblich auf der Grundlage eines Parteigutachtens in Gestalt der Risikoanalyse
des F. zusammengetragen. Es handele sich bei dieser Risikoanalyse keinesfalls
um ein von allen Seiten als belastbar, valide und objektiv anerkanntes Sach-
verständigengutachten. Die im Planfeststellungsbeschluss enthaltenen Neben-
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bestimmungen und Entscheidungsvorbehalte berücksichtigten die aufgezeigten
Belange und Rechte der Klägerin nicht ausreichend. Der Beklagte hätte im Plan-
feststellungsbeschluss entsprechende Nebenbestimmungen erlassen können wie
etwa die ausreichend tiefe Eingrabung der Ostseepipeline oder den Abschluss
einer Haftungsverteilungsvereinbarung zwischen Vorhabenträger und Klägerin.
Die rechtlichen Grundlagen, den Bundeswehrbelangen in Form des Eingrabens
als Nebenbestimmung gerecht zu werden, fänden sich in den §§36, 74 Abs. 2
Satz 2 VwVfG M-V bzw. in den Rechtsgedanken des §75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG
M-V. Die Klägerin greift in diesem Zusammenhang mit umfangreichen Aus-
führungen die Risikoanalyse des F. nach Maßgabe der Stellungnahme vom 02.
November 2009 und des Addendums vom 16. August 2010 hinsichtlich des Un-
tersuchungsumfangs, der eingegangenen Daten und der Untersuchungsmethodik
an. Insbesondere habe der F. nicht alle zur Verfügung gestellten Munitionsdaten
in die Risikoanalyse eingestellt und künftige Munitionstypen bzw. eine künfti-
ge Entwicklung der Rüstungsindustrie gar nicht betrachtet. Der F. habe eine
Auswahl getroffen und dabei den bundeswehrseitig zur Verfügung gestellten Be-
richt der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 52 nur selektiv berücksichtigt.
Die Betrachtung der Munitionstypen durch den Beklagten berücksichtige etwa
auch nicht, dass Marinevorschriften abänderbar seien. Die Risikoanalyse des F.
gehe in großen Teilen auch nicht von konservativen Annahmen, bezogen auf
Material, Umweltbedingungen und Szenarien, aus. Zudem hätte der Umstand
betrachtet werden müssen, dass in den Bereichen der Schweißnähte der Pipeline
keine Betonummantelung angebracht werde. Diese Bereiche von jeweils ca. 77
cm seien offensichtlich weniger geschützt als der Bereich mit Betonummante-
lung, denn die dort vorgesehene Ummantelung sei kein nicht näher definierter
„Spezial-Kunststoff mit besonderer Festigkeit“, sondern ein offenzelliger, was-
sergefüllter PU-Schaum. Das Risiko sei nicht nur minimal. Ein Treffer eines
76 mm-Geschosses in diesem Bereich würde mit Sicherheit die Stahlhülle der
Pipeline durchschlagen. Zudem fehlten jegliche Ausführungen zu den Auswir-
kungen von Druckschwankungen des Gases in der Pipeline, des Alterungsprozes-
ses derselben, einer möglichen Materialermüdung und des Salzwasserkontaktes
für die Betonummantelung. Ebenso wenig behandle die Risikoanalyse die Frage
des möglichen Schadensumfangs bei einem eventuellen Gasaustritt und dessen
Folgen. Entgegen einem Vorschlag der Bundeswehr habe die Risikoanalyse z.
B. nicht eine Art Wendepunkt herausgearbeitet, bis zu welchem Kaliber- und
Munitionstyp unter Berücksichtigung der im Bereich der technischen Sicherheit
üblichen Berechnungsverfahren mit Sicherheitsmargen keinerlei Risiken für die
Pipeline bestünden. In methodischer Hinsicht greife der F. auf zwei Ansätze
zurück, um das Risiko zu bewerten, zum einen den DNV-Code, zum anderen
auf eine Abschätzung der Eindringtiefen nach Pétri. Die Verwendung des DNV-
Codes DNV-RP-F-107 erlaube nur die Betrachtung vergleichsweise langsamer,
quasi statischer Vorgänge und sei für die hier zu betrachtenden sehr schnellen,
hochdynamischen Vorgänge nicht geeignet. Die Abschätzung der Eindringtie-
fen nach Pétri beruhe auf einem empirischen Ansatz aus der Auslegung von
Kraftwerken, d.h. man habe vorhandene Messwerte herangezogen, um daraus
eine einigermaßen einfache Formel herzuleiten, die eine Abschätzung erlaube.
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Die Aussagegenauigkeit der Formel nach Pétri sei deswegen von vornherein be-
grenzt.

Nachdem die Klägerin zunächst vorgetragen hatte, von einem weitestgehenden50
Risikoausschluss bzw. der Annahme eines bloßen als sozialadäquat hinzuneh-
menden Restrisikos könne ausgegangen werden, wenn die Pipeline nicht ledig-
lich auf den Meeresboden aufgelegt werde, sondern mit einer Überdeckung von
mindestens 500 mm Meeresboden eingegraben werde, ist sie hiervon mit ihrem
Schriftsatz vom 06. Mai 2011 abgerückt: Zwischenzeitlich seien Simulationen
– hierzu macht die Klägerin nähere Erläuterungen – zur Ermittlung des Risi-
kos einer Beschädigung der Pipeline bei verschiedenen Szenarien durchgeführt
worden, in deren Ergebnis sich vier Szenarien ergeben hätten, in denen – auch
bei einer Eingrabung von 0,5 m – mit einem Versagen der Pipeline zu rech-
nen und deren Eintreten nicht unrealistisch sei, Die Wahrscheinlichkeit für ein
Schadensereignis liege bei etwa drei Schadensereignissen in 1.000 Jahren. Die
Klägerin beruft sich insoweit auf das von ihr vorgelegte Gutachten von Prof.
Dr. G. von der Universität der Bundeswehr B-Stadt vom 26. April 2011, auf
dessen Einzelheiten verwiesen wird. Zwar ergebe sich aus dem Gutachten, dass
das Treffergebiet beim Seezielschießen außerhalb der 12-Seemeilen-Zone liege,
jedoch könne es für die Bundeswehr in diesem Verfahren nur um eine Gesamt-
betrachtung des Artillerieschießgebietes insgesamt gehen und nicht nur um den
Teil desselben innerhalb der 12-Seemeilen-Zone.

Die Klägerin hatte ursprünglich die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses51
beantragt und diesen Antrag mit am 04. Februar 2010 eingegangenem Schrift-
satz um weitere Hilfsanträge ergänzt. Diese richteten sich auf die Feststellung
der Rechts-widrigkeit des Planfesstellungsbeschlusses und dessen Nichtvollzieh-
barkeit bis zur Behebung der Rechtswidrigkeit (1. Hilfsantrag), auf Verpflich-
tung des Beklagten, den Planfestellungsbeschluss um Regelungen zu ergänzen,
die auf der Grundlage der Entscheidungsvorbehalte Nr. A.3.1 und A.1.3.5 zum
einen die Eingrabung und zum anderen den Abschluss einer Haftungsvertei-
lungsvereinbarung zwischen der Klägerin und dem Vorhabenträger vorsehen (2.
Hilfsantrag), sowie – äußerst hilfsweise – auf Verpflichtung des Beklagten, den
Planfestellungsbeschluss um Regelungen zu ergänzen, die auf der Grundlage der
Entscheidungsvorbehalte Nr. A.3.1 und A.1.3.5 entweder die Eingrabung oder
den Abschluss einer Haftungsverteilungsvereinbarung zwischen der Klägerin und
dem Vorhabenträger vorsehen (3. Hilfsantrag).

Mit am 27. September 2010 beim Oberverwaltungsgericht eingegangenem Schrift-52
satz hat die Klägerin ihre Klage „erstreckt auf den zweiten Planergänzungsbe-
schluss des Beklagten vom 19.08.2010“ und insoweit ihre “mit Schriftsatz vom
04. Februar 2010 angekündigten hilfsweisen Anträge mit der Maßgabe gestellt,
dass eine Eingrabung der Pipeline insoweit begehrt wird, als sie nicht bereits
durch den zweiten Planergänzungsbeschluss vom 19.08.2010 erfolgt ist”.

Im Hinblick auf ihre im weiteren Verlauf des Verfahrens geäußerte Befürchtung,53
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zu einer Beschädigung der Pipeline könne es auch bei einer Eingrabung von 0,5 m
kommen, hat die Klägerin sodann mit Schriftsatz vom 06. Mai 2011 ausgeführt,
die „mit Schriftsatz vom 04. Februar 2010 angekündigten Hilfsanträge, d.h. der
rein hilfsweise gestellte Antrag sowie der äußerst hilfsweise gestellte Antrag, wür-
den nunmehr wie folgt dahingehend zusammengefasst“, dass sie hilfsweise bean-
trage, den Beklagten zu verpflichten, unter Berücksichtigung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts den Planfeststellungsbeschluss mit Regelungen zu ergänzen,
die zwecks uneingeschränkter Gewährleistung des regelkonformen militärischen
Schieß- und Übungsbetriebs auf Grundlage der Entscheidungsvorbehalte Nr.
A.1.3.1 und A.1.3.5 entweder geeignete Maßnahmen zum ausreichenden Schutz
der Pipeline oder den Abschluss einer Haftungsverteilungsverein-barung zwi-
schen dem Vorhabenträger und der Klägerin vorsehen.

In der mündlichen Verhandlung am 14. März 2012 hat die Klägerin schließlich54
beantragt,

die Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses des Beklagten für den Bau55
und Betrieb der Gasversorgungsleitung Nord Stream (Ostseepipeline) im Ab-
schnitt der deutschen 12-Seemeilen-Zone (KP 1170,4 bis KP 1220,8 der Tras-
senmittellinie von zwei Pipelines) einschließlich des Landfalls bei Lubmin vom
21. Dezember 2009 in der Fassung des 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19.
August 2010 festzustellen,

hilfsweise,56

den Beklagten zu verpflichten, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des57
Gerichts den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten für den Bau und Be-
trieb der Gasversorgungsleitung Nord Stream (Ostsee-Pipeline) im Abschnitt
der deutschen 12-Seemeilen-Zone (KP 1170,4 bis KP 1220,8 der Trassenmittel-
linie von zwei Pipelines) einschließlich des Landfalls bei Lubmin vom 21. Dezem-
ber 2009 in der Fassung des 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010
mit Regelungen zu ergänzen, die zwecks uneingeschränkter Gewährleistung des
regelkonformen militärischen Schieß- und Übungsbetriebs der Klägerin geeigne-
te Maßnahmen zum ausreichenden Schutz der Pipeline, etwa eine ausreichende
Eingrabung oder Überdeckung vorsehen,

hilfshilfsweise,58

die Klägerin insoweit erneut zu bescheiden.59

Der Beklagte beantragt,60

die Klage abzuweisen.61

Nachdem im Rahmen der Erörterung der Klageanträge in der mündlichen Ver-62
handlung seitens des Gerichts darauf hingewiesen worden ist, dass die von der
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Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 06. Mai 2011 vorgenommene Umstellung des
zweiten und dritten Hilfsantrages im Verhältnis zur früheren Fassung der An-
tragstellung möglicherweise eine Klageänderung darstellen könnte, hat der Be-
klagte erklärt, dass er einer solchen Klageänderung nicht zustimme.

Zur Sache trägt er vor, die Nord Stream Pipeline diene der sicheren Versor-63
gung mit leitungsgebundener Energie, indem zusätzliche Gasmengen effizient,
umweltverträglich und verbraucherfreundlich nach Deutschland und Europa im-
portiert würden und für bestehende Transportmengen eine alternative Rou-
te angeboten werde. Zu Unrecht erhalte die Klägerin die Auffassung aufrecht,
dass die Landesverteidigung und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land durch das Risiko einer Beschädigung der Nord Stream Pipeline im Rah-
men des Übungsbetriebs der Bundeswehr beeinträchtigt würden Auf Grundlage
der gutachterlichen Stellungnahme des F. vom 18. November 2009 werde im
Planfeststellungsbeschluss festgestellt, dass die derzeit von Marine und Luft-
waffe verwendeten Geschosse kein Risiko für die Pipelines darstellten. Er als
Planfeststellungsbehörde habe keinen Grund, an der Objektivität der Studie zu
zweifeln, und habe sie daher zur Grundlage seiner Entscheidung machen können.

Die Klage sei schon unzulässig. Der Klägerin fehle auch unter Zugrundelegung64
ihres Vortrags insgesamt ein subjektiv-öffentliches Recht, das ihr gemäß §42
Abs. 2 VwGO eine Klagebefugnis vermitteln könne. Behörden hätten keine ei-
genen Belange oder Rechte, sondern lediglich öffentlich-rechtliche Kompeten-
zen, hier – im Falle der Klägerin – die Kompetenz Landesverteidigung gemäß
Art. 87a und 87b GG. Aus diesem Grunde fehle die erforderliche Klagebefug-
nis und komme eine Beeinträchtigung eigener subjektiver Belange der Klägerin
durch das planfestgestellte Vorhaben nicht in Betracht. Unzweifelhaft werde
der öffentlich-rechtliche und der Klägerin von Verfassungs wegen gemäß Art.
87a GG übertragene Aufgabenbereich der Landesverteidigung durch die Nord
Stream Pipeline berührt. Die Klägerin sei daher richtigerweise im Planfeststel-
lungsverfahren gemäß §73 Abs. 2 VwVfG M-V als Behörde beteiligt worden. Im
Planfeststellungsbeschluss seien diese Belange der Landesverteidigung als öffent-
licher Belang gemäß §43 Satz 2 EnWG berücksichtigt und fehlerfrei abgewogen
worden.

Die Klage sei jedoch auch unbegründet. Der Planfeststellungsbeschluss leide65
nicht an einem Verfahrensfehler. Zum einen habe es schon keines Raumord-
nungsverfahrens bedurft, zum anderen stelle selbst das Fehlen eines etwa erfor-
derlichen Raumordnungsverfahrens keinen Verfahrensmangel dar, der zur Auf-
hebung des Planfeststellungsbeschlusses führen könnte.

Der Planfeststellungsbeschluss leide ferner nicht an einem Abwägungsfehler. Der66
öffentliche Belang der Landesverteidigung sei in die Abwägung eingestellt und
ordnungsgemäß mit den für das Vorhaben streitenden Belangen abgewogen wor-
den. Der Planfeststellungsbeschluss gehe zutreffend davon aus, dass durch die
Übungstätigkeit der Bundeswehr kein Risiko für eine Beschädigung der Rohr-
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leitungen bestehe.

Entgegen der Behauptung der Klägerin sei das Abwägungsmaterial fehlerfrei er-67
mittelt und gewürdigt worden. Mit ihrer Behauptung, dass die Risikostudie des
F. im Ergebnis nicht zutreffend sei und dem Planfeststellungsbeschluss nicht
habe zugrunde gelegt werden dürfen, könne sie ihrer Klage nicht zum Erfolg
verhelfen. Zum einen sei die gerichtliche Prüfungskompetenz hinsichtlich der
Risikostudie begrenzt. Da die Ermittlung des Gefährdungspotentials des militä-
rischen Übungsbetriebs für die Pipeline letztlich eine Risikoprognose sei, habe
das Gericht nur zu prüfen, ob diese Prognose nach einer geeigneten fachspe-
zifischen Methode durchgeführt, der zugrunde gelegte Sachverhalt zutreffend
ermittelt und das Ergebnis einleuchtend begründet worden sei. Die fachliche
Bewertung der Planfeststellungsbehörde zum Risiko einer Beeinträchtigung der
Nord Stream Pipeline durch die Übungstätigkeit der Klägerin sei nicht allein
deswegen unvertretbar, weil die Klägerin – bei deren Meinung es sich lediglich
um eine Einzelmeinung handele – zu einem anderen Ergebnis komme und den
Aufbau der Risikostudie anders gestaltet hätte. Sofern die Klägerin jetzt vortra-
ge, dass im Rahmen der militärischen Übungen die Erprobung neuer Waffensys-
teme und Munitionstypen erforderlich werde und zukünftig Munition größeren
Kalibers als 76 mm zum Einsatz kommen könne, sei dies im Vergleich zu ihrer
Stellungnahme im Rahmen der Behördenanhörung neuer Vortrag, mit dem sie
gemäß §43a Nr. 7 Satz 4 EnWG präkludiert sei. Nach den Anwendungsrichtli-
nien der Marine sei der Abschuss von Gefechtsmunition mit Kaliber 76 mm bei
Wassertiefen von weniger als 200 Metern untersagt. Es sei davon auszugehen,
dass dies künftig erst recht für Munition mit noch größerem Kaliber gelten wer-
de.

Auch die als Hilfsanträge formulierten Verpflichtungsanträge seien unbegrün-68
det. Es fehle bereits an einer Anspruchsgrundlage, auf die eine nachträgliche
Planergänzung mit Regelungen über das Eingraben der Nord Stream Pipeline
gestützt werden könnte. Ferner seien die tatbestandlichen Voraussetzungen des
§74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V nicht erfüllt. Unter den Begriff der Schutzmaß-
nahme im Sinne dieser Vorschrift fielen keine Maßnahmen, die eine Änderung
des Vorhabens selbst zur Folge hätten. Die nachträgliche Ergänzung des Plan-
feststellungsbeschlusses durch die Anordnung des Eingrabens der Pipeline im
Bereich des militärischen Übungsgebietes ginge über eine Schutzmaßnahme im
Sinne von §74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V hinaus; es läge darin eine Planän-
derung und nicht lediglich eine Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses um
Schutzvorkehrungen. Aus demselben Grunde komme auch eine Berufung auf
§36 VwVfG M-V als Anspruchsgrundlage für die nachträgliche Aufnahme einer
Anordnung, die Nord Stream Pipeline im Bereich des militärischen Übungsge-
biets in den Meeresboden einzugraben, nicht in Betracht, abgesehen davon, dass
die Anwendung dieser Vorschrift ohnehin wegen der speziellen Regelungen von
Schutzauflagen im Planfeststellungsrecht gemäß §72 Abs. 1 VwVfG M-V ausge-
schlossen sei. Zudem wäre auch in diesem Fall ein Antrag der Beigeladenen auf
Planänderung erforderlich. Schließlich bestünde selbst dann kein Anspruch auf
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die nachträgliche Anordnung des Eingrabens, wenn sich die Klägerin auf ein sub-
jektives Recht berufen könnte und wenn es eine geeignete Anspruchsgrundlage
gäbe. Der Planfeststellungsbeschluss sei sowohl mit Blick auf das Abwägungsge-
bot als auch mit Blick auf §74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V objektiv rechtmäßig.
Die Genehmigung des BSH für den Bereich der AWZ sei gegenüber der Klä-
gerin bestandskräftig. Geschehnisse in dem von dieser Genehmigung erfassten
Bereich könnten somit keine rechtlichen Auswirkungen entfalten in Bezug auf
die Planfeststellung in der vorliegend streitigen 12-Seemeilen-Zone.

Die Beigeladene beantragt ebenfalls,69

die Klage abzuweisen.70

Sie hält die Klage deswegen bereits für unzulässig, weil hinsichtlich der Übungs-71
gebiete als Grundlage des von der Klägerin geltend gemachten subjektiven
Rechts eine rechtsverbindliche Darstellung bzw. „Ausweisung“ der Schießgebiete
„Pommersche Bucht“ sowie ED D-47 A und ED D-47 B nicht existiere. Es gebe
auch keine Rechtsgrundlage für eine solche Ausweisung, geschweige denn eine
Rechtsvorschrift, die der Bundeswehr ein eigenes Recht an solchen Übungsgebie-
ten einräume. Eine „rechtliche Verfestigung“ von Übungsgebieten der Bundes-
wehr allein durch Indienststellung oder Bekanntmachung in den „Nachrichten für
Seefahrer“ oder aufgrund von Völkergewohnheitsrecht erscheine fernliegend. Um
von „rechtlicher Verfestigung“ sprechen zu können, hätte die Klägerin zunächst
einmal einen Rechtsakt darlegen müssen, der geeignet wäre, eine militärische
Nutzung der Ostsee für den Zeitraum nach Beitritt der DDR zu begründen.
Ausweislich der dem Schriftsatz der Klägerin vom 06. Mai 2011 beigefügten
Berechnung über Schusszahlen scheine zudem eine sehr grundsätzliche Verän-
derung der Übungsfrequenzen in der Pommerschen Bucht beabsichtigt zu sein,
die nach den Ausführungen der Klägerin zu einer deutlichen Zunahme der Nut-
zung der Ostsee zu Übungszwecken führen würde. Hierfür bedürfte es – schon
im Hinblick auf die von den Übungen der Klägerin ausgehenden Eingriffe je-
denfalls in das Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 GG – zuvor der Durchführung
eines planungsrechtlichen Verfahrens. Auch im Übrigen könne die Klägerin eine
Verletzung in eigenen Rechten im Sinne von §42 Abs. 2 VwGO nicht aufzei-
gen. Soweit sich die Klägerin auf Art. 87a GG berufe, könne sich hieraus keine
Antragsbefugnis ergeben. Art. 87a GG weise schon aufgrund seiner systemati-
schen Stellung im Grundgesetz dem Bund nur eine Verwaltungskompetenz zu,
verleihe aber keine wehrfähige Rechtsposition. Die Wahrnehmung von Belangen
der Bundesrepublik Deutschland im Planfeststellungsverfahren sei nur als ein
verfahrensrechtliches Mitwirkungsrecht ausgestaltet und damit auf ein solches
begrenzt.

Dem Begehren der Klägerin stehe im Übrigen auch schon entgegen, dass sie mit72
Vertrag vom 10./24. März 2010 ausdrücklich und schriftlich ihr, der Beigelade-
nen, die Nutzung des hier fraglichen Bereichs im Küstenmeer gestattet habe.
Mit ihrer Klage verstoße die Klägerin gegen den auch im öffentlichen Recht
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geltenden Grundsatz von Treu und Glauben unter dem Gesichtspunkt des Ver-
bots widersprüchlichen Verhaltens, wenn nunmehr Einwendungen gegen eine
bestimmte Genehmigung erhoben und Rechtsbehelfe eingelegt würden, obwohl
die Klägerin sich privatrechtlich mit dem Vorhaben einverstanden erklärt habe.
Hinzukomme, dass die Klage durch den von der Klägerin vorgelegten Befehl vom
07. September 2011 wegen Erledigung der Hauptsache unzulässig geworden sei.

Die Klage sei jedenfalls aber auch unbegründet. Die Wehrbereichsverwaltung73
Nord sei als Träger öffentlicher Belange gemäß §73 Abs. 2, Abs. 3 a VwVfG
M-V beteiligt worden, und zwar parallel zur öffentlichen Auslegung der Planun-
terlagen nach §73 Abs. 3, Abs. 4 VwVfG M-V. Die Stellungnahmefrist habe – wie
die Einwendungsfrist nach §73 Abs. 4 VwVfG M-V – am 30. April 2009 geendet.
Während dieser Frist habe sich die Klägerin nicht geäußert. Mit ihrem Vortrag,
die Frist für die Erhebung von Einwendungen ende für sie nicht am 30. April
2009, sondern erst am 18. Mai 2009, weil die Unterlagen im Amt Usedom-Nord
etwas später ausgelegen hätten als im Amt Lubmin, im Bergamt Stralsund, im
BSH Hamburg und im BSH Rostock, könne die Klägerin nicht durchdringen. Die
außerhalb der Einwendungsfrist vorgebrachten Einwendungen gegen den Plan
seien selbst dann schon gemäß §73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG M-V ausgeschlossen,
wenn die Klägerin sich auf eigene Rechte berufen könnte. Zudem enthielten die
außerhalb der Einwendungsfrist dem Beklagten übermittelten Schreiben nicht
den notwendigen deutlichen Hinweis auf eigene subjektive Rechte der Kläge-
rin. Im Schreiben der Wehrbereichsverwaltung Nord vom 23. April 2009 sei
nur die Rede davon, dass eine Haftung „für eventuelle Beschädigungen oder
gar Zerstörungen der Pipeline bzw. der Baugeräte oder für Personenschäden“
nicht übernommen werde. Von einem Szenario, wonach entgegen der aktuel-
len Vorschriftenlage der Bundeswehr im fraglichen Bereich zukünftig überhaupt
Gefechtsmunition und im Besonderen auch solche mit einem Kaliber von mehr
als 76 mm eingesetzt werden solle, sei in der Stellungnahme nicht die Rede.
Der alleinige Hinweis, die Bundeswehr sei auf die uneingeschränkte Nutzung
der vorgenannten Übungsschutzgebiete angewiesen, entspreche nach Maßgabe
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht den Anforderungen,
wonach eine Einwendung so konkret sein müsse, dass die Planfeststellungsbe-
hörde erkennen könne, in welcher Hinsicht sie bestimmte Belange einer näheren
Betrachtung unterziehen solle. Dies gelte insbesondere deshalb, weil schließlich
nur die Bundeswehr selbst Angaben zu etwaigen zukünftigen Übungen, zu deren
Art und Weise sowie zu der Wirkung der eingesetzten Übungsmunition machen
könne. Vor Beginn der Einwendungsfrist erhobene Einwendungen verhinderten
den Einwendungsausschluss des §73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG M-V schließlich eben-
falls nicht.

Dass ein Raumordnungsverfahren nicht geprüft worden sei, sei kein Gesichts-74
punkt, den die Klägerin rügen oder der sie gar in ihren Rechten verletzen könn-
te. Der Planfeststellungsbeschluss sei im Übrigen objektiv abwägungsfehlerfrei.
Was die mit der Klage erstmals geltend gemachte zukünftige Entwicklung der
Rüstungstechnik und des Waffeneinsatzes der Übungs- und Bündnispartner an-
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gehe, sei selbst die Klägerin nicht in der Lage gewesen, hierfür hinreichende
Daten zu übermitteln, die Grundlage einer Risikobetrachtung hätten sein kön-
nen. Der Klägerin hätte insoweit – wenn sie sich heute darauf berufen wolle –
eine entsprechende Mitwirkungspflicht oblegen. Die an der Stellungnahme und
dem Addendum des F. geübte Kritik sei unberechtigt. Die Beigeladene tritt
hierzu mit umfangreichem Vorbringen den Angriffen der Klägerin gegen den
Untersuchungsumfang, die eingegangenen Daten und die Untersuchungsmetho-
dik entgegen. Die Risikobeurteilung der Planfeststellungsbehörde sei nicht zu
beanstanden. Nach Ablauf sämtlicher Stellungnahme- und Einwendungsfristen
habe die Wehrbereichsverwaltung Nord jedenfalls in ihrem Schreiben vom 23.
November 2009 noch einmal darauf hingewiesen, dass zwar „letztlich alle positiv
benannten, bundeswehrseitig erforderlichen zu berücksichtigenden Munitionsda-
ten in der Risikoanalyse aufgenommen worden sind“, jedoch eine abschließende
Prüfung durch die Bundeswehr insoweit nicht stattgefunden habe und dement-
sprechend auch keine Verantwortung hierfür übernommen werden könne. Im
Übrigen sei auf den Gesamtbericht der wehrtechnischen Dienststelle vom 08.
Oktober 2009 Bezug genommen, in dem zusammenfassend festgehalten werde,
für die wahrscheinlichsten Szenarien halte die Pipeline nach den Berechnungen
stand, wobei zu berücksichtigen sei, dass die Berechnungen aufgrund fehlender
Materialdaten mit Ungenauigkeiten behaftet sein könnten und für das unwahr-
scheinliche Szenario eines senkrechten Geschossdurchgangs durch das Wasser
(der zu einer Restgeschwindigkeit von 140 m/s führe) mit einem Loch in der
Stahlröhre zu rechnen sei.

Hinsichtlich des in die Abwägung einzustellenden Abwägungsmaterials bzw. der75
Überprüfung der Rechtmäßigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses komme es
auf die „Lage der Dinge“ zum Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbe-
schlusses an. Die Ausführungen der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 06. Mai
2011 und danach spielten nicht nur deshalb keine Rolle, weil sie der Sache nach
unzutreffend seien und zum Teil im Widerspruch zu früheren Behauptungen der
Bundeswehr stünden, sondern auch weil sie zum Zeitpunkt des angefochtenen
Planfeststellungsbeschlusses überhaupt noch nicht – insbesondere auch nicht
seitens der Klägerin – zum Gegenstand von Erörterungen gemacht gewesen sei-
en. Die von der Klägerin herangezogenen „überschlägigen Berechnungen“ von
Prof. Dr. G. beruhten auf zahlreichen unzutreffenden Annahmen und führten
so zu einer unrealistisch hohen Schadenseintrittswahrscheinlichkeit. Im Hinblick
darauf, dass beim Seezielschießen das Treffergebiet vollständig außerhalb der
12-Seemeilen-Zone liege, sei hier die Wahrscheinlichkeit eines Treffers auf der
Pipeline sogar gleich Null.

In Erfüllung der mit dem Entscheidungsvorbehalt A.1.3.5 verbundenen, ihr,76
der Beigeladenen, auferlegten Pflicht zur Ergänzung von Unterlagen habe sie
schließlich zwischenzeitlich eine Risikostudie vorgelegt, nach deren Ergebnis die
Pipeline auf dem vom Entscheidungsvorbehalt betroffenen Abschnitt nicht –
wie ursprünglich vorgesehen – auf den Meeresboden aufgelegt werde, sondern
aus Gründen der Sicherheit des Schiffsverkehrs im wesentlichen Teil dieses Ab-
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schnitts in den Meeresboden einzubringen sei. Den hierfür erforderlichen Plan-
änderungsantrag habe sie Anfang April 2010 gestellt. Die Pipeline sei nunmehr
auf der Grundlage des 2. Planergänzungsbeschlusses aus Gründen der Sicher-
heit des Schiffsverkehrs über weitere ca. 21 km in den Meeresboden eingegraben
worden. Das von vorneherein ohnehin nur hypothetische Szenario einer Beschä-
digung der Pipeline durch den Übungsbetrieb der Klägerin habe sich somit für
den gesamten im Küstenmeer belegenen Abschnitt noch weiter reduziert und
zwar durch eine weitergehende Wasserüberdeckung von bisher 14 m auf min-
destens 16 m und – soweit die Pipeline eingegraben werde – zusätzlich durch
eine Überdeckung mit Sand von mindestens 50 cm Höhe. Insoweit komme die
durch Belange der Seeschifffahrt veranlasste Planänderung auch dem Begehren
der Klägerin entgegen. Folglich liege die Pipeline im Bereich der Übungsgebiete
der Bundeswehr im Küstenmeer nur noch über eine Strecke von ca. 1,5 km auf
dem Meeresboden auf.

Soweit das hilfsweise geltend gemachte Begehren auf eine weitergehende Ver-77
pflichtung des Beklagten gerichtet sei, fehle es an einer Rechtsgrundlage. Eine
ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Geltendmachung eines Planergänzungs-
anspruchs enthalte das Gesetz nicht. Ein Eingraben der Pipeline bedeute eine
wesentliche Änderung des planfestgestellten Vorhabens. Es könne daher nicht
eine Schutzmaßnahme im Sinne von §74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG darstellen, son-
dern erfordere einen ausdrücklichen Antrag seitens der Vorhabenträgerin.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Be-78
teiligten wird auf die Gerichtsakten samt Beiakten und die beigezogenen Ver-
waltungsvorgänge verwiesen, die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung
gemacht worden sind.

Gründe
Die Klage hat mit den schließlich in der mündlichen Verhandlung am 14. März79
2012 gestellten Anträgen keinen Erfolg.

A.80

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, das Ziel der Aufhe-81
bung des Planfeststellungsbeschlusses nicht mehr zu verfolgen, und demgemäß
ihren ursprünglich als Hauptantrag formulierten Aufhebungsantrag nicht mehr
gestellt. Hierin ist eine jedenfalls schlüssig erklärte teilweise Klagerücknahme zu
erblicken und das Verfahren insoweit gemäß §92 Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustel-
len.

B.82
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Die Erstreckung der Klage auf den 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19. Au-83
gust 2010 ist zwar zulässig (I.). Die Klage bleibt jedoch sowohl im Hauptantrag
(II.) als auch in den Hilfsanträgen (III., IV.) erfolglos.

I. Soweit die Klägerin mit Blick auf den zwischenzeitlichen Erlass des 2. Plan-84
ergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010 ihre Klage mit am 27. September
2010 beim Oberverwaltungsgericht eingegangenem Schriftsatz zunächst „auf den
2. Planergänzungsbeschluss des Beklagten vom 19.08.2010 . . . ,“ erstreckt und
hieran in ihren zuletzt in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträgen fest-
gehalten hat, ist dies zulässig und geboten. Insbesondere ist die Einbeziehung
nicht etwa verfristet, da für die „Erstreckung“ der Klage auf den 2. Planergän-
zungsbeschluss die Klagefrist nach §74 Abs. 1 Satz 2 VwGO nicht zu beachten
war (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.03.2009 – 9 A 31.07 –, NVwZ 2010, 63 – zitiert nach
juris). Der Erlass eines den noch nicht vollzogenen Planfeststellungsbeschluss ab-
ändernden Planfeststellungsbeschlusses nach §76 VwVfG M-V führt zusammen
mit den Festsetzungen im vorausgegangenen Planfeststellungsbeschluss inhalt-
lich zu einer einheitlichen Planfeststellungsentscheidung (vgl. BVerwG, Beschl.
v. 17.09.2004 – 9 VR 3.04 –, NVwZ 2005, 330 –; Beschl. v 28.07.1993 – 7 B 49.93
–, Buchholz 316 §76 VwVfG Nr. 8 – jeweils zitiert nach juris). Die prozessua-
le Situation, die Anlass zu der Einbeziehung des Änderungsbeschlusses in das
Klageverfahren gegen den ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss gibt, ist da-
durch bestimmt, dass der festgestellte Plan und die nachträglichen Änderungen
zu einem einzigen Plan in der durch den Änderungsbeschluss erreichten Gestalt
verschmelzen (vgl. BVerwG, Urt. v. 23.01.1981 – 4 C 68.78 –, BVerwGE 61, 307
– zitiert nach juris). Dieser geänderte Plan beruht zwar im Entstehungsvorgang
auf mehreren Beschlüssen; indem der Änderungsbeschluss dem ursprünglichen
Planfeststellungsbeschluss “anwächst“, kommt es aber inhaltlich zu einer einheit-
lichen Planungsentscheidung (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.12.1991 – 4 C 25.90
–, Buchholz 316 §76 VwVfG Nr. 4 – zitiert nach juris). Das hat zur Folge, dass
sich der Planfeststellungsbeschluss in seiner Ursprungsfassung prozessual erle-
digt und das Rechtsschutzinteresse für ein gegen ihn gerichtetes Klagebegehren
entfällt. Will der Betroffene weiterhin Rechtsschutz gegen die Planung erreichen,
bleibt ihm also keine andere Wahl, als gegen die Entscheidung in ihrer geänder-
ten Fassung vorzugehen (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt. v. 18.03.2009 – 9 A
31.07 –, NVwZ 2010, 63 –; Urt. v. 09.06.2010 – 9 A 25.09 –, NVwZ 2011, 175 –
jeweils zitiert nach juris).

Dementsprechend konnte und musste die Klägerin ihre Klage auch gegen den85
2. Planergänzungsbeschluss richten. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend für den 1. Planergänzungsbeschluss, auch wenn dieser die Klägerin
vom Regelungsgegenstand her nicht „betrifft“, nicht ausdrücklich in der Antrag-
stellung erwähnt worden ist und für das vorliegende Verfahren keine Bedeutung
hat.

II. Soweit die Klägerin mit ihrer Klage im Hauptantrag zuletzt das Begehren86
verfolgt, die Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses der Beklagten für
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den Bau und Betrieb der Gasversorgungsleitung Nord Stream im Abschnitt der
deutschen 12-Seemeilen-Zone (KP 1170,4 bis KP 1220,8 der Trassenmittellinie
von 2 Pipelines) einschließlich des Landfalls bei Lubmin vom 21. Dezember 2009
in der Fassung des 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010 festzu-
stellen, ist die Klage unzulässig (1.), zudem jedenfalls auch unbegründet (2.)
und damit abzuweisen.

1. Die Klage im Hauptantrag, über die zu entscheiden das Oberverwaltungsge-87
richt Mecklenburg-Vorpommern berufen ist (a), ist als Feststellungsklage unzu-
lässig (b); auch wenn sie – weiterhin – als statthafte Anfechtungsklage gedeutet
werden könnte, ist sie unabhängig davon unzulässig, weil der Klägerin die erfor-
derliche Klagebefugnis fehlt (c).

a) Nach Maßgabe von §48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VwGO entscheidet das Oberver-88
waltungsgericht im ersten Rechtszug insbesondere über sämtliche Streitigkeiten,
die Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb oder die Än-
derung von Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300
Millimeter betreffen. Die planfestgestellte Gasversorgungsleitung Nord Stream
weist je Röhre einen Durchmesser von DN 1.200 mm auf und erfüllt damit
diese Kriterien. Eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsge-
richts nach §50 Abs. 1 Nr. 1 VwGO besteht nicht. Diese Sonderregelung schließt
von den sonst geltenden Zuständigkeitsbestimmungen nur diejenigen Verfahren
aus, deren Gegenstände durch die Eigenart der Bund-Länder-Beziehung geprägt
sind. Die erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist dem-
gemäß nur bei Streitigkeiten begründet, die sich in ihrem Gegenstand einem
Vergleich mit den „landläufigen“ Verwaltungsstreitigkeiten entziehen. Um Fälle
dieser Art handelt es sich namentlich dann, wenn der Rechtsstreit durch die
Frage geprägt ist, wie die Hoheitsrechte des Bundes einerseits und des Landes
andererseits voneinander abzugrenzen sind (vgl. BVerwG, Beschl. v. 16.12.2003
– 4 A 14.03 –, Buchholz 310 §50 VwGO Nr. 22; Beschl. v. 01.07.2004 – 7 VR
1.04 –, Buchholz 310 §50 VwGO Nr. 23; vgl. zum Ganzen BVerwG, Beschl. v.
19.03.2008 – 7 A 4.07 –, NVwZ 2008, 696 – jeweils zitiert nach juris). Vorliegend
geht es nicht um das Verhältnis der Verteidigungshoheit des Bundes zu Hoheits-
rechten des Landes. Die Klägerin beruft sich zwar auf die Kompetenznorm des
Art. 87a GG, macht aber nicht die fehlende Kompetenz des Beklagten für die
angegriffene Verwaltungsentscheidung geltend, sondern in materiell-rechtlicher
Hinsicht, dass dessen Planfeststellungsbeschluss mit Blick auf Art. 87a GG bzw.
die Belange der Landesverteidigung fehlerhaft sei. Nach Maßgabe des Begehrens
der Klägerin geht es um einen Fall „normaler“ Drittbetroffenheit bzw. um einen
„normalen“ Verwaltungsrechtsstreit betreffend einen Planfeststellungsbeschluss
und nicht um eine kompetenzrechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher
Art zwischen dem Bund und einem Land.

b) Das von der Klägerin zuletzt zur Entscheidung gestellte Begehren, das Gericht89
möge die Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses vom 21. Dezember
2009 in der Fassung des 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010
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feststellen, ist als Feststellungsbegehren im Sinne einer Feststellungsklage (§43
Abs. 1 VwGO) zu bewerten; diese ist unzulässig.

Zwar kann gemäß §43 Abs. 1 VwGO durch Klage die Feststellung des Bestehens90
oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwal-
tungsaktes begehrt werden, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der
baldigen Feststellung hat (Feststellungsklage). Die Feststellung der Nichtigkeit
des Planfeststellungsbeschlusses vom 21. Dezember 2009 in der Fassung des 2.
Planergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010 hat die Klägerin nicht bean-
tragt. Wird wie vorliegend jedoch nicht in zulässiger Weise (vgl. §43 Abs. 2 Satz
2 VwGO) die Feststellung der Nichtigkeit, sondern lediglich der Rechtswidrig-
keit eines streitgegenständlichen Verwaltungsaktes – um einen solchen handelt
es sich bei dem angegriffenen Planfeststellungsbeschluss – begehrt, unterfällt
diese Klage dem Subsidiaritätsgrundsatz nach Maßgabe von §43 Abs. 2 Satz
1 VwGO. Danach kann die Feststellung nicht begehrt werden, soweit der Klä-
ger seine Rechte durch Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder
hätte verfolgen können. Dass die Klägerin ihr Begehren durch Gestaltungsklage
verfolgen konnte, zeigt ohne weiteres bereits ihre zunächst schriftsätzlich an-
gekündigte Antragstellung sowohl im ursprünglichen Hauptantrag als auch im
ursprünglichen ersten Hilfsantrag.

Der zur Entscheidung durch den Senat gestellte Hauptantrag resultiert aus der91
erklärten Absicht der Klägerin, das Vorhaben der Beigeladenen nicht grundsätz-
lich in Frage stellen und auch den Betrieb der – teilweise bereits fertig gestellten
und in Betrieb genomme- nen – Pipeline nicht behindern oder auch nur vorüber-
gehend zum Erliegen bringen zu wollen. Diese insbesondere in der mündlichen
Verhandlung noch einmal zum Ausdruck gebrachte Absicht ist dokumentiert in
der Rücknahme des ursprünglich mit Klageerhebung verfolgten Aufhebungsan-
trages, aber auch in der Modifizierung des jetzigen Hauptantrages gegenüber
dem mit Schriftsatz vom 09. Februar 2010 zunächst angekündigten ersten Hilfs-
antrag. Letzterer zielte noch sowohl auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit
des Planfeststellungsbeschlusses als auch auf die Feststellung der Nichtvollzieh-
barkeit desselben bis zur Behebung der behaupteten Rechtswidrigkeit. Demge-
genüber hat die Klägerin in ihrer aktuellen Antragstellung letzteren Teilantrag
ausdrücklich fallen gelassen und in diesem Zusammenhang bzw. auch damit
deutlich gemacht, dass sie die Feststellung der Nichtvollziehbarkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses gerade nicht begehre. Dies mag im Hinblick auf ihr vor-
stehend erläutertes „negatives“ Prozessziel folgerichtig sein, ist jedoch prozessual
nicht zulässig.

Der frühere erste Hilfsantrag hat ersichtlich an die Rechtsprechung des Bun-92
desverwaltungsgerichts dazu angeknüpft, welche Folgen für den Urteilsspruch
daraus zu ziehen sind, dass zwar einerseits im Rahmen der Anfechtung ei-
nes Planfeststellungsbeschlusses vom Gericht ein erheblicher Abwägungsmangel
festgestellt wird, dies andererseits nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen
jedoch nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses führen darf (vgl.
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etwa BVerwG, Urt. v. 21.03.1996 – 4 C 19.94 –, BVerwGE 100, 370 – zitiert
nach juris).

Nach §43e Abs. 4 Satz 2 EnWG (vgl. auch §75 Abs. 1 a Satz 2 VwVfG M-V) füh-93
ren erhebliche Mängel bei der Abwägung nur dann zur Aufhebung des Planfest-
stellungsbeschlusses, wenn sie nicht durch Planergänzung oder ein ergänzendes
Verfahren behoben werden können. Die Vorschrift verbietet die Planaufhebung,
sagt aber nichts darüber aus, welche Rechtsfolge eines festgestellten erhebli-
chen Abwägungsmangels das Gericht auszusprechen hat. Die Annahme, statt
der im Rahmen einer Anfechtungsklage beantragten Kassation sei die Verpflich-
tung der Behörde zu einem ergänzenden Verfahren auszusprechen, das auf die
behördliche Überprüfung und ggfs. Bestätigung des angefochtenen Planfeststel-
lungsbeschlusses gerichtet ist, wird der Interessenlage der Beteiligten, wie sie in
der Vorschrift Niederschlag gefunden hat, nicht gerecht. Der Gesetzgeber will
das Interesse des die Planaufhebung beantragenden Klägers an der Verhinde-
rung des Vorhabens, jedenfalls soweit es seine Rechte verletzt, nicht umlenken
oder umdeuten in ein Interesse an einem dem Abwägungsgebot genügenden
Verfahren. Er will lediglich die radikale Folge einer Rechtswidrigkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses, die Kassation, vermeiden, wenn der Fehler durch ein
ergänzendes Verfahren behoben werden kann. Folglich hat das Gericht nur die
Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses auszusprechen mit der Folge,
dass er bis zur Behebung des Mangels auch nicht vollziehbar ist. Damit ist
dem Interesse des Rechtsschutzsuchenden, einen Eingriff in seine Rechte durch
ein abwägungsfehlerhaft planfestgestelltes Vorhaben abzuwehren, Genüge getan,
aber auch dem Interesse der Verwaltung, wegen eines möglicherweise behebba-
ren Mangels nicht ein vollständig neues Verfahren durchführen zu müssen (vgl.
zum Ganzen BVerwG, Urt. v. 21.03.1996 – 4 C 19.94 –, BVerwGE 100, 370 –
zitiert nach juris).

Mit dem ursprünglichen ersten Hilfsantrag hatte die Klägerin also auf der Basis94
des Verfügungsgrundsatzes in grundsätzlich zulässiger Weise ebenfalls ein An-
fechtungsbegehren im Rahmen einer Gestaltungsklage verfolgt, das wegen §43e
Abs. 4 Satz 2 EnWG lediglich zum Teil hinter einem Aufhebungsbegehren zu-
rückblieb. Dass es sich insoweit dennoch um eine statthafte Anfechtungsklage
handelte, konnte nicht zweifelhaft sein.

Die Klägerin hat jedoch mit der Fassung ihres Hauptantrages in der mündli-95
chen Verhandlung diesen gesicherten Boden verlassen und ist hinter ein derart
statthaftes Gestaltungsbegehrens zurückgegangen, indem sie mit der ausdrück-
lich gewollten Rücknahme hinsichtlich des ursprünglich – zusätzlich zur Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit – begehrten Ausspruchs der Nichtvollziehbarkeit
des Planfeststellungsbeschlusses bis zur Behebung seiner Rechtswidrigkeit ihre
Klage auf ein reines Feststellungsbegehren reduziert hat. Diese Antragstellung
kann auch unter Berücksichtigung des Dispositionsgrundsatzes insbesondere auf
der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr
als Gestaltungsbegehren im Rahmen einer statthaften Anfechtungsklage gegen
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einen Planfeststellungsbeschluss betrachtet werden, sondern erweist sich unzwei-
felhaft als – unzulässige – Feststellungsklage. Es wäre lediglich – entsprechend
der ursprünglichen Fassung des früheren 1. Hilfsantrages – zulässig gewesen, zur
seitens der Klägerin gewollten Vermeidung einer Kassation als einschneidende
Folge einer Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses das von ihr verfolg-
te Begehren auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlus-
ses mit der aus ihrer Sicht hinreichenden, prozessual aber notwendigen Folge zu
beschränken, dass er bis zur Behebung des Mangels auch nicht vollziehbar sein
soll. Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses und
seiner Nichtvollziehbarkeit bis zur Mangelbehebung sind insoweit grundsätzlich
untrennbar miteinander verbunden. Diese Verbindung hat die Klägerin jedoch
auf der Grundlage ihrer Dispositionsfreiheit ausdrücklich aufheben wollen. Im
Übrigen würde sonst auch die Frage nach dem Rechtsschutzbedürfnis der Klä-
gerin aufgeworfen, da sie hinsichtlich der ausdrücklich gewollten Vollziehbarkeit
die von ihr behauptete Beeinträchtigung ihrer Rechte ohne weiteres und für un-
bestimmte Dauer hinnehmen wollte.

c) Aber auch unabhängig von den vorstehenden Erwägungen ist die Klage un-96
zulässig. Selbst wenn man den Antrag der Klägerin noch als Gestaltungsan-
trag werten oder den früheren 1. Hilfsantrag als Hauptantrag auch hinsichtlich
des Begehrens der Feststellung der Nichtvollziehbarkeit bis zur Behebung der
behaupteten Rechtswidrigkeit – entgegen den ausdrücklichen Erklärungen der
Klägerin in der mündlichen Verhandlung – als aufrecht erhalten betrachten woll-
te, fehlte ihr die Klagebefugnis gemäß §42 Abs. 2 VwGO. Dies folgt zwar nicht
bereits daraus, dass ihr offensichtlich das von ihr geltend gemachte subjektive
Recht aus Art. 87a GG nach keiner denkbaren Betrachtungsweise zustehen (aa)
und/oder das betroffene Übungsgebiet nach keiner denkbaren Betrachtungswei-
se rechtliche Anerkennung finden könnte (bb). Die Klägerin muss sich jedoch
den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen halten lassen (cc).

aa) Mit Blick auf die Frage, ob der Klägerin das von ihr geltend gemachte sub-97
jektive Recht aus Art. 87a GG zustehen und sie in diesem folglich auch verletzt
sein kann, lässt sich die Klagebefugnis der Klägerin nicht verneinen.

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nach §42 Abs. 2 Vw-98
GO nur zulässig, soweit der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt
oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. Die
Zulässigkeitsvoraussetzung der Klagebefugnis gemäß §42 Abs. 2 VwGO ist nur
dann nicht erfüllt, wenn subjektive Rechte der Klägerin offensichtlich und ein-
deutig nach keiner Betrachtungsweise verletzt sein können (vgl. BVerwG, Urt.
v. 28.02.1997 – 1 C 29.95 –, BVerwGE 104, 115; Urt. v. 10.10.2002 – 6 C 8.01
–, BVerwGE 117, 93 – jeweils zitiert nach juris). Sie dient dazu, Popularklagen
zu verhindern (vgl. BVerwG, Urt. v. 06.02.1986 – 5 C 40.84 –, BVerwGE 74, 1;
Urt. v. 29.06.1995 – 2 C 32.94 –, BVerwGE 99, 64 – jeweils zitiert nach juris).
Dagegen ist es nicht ihr Sinn, ernsthaft streitige Fragen über das Bestehen eines
subjektiven Rechts, von deren Beantwortung der Klageerfolg abhängen kann,
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bereits vorab im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung zu klären (vgl. BVerwG,
Urt. v. 26.11.2003 – 9 C 6.02 –, BVerwGE 119, 245; vgl. zum Ganzen BVerwG,
Urt. v. 24.06.2004 – 4 C 11.03 –, BVerwGE 121, 152 – jeweils zitiert nach juris;
vgl. auch OVG Greifswald, Beschl. v. 10.03.2010 – 5 M 153/09 –, juris). Solche
ernsthaft streitigen Fragen sind vielmehr im Rahmen der Begründetheitsprü-
fung zu beantworten, dort unter dem Blickwinkel der für den Erfolg der Klage
erforderlichen Rechtsverletzung (vgl. §113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Die Nord Stream Pipeline verläuft im Bereich der 12-Seemeilen-Zone – eben-99
so wie in der deutschen AWZ – durch das Artillerieschießgebiet „Pommersche
Bucht“ der Marine sowie durch die Übungsschießgebiete ED-D 47 A und ED-D
47 B der Luftwaffe. Die Klägerin macht mit umfangreicher Begründung gel-
tend, die uneingeschränkte – weitere – Nutzung der Schießgebiete sei für den
Erhalt einer funktionsfähigen und effektiven Landesverteidigung bzw. der Ein-
satzfähigkeit der Bundeswehr notwendig. Die Nutzung der Übungsgebiete und
damit die Gewährleistung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr würde durch die
mit dem angefochtenen Planfeststellungsbeschluss zugelassene Pipeline ohne je-
de Regelung zur jederzeitigen gefahrlosen Übungstätigkeit der Bundeswehr und
zum Schutz der Pipeline nachhaltig beeinträchtigt. Marine und Luftwaffe wür-
den wegen der Gefährdung der Pipeline nur noch eingeschränkt oder überhaupt
nicht mehr ihre Manöver- und Übungsvorhaben im Artillerieschießgebiet „Pom-
mersche Bucht“ und in den Übungsgebieten der Luftwaffe durchführen können,
weil der Planfeststellungsbeschluss die Belange der Landesverteidigung weder
angemessen würdige noch fehlerfrei gewichte.

Damit ist jedenfalls hinreichend geltend gemacht, dass öffentliche Belange bzw.100
der mit Art. 87a Abs. 1 GG jedenfalls übertragene Aufgabenbereich der Kläge-
rin durch den angegriffenen Planfeststellungsbeschluss negativ berührt werden
könnten. Die Klägerin beruft sich zur Begründung ihrer Klagebefugnis darüber
hinausgehend jedoch auf eine Verletzung von Art. 87a Abs. 1 GG, weil sie die
Auffassung vertritt, die darin verfassungsrechtlich verankerte Aufgabe der Lan-
desverteidigung und deren Zuweisung an den Bund begründe zugleich ein ihr
zustehendes subjektives Recht, auf das sie sich zur Abwehr einer Verletzung der
Belange der Landesverteidigung durch den angegriffenen Planfeststellungsbe-
schluss berufen könne. Insoweit kann letztlich nicht gesagt werden, subjektive
Rechte der Klägerin könnten offensichtlich und eindeutig nach keiner Betrach-
tungsweise verletzt sein.

Mit Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG, wonach der Bund Streitkräfte zur Verteidigung101
aufstellt, hat der Verfassungsgeber zugleich eine Grundentscheidung für die mili-
tärische Landesverteidigung getroffen. Die Landesverteidigung gehört nach Art.
73 Nr. 1 und Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG zu den Aufgaben, die der Bund von
Verfassungs wegen zu erfüllen hat. Einrichtung und Funktionsfähigkeit der Bun-
deswehr haben verfassungsrechtlichen Rang (vgl. BVerfG, Urt. v. 24.04.1985 – 2
BvF 2/83 u. a. –, BVerfGE 69,1 – zitiert nach juris, Rn. 43; Beschl. v. 26.05.1970
– 1 BvR 83/69 u. a. –, BVerfGE 28, 243 – zitiert nach juris, Rn. 59). Welche
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Maßnahmen zur Konkretisierung dieses Verfassungsauftrags erforderlich sind,
haben nach der gewaltenteilenden Verfassungsordnung des Grundgesetzes der
Gesetzgeber und die für das Verteidigungswesen zuständigen Organe des Bun-
des zu entscheiden. Dabei handeln sie weitgehend nach politischen Erwägungen
und in eigener Verantwortung (vgl. BVerfG, Urt. v. 13.04.1978 – 2 BvF 1/77
u. a. –, BVerfGE 48, 127; BVerwG, Urt. v. 14.12.2000 – 4 C 13.99 –, BVer-
wGE 112, 274; Urt. v. 14.12.1994 – 11 C 18.93 –, BVerwGE 97, 203; OVG
A-Stadt-Brandenburg, Beschl. v. 30.11.2006 – OVG 2 S 20.06 –, LKV 2007, 273
– jeweils zitiert nach juris). Um dem in Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG formulierten
Auftrag zur Landesverteidigung gerecht zu werden, sind Maßnahmen vonnöten,
die geeignet sind, die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte zu gewährleisten (vgl.
BVerwG, Urt. v. 14.12.2000 – 4 C 13.99 –, a. a. O.; vgl. auch BVerfG, Urt. v.
30.07.1958 – 2 BvF 3, 6/58 –, BVerfGE 8, 104 und v. 13.04.1978 – 2 BvF 1/77
u.a. –, BVerfGE 48, 127; Beschl. v. 08.12.1982 – 2 BvL 12/79 –, BVerfGE 62,
354 – jeweils zitiert nach juris). Dazu gehören insbesondere auch Übungen, die
dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft jederzeit zu erhalten (vgl. BVerwG, Urt.
v. 14.12.2000 – 4 C 13.99 –, BVerwGE 112, 274; Urt. v. 12.01.1990 – 7 C 88.88
–, BVerwGE 84, 247 – jeweils zitiert nach juris).

Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG positiviert demgemäß zweifelsohne eine staatliche102
Aufgabe, beinhaltet einen Verfassungsauftrag, nimmt eine Kompetenzzuord-
nung vor, enthält eine Verbotsnorm (Aufstellung nur zur Verteidigung) und zu-
gleich eine institutionelle Garantie (vgl. Baldus, in: v. Mangoldt/Klein/Starck,
GG, 5. Aufl., Art. 87a GG Rn. 1 ff.; vgl. auch Stern, Das Staatsrecht der Bun-
desrepublik Deutschland, Band II, §42, S. 860 ff.; Isensee/Kirchhof, Handbuch
des Staatsrechts, 3. Aufl., Band IV, §84 Rn. 2, 10 f.), gibt jedoch für ein sub-
jektives Recht der Klägerin nicht ohne weiteres etwas her.

Auf dieser Grundlage liegt deshalb auf der einen Seite die Annahme nahe, die103
Klägerin bzw. die konkret für sie tätig gewordene Wehrbereichsverwaltung Nord
sei wie andere Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt
ist, darauf beschränkt, ihre öffentlichen Belange in dem dafür vorgegebenen
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens geltend zu machen. Die Träger öffent-
licher Belange sind in ihrem fachrechtlich begründeten Zuständigkeitsbereich
bzw. aufgrund der ihnen insoweit übertragenen Aufgabe zur Wahrnehmung öf-
fentlicher Belange zur Stellungnahme im Rahmen der Behördenanhörung nach
§73 Abs. 2, 3a VwVfG M-V verpflichtet. Die Wahrnehmung des verfassungs-
rechtlich abgesicherten Belangs der Landesverteidigung gegenüber der zustän-
digen Planfeststellungsbehörde des Landes in der Planfeststellung nach Maß-
gabe des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung mit den Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern könnte im
wesentlichen nur als ein verfahrensrechtliches Mitwirkungsrecht zu betrachten
sein. Über diese Mitwirkung in der Planfeststellung hinaus wäre die Landesver-
teidigung dann kein “eigener“ Belang der klagenden Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Vollzugshoheit der energiewirtschaftsrechtlichen Planfeststellung liegt
nicht beim Bund; eine spezifisch auf den Belang der Landesverteidigung be-
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zogene administrative Zuständigkeit des Bundes ist für das energiewirtschafts-
rechtliche Planfeststellungsverfahren nicht geregelt. Der Bund ist auch im Zuge
seiner Hoheitsbetätigung grundsätzlich an das jeweils einschlägige Landesrecht
gebunden. Diese Bindung gilt zwar nicht ausnahmslos. Sie besteht nicht, wenn
Bundesrecht im Rahmen der grundgesetzlichen Kompetenzordnung eine andere
Regelung trifft. So liegt es hier aber gerade nicht. Denn nach §1 Abs. 3 VwVfG,
Art. 84 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GG kommt für das hier streitige Planfeststellungs-
verfahren grundsätzlich das Landesverwaltungsverfahrensgesetz zur Anwendung
(vgl. OVG Greifswald, Beschl. v. 28.10.2009 – 5 M 146/09 –, juris). Das Plan-
feststellungsverfahren nach Maßgabe des Energiewirtschaftsgesetzes sieht eine
Beteiligung von Bundesbehörden nur als in ihrem Aufgabenbereich berührte Be-
hörden in Gestalt der Möglichkeit zur Stellungnahme im Anhörungsverfahren
vor. Anders als etwa die Neuregelung des §5 Abs. 6 Nr. 1 Seeanlagenverordnung
(geändert durch Art. 1 der VO vom 15.01.2012 . I S. 112>, in Kraft getreten
am 31.01.2012), die die Sicherheit der Landes- und Bündnisverteidigung als „ab-
wägungsfesten“ Belang regelt, der nicht beeinträchtigt werden darf, enthalten
weder das Energiewirtschaftsgesetz noch die §§72 ff. VwVfG M-V einen aus-
drücklichen Vorbehalt zugunsten der Bundesrepublik Deutschland, soweit der
Belang der Landesverteidigung berührt ist. Vielmehr spricht die Konzentrations-
wirkung des §75 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz VwVfG M-V, der in der energiewirt-
schaftsrechtlichen Planfeststellung gilt (vgl. §43c EnWG), für das Gegenteil. Ihr
verfahrensrechtliches Mitwirkungsrecht würde der Klägerin danach keine Klage-
befugnis verleihen (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt. v. 14.04.1989 – 4 C 31.88 –,
BVerwGE 82, 17 – zitiert nach juris; Urt. v. 29.04.1993 – 7 A 2.92 –, BVerwGE
92, 258 – zitiert nach juris). Ein am Verwaltungsverfahren zu beteiligender Drit-
ter kann die Befugnis zur Anfechtung der getroffenen Verwaltungsentscheidung
grundsätzlich nicht allein aus der Verletzung der ihn betreffenden Verfahrensvor-
schriften herleiten. Vielmehr muss sich aus seinem Vorbringen darüber hinaus
auch ergeben, dass sich der gerügte Verfahrensfehler möglicherweise auf seine
(Abwehr-, Schutz- oder Einwirkungs-) Rechte selbst ausgewirkt hat. Denn die
Vorschriften über seine Beteiligung gewähren ihm – entsprechend der insoweit
nur dienenden Funktion des Verwaltungsverfahrens – im allgemeinen Schutz
allein im Hinblick auf die bestmögliche Verwirklichung seiner dem Beteiligungs-
recht zugrundeliegenden materiellrechtlichen Rechtsposition (vgl. zum Ganzen
BVerwG, Beschl. v. 15.10.1991 – 7 B 99.91, 7 ER 301.91 – NJW 1992, 256 –
zitiert nach juris). Nicht ohne Berechtigung hat der Beklagte in der mündlichen
Verhandlung in diesem Zusammenhang den Standpunkt eingenommen, ange-
sichts der verfahrensrechtlichen Mitwirkungsrechte der Klägerin bestehe auch
keine Notwendigkeit der Einräumung eines Klagerechts. Auf Art. 19 Abs. 4 GG
kann sich die Klägerin nicht berufen; im Übrigen würde auch diese Norm keine
materiellen Rechte begründen, sondern diese voraussetzen (vgl. BVerwG, Urt.
v. 29.04.1993 – 7 A 2.92 –, BVerwGE 92, 258 – zitiert nach juris).

Auf der anderen Seite hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom104
29. Januar 1991 – 4 C 51.89 – (BVerwGE 87, 332 – zitiert nach juris) ausge-
führt, die dort beigeladene Bundesrepublik Deutschland habe gegen ein im ver-
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waltungsgerichtlichen Verfahren zur Überprüfung eines luftverkehrsrechtlichen
Planfeststellungsbeschlusses ergangenes Urteil selbständig Rechtsmittel einle-
gen können; eine materielle Beschwer sei dann gegeben, wenn die gerichtliche
Entscheidung Auswirkungen auf die vom Bund im Rahmen der Luftverkehrsver-
waltung als eigenständiger Aufgabenkreis wahrgenommene Koordinierung des
nationalen und internationalen Luftverkehrs auf den Flughäfen der Bundesre-
publik Deutschland haben könne. Mit der Bindung an ein rechtskräftiges Urteil
liege eine materielle Beschwer dann vor, wenn sie nicht nur formal bestehe,
sondern auch sachlich von Bedeutung sei. Anknüpfend daran, dass der Ab-
schluss bestimmter internationaler Vereinbarungen über den Luftverkehr zum
originären Aufgabenkreis des Bundes (Art. 73 Nr. 1 und 6 GG) gehöre, ging
das Bundesverwaltungsgericht davon aus, der Bund sei für den Fall, dass eine
gerichtlich ausgesprochene Verpflichtung ihn in der Wahrnehmung eigener Auf-
gaben betreffe, nicht darauf beschränkt, sich zur Verteidigung seiner Interessen
auf die Möglichkeit einer Einzelweisung an die Planfeststellungsbehörde etwa
zur Rechtsmitteleinlegung zu beschränken. Er könne vielmehr die ihm von der
Prozessordnung eingeräumten verfahrensrechtlichen Mittel zur Wahrung eigener
subjektiver Rechte nutzen und als Verfahrensbeteiligter selbständig Rechtsmit-
tel gegen gerichtliche Entscheidungen einlegen. An diese Rechtsprechung an-
knüpfend hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht die Klagebefugnis
der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des §42 Abs. 2 VwGO für eine Kla-
ge gegen Windenergieanlagen im Umfeld eines Fliegerhorstes der Marine der
Bundeswehr bejaht; die Klagebefugnis sei voraussichtlich mit Blick auf die sich
aus der Kompetenzzuweisung nach Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG ergebende Auf-
gabenwahrnehmung gegeben (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 21.07.2011 – 12
ME 201/10 –, NVwZ-RR 2011, 972 – zitiert nach juris; vgl. auch VG Hanno-
ver, Beschl. v. 21.12.2010 – 12 B 3465/10 –, juris; vgl. auch Kopp/Ramsauer,
VwVfG, 12. Aufl., §73 Rn. 78 zur Frage der Einwendungsbefugnis). Soweit die
Beigeladene meint, den betreffenden Entscheidungen sei zu entnehmen, dass eine
einfachgesetzliche Bestimmung erforderlich sei, um mit Blick auf Art. 87a Abs.
1 Satz 1 GG ein subjektives Recht der Klägerin begründen zu können, läge es
nicht fern, das planungsrechtliche Abwägungsgebot (vgl. §43 Satz 3 EnWG) und
das in diesem Rahmen allen von einer Planung Betroffenen zustehende subjek-
tiv öffentliche Recht auf gerechte Abwägung ihrer eigenen rechtlich geschützten
Belange (vgl. BVerwG, Urt. vom 03.05.2011 – 7 A 9.09 –, NVwZ 2012, 47 –
zitiert nach juris) im Wege der Auslegung zu Gunsten der Klägerin subjektiv
„aufzuladen“ (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 21.07.2011 – 12 ME 201/10 –, a. a.
O., und VG Hannover, Beschl. v. 21.12.2010 – 12 B 3456/10 –, a. a. O., bezogen
auf §35 Abs. 1 Nr. 5 bzw. Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB). Der Hinweis des Beklag-
ten in der mündlichen Verhandlung darauf, dass in dem vom Niedersächsischen
Oberverwaltungsgericht entschiedenen Fall eine auf Land befindliche, gewidme-
te und rechtlich verfestigte Anlage der Bundeswehr vorgelegen habe, hier jedoch
lediglich ein faktisches Verwaltungshandeln in Rede stehe, das zudem eine nicht
genehmigte Sondernutzung der Bundeswasserstraße darstelle, zeitigte weiteren
Klärungsbedarf und bestätigt letzten Endes die Einschätzung, dass die Frage
nach dem Bestehen eines subjektiven Rechts der Klägerin sich als ernsthaft
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streitig darstellt und ihre abschließende Beantwortung nach dem Sinn der Zu-
lässigkeitsvoraussetzung der Klagebefugnis nicht bereits vorab im Rahmen der
Zulässigkeitsprüfung erfolgen sollte.

bb) Gleiches gilt hinsichtlich der insoweit zu beantwortenden Vorfrage, ob und105
wie die von der Klägerin reklamierten Übungsgebiete rechtlich verbindlich fest-
gelegt worden sind bzw. ob die Bestimmung des betreffenden Seegebiets zum
Übungsgebiet rechtmäßig erfolgt ist. Nur wenn offensichtlich davon ausgegangen
werden könnte, dass die betreffenden Übungsgebiete schon nicht rechtswirksam
begründet worden sind, fehlte die Grundlage für das von der Klägerin für sich
in Anspruch genommene subjektive Recht. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zunächst ist – wie ausgeführt – davon auszugehen, dass über die Frage, welche106
Maßnahmen zur Konkretisierung des Verfassungsauftrags zur Gewährleistung
der Landesverteidigung erforderlich sind, der Gesetzgeber und die für das Ver-
teidigungswesen zuständigen Organe des Bundes zu entscheiden haben. Dem
Bundesminister der Verteidigung steht bei der Entscheidung, was zur Erfüllung
der hoheitlichen Verteidigungsaufgaben der Bundeswehr zwingend notwendig
ist, ein verteidigungspolitischer Beurteilungsspielraum zu (vgl. BVerwG, Be-
schl. v. 05.09.2006 – 4 B 58/06 –, BauR 2007, 78 m. w. N. – zitiert nach juris).
Nachdem 1992 das Bundesministerium der Verteidigung vor diesem Hintergrund
zunächst die Einrichtung von Sperr- und Warngebieten für Übungszwecke der
Marine in der Ostsee vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns beantragt hat-
te, wurde ausweislich des Schreibens des Bundesministeriums für Verkehr vom
14. November 1993 im Wege der Ressortabstimmung und der Abstimmung mit
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns die Eintragung entsprechender
Übungsgebiete der Marine in der Ostsee in die Seekarten veranlasst. Ausweislich
der Bekanntmachung für Seefahrer Nr. 32/94 (Wasser- und Schiffahrtsamt Stral-
sund) wurde u. a. in den näher bezeichneten Koordinaten das „Artillerieschieß-
gebiet Pommersche Bucht“ eingerichtet und dieses in die Seekarten eingetragen.
Diese Verfahrensweise korrespondiert mit dem Vortrag der Klägerin, die Bun-
deswehr habe sowohl das Artillerieschießgebiet „Pommersche Bucht“ als auch die
Übungsgebiete der Luftwaffe ED-D 47 A und B aufgrund Völkergewohnheits-
recht eingerichtet, wonach Staaten jeweils in ihrem Küstenmeer und auf hoher
See militärische Seeübungen durchführen und zu diesem Zweck Übungsgebiete
einrichten dürften. Insoweit kann wohl tatsächlich eine Staatenpraxis dahinge-
hend beobachtet werden, dass auf Wunsch der jeweiligen Streitkräfte von den
zuständigen Stellen Schieß- und Manövergebiete nach Koordinaten bekannt ge-
geben werden (vgl. Jenisch, Das Recht zur Vornahme militärischer Übungen
und Versuche auf Hoher See in Friedenszeiten, S. 16 f.).

Die betroffenen Übungsgebiete der Bundeswehr haben zudem mit der Verord-107
nung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne in der Ostsee vom 10. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3861, Anlageband v.
18.12.2009, S. 1 – 31) eine rechtliche Verfestigung erfahren: Im Kartenteil sind
dort die betroffenen Übungsgebiete eingezeichnet. Zur Berücksichtigung sonsti-
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ger Belange (4.) heißt es im Textteil:

108
4.1 Militärische Nutzung

Die militärische Nutzung der AWZ ist im SeeRÜbk nicht ausdrücklich geregelt109
und stellt keinen Regelungstatbestand von §18a ROG 1998 (vgl. §17 Absatz 3
ROG) dar, daher werden im vorliegenden Plan keine Regelungen zur militäri-
schen Nutzung getroffen. Die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Bundeswehr
ist jedoch von großem nationalen Interesse. Daher wurden die bestehenden mili-
tärischen Übungsgebiete nachrichtlich in den Raumordnungsplan übernommen
und bei den Gebietsfestlegungen für andere Nutzungen entsprechend koordinie-
rend berücksichtigt (siehe auch Kapitel 3.5.2). Zudem orientiert sich die Mehr-
zahl der Gebietsfestlegungen nachvollziehend am Bestand (wie beispielsweise
Schifffahrt und Rohrleitungen) oder wird rechtlich übernommen (wie die beson-
deren Eignungsgebiete für Windenergie nach der SeeAnlV), sodass es hier zu
keinen weiteren Beeinträchtigungen der militärischen Nutzung kommen kann
(siehe auch Kapitel 3.1.2). Im Übrigen bedürfen Anlagen in der AWZ einer Pro-
jektgenehmigung. Nach §2 Absatz 1 SeeAnlV dient die Genehmigungspflicht der
Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, für die
Meeresumwelt und für sonstige überwiegende öffentliche Belange. Sonstige öf-
fentliche Belange sind insbesondere auch die Belange der Verteidigung.“

Schließlich ist zu beachten, dass die Bundesrepublik Deutschland (bürgerlich-110
rechtliche) Eigentümerin des Küstenmeeres bzw. der Bundeswasserstraße in Ge-
stalt der Seewasserstraße Ostsee ist und sich insoweit auch Verfügungsrechte
betreffend die Einrichtung von Übungsgebieten ergeben könnten. Unter den im
Sinne des §1 Abs. 3 WaStrG im Eigentum des Bundes stehenden Seewasserstra-
ßen sind im Grundsatz sämtliche Küstengewässer und nicht etwa nur die betonn-
ten und gebaggerten Fahrrinnen zu verstehen (vgl. BVerwG, Urt. v. 30.11.1990
– 7 A 1.90 –, BVerwGE 87, 169; OVG Greifswald, Beschl. v. 15.04.2005 – 1 M
51/05 –, juris Rn. 17; BGH, Urt. v. 20.06.1996 – III ZR 116/94 –, NVwZ 1997,
99; Urt. v. 22.06.1989 – III ZR 266/87 –, BGHZ 108, 110; Urt. v. 01.06.1989 –
III ZR 286/87 –, BGHZ 107, 342 – jeweils zitiert nach juris; vgl. auch Friesecke,
WaStrG, 6. Aufl., §1 Rn. 12; vgl. Art. 89 Abs. 1 GG i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 1
des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundeswasserstra-
ßen v. 21.05.1951 – BGBl. I S. 352). Die vorstehend zitierte Rechtsprechung des
BGH aus dem Jahr 1989 ging dabei noch von einer seewärtigen Erstreckung der
Küstengewässer auf die Drei-Meilen-Zone aus. Maßgebend ist jedoch inzwischen
der auf Art. 3 SRÜ beruhende Beschluss der Bundesregierung über die Auswei-
tung des deutschen Küstenmeeres vom 19. Oktober 1994 (Bekanntmachung vom
11.11.1994, BGBl. I S. 3428), der am 01. Januar 1995 in Kraft trat. Im Grund-
satz ist hier die seewärtige Grenze des Küstenmeeres in einem Abstand von
12 Seemeilen gezogen worden, auch wenn die Abgrenzung in der Ostsee weit-
gehend hinter diesem Abstand zurückbleibt (vgl. zum Ganzen auch Friesecke,
a.a.O., §1 Rn. 13); die Ausdehnung des Küstenmeeres kann auch dem Karten-
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teil der Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen
Wirtschaftszone in der Ostsee vom 10. Dezember 2009 (a. a. O.) entnommen
werden, in dem zugleich die Übungsgebiete eingezeichnet sind.

Demgegenüber ist §60 Abs. 2 i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2, 3 und Abs. 5111
sowie Anlage III Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO; Neufassung vom
22.10.1998, BGBl. I S. 3209, BGBl. I 1999 S. 193) zu beachten, wonach die
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen Nord und Nordwest, jeweils für ihren Zu-
ständigkeitsbereich, ermächtigt werden, Rechtsverordnungen über die Begren-
zung von militärischen und zivilen Übungs- und Sperrgebieten sowie über das
dadurch bedingte Verhalten von Fahrzeugen zu erlassen. Eine solche Verord-
nung ist vorliegend nicht ersichtlich. Auch wenn die Verwaltungsgerichte bei der
Einrichtung von Übungsgebieten die Einhaltung von Mindestvoraussetzungen
zu überprüfen haben (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.12.1994 – 11 C 18.93 –, BVer-
wGE 97, 203; OVG A-Stadt-Brandenburg, Urt. v. 27.03.2009 – OVG 2 B 9.08
–, juris), kann vorliegend auch unter Berücksichtigung dieser Aspekte nach alle-
dem nicht angenommen werden, dass der Klägerin das geltend gemachte Recht
nach keiner denkbaren Betrachtungsweise zustehen könnte.

cc) Dennoch fehlt der Klägerin die erforderliche Klagebefugnis; denn die Beige-112
ladene beruft sich zu Recht darauf, dass das Verhalten der Klägerin bzw. ihre
Klageerhebung wegen des zwischen ihnen geschlossenen Gestattungsvertrages
vom 10./24. März 2010 treuwidrig sei. Die Klägerin hat mit ihrer Klageerhe-
bung und insbesondere der aktuell formulierten Antragstellung im Hauptantrag
gegen ihre nach Treu und Glauben bestehende Verpflichtung verstoßen, alle
Handlungen zu unterlassen, die das ihrerseits der Beigeladenen nach §1 Abs. 1
Gestattungsvertrag eingeräumte Nutzungsrecht beeinträchtigen, gefährden oder
vereiteln könnten.

Die Klagebefugnis kann einem Kläger auch dann fehlen, wenn ihm zwar an113
sich eine schutzwürdige Rechtsposition zusteht, ihn jedoch der Einwand der
unzulässigen Rechtsausübung trifft, der auch im Prozessrecht zu beachten ist
(vgl. BVerwG, Urt. v. 27.10.2000 – 4 A 10.99 –, BVerwGE 112, 135 –; Urt. v.
09.07.2008 – 9 A 14.07 –, BVerwGE 131, 274 – jeweils zitiert nach juris). Be-
ruft sich z. B. der Kläger zur Abwehr eines Planvorhabens auf sein Eigentum,
so reicht dies zwar in aller Regel aus, um im Sinne des §42 Abs. 2 VwGO die
Möglichkeit einer Rechtsverletzung aufzuzeigen. Eine andere rechtliche Beurtei-
lung ist jedoch dann geboten, wenn die geltend gemachte Rechtsposition nicht
schutzwürdig ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.10.2000 – 4 A 10.99 –, BVerwGE 112,
135 – zitiert nach juris, zum „Sperrgrundstück“; vgl. auch Urt. v. 24.09.1998 –
4 CN 2.98 –, BVerwGE 107, 215). Die Frage der unzulässigen Rechtsausübung
lässt sich nur nach Maßgabe der Lage des Einzelfalles beurteilen (BVerwG, GB
v. 16.03.1998 – 4 A 31.97 –, LKV 1999, 29 – zitiert nach juris).

Die Klägerin, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und114
Stadtentwicklung, dieses vertreten durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion
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Nord, diese vertreten durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund (nachfol-
gend im Vertrag „Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes >“ genannt),
hat mit der Beigeladenen („Unternehmer“) am 10. bzw. 24. März 2010 den Ge-
stattungsvertrag Nr. 101 abgeschlossen. Nach dessen §1 (Nutzungsrecht), dort
Abs. 1, gestattet die WSV als Eigentümerin dem Unternehmer auf unbestimmte
Zeit die in den anliegenden Lageplänen dargestellte Fläche des Küstenmeeres als
Teil der Bundeswasserstraße Ostsee für die Errichtung und zum Betrieb der in
den Lageplänen rot eingetragenen Anlagen (nachfolgend auch als Rohrleitungen
bezeichnet) mitzubenutzen. Die „Art der Nutzung“ wird bezeichnet mit „Verle-
gen und Betreiben von bis zu zwei Rohrleitungen zum Transport von Erdgas
zwischen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland“. Ge-
mäß §1 Abs. 3 Satz 1 Gestattungsvertrag wird der Unternehmer die in Absatz 1
bezeichnete Fläche nur zu dem angegeben Zweck nutzen. Weiter (Satz 2) heißt
es: „Dabei wird er folgende Beschränkungen zugunsten Dritter entschädigungs-
los dulden: Keine“. §1 Abs. 4 Gestattungsvertrag bestimmt, dass der Vertrag
nicht die für die Mitbenutzung der Fläche sowie für die Errichtung und den Be-
trieb der Anlagen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und
Bewilligungen ersetzt. Auf der Grundlage der Lagepläne und sonstigen Anlagen
zu dem Gestattungsvertrag steht fest, dass sich der Gestattungsvertrag gerade
auf den streitbefangenen Teil der Pipeline und den planfestgestellten Verlauf
in der Gestalt des 2. Planergänzungsbeschlusses bezieht, folglich auch auf den
dortigen Verlauf durch die Übungsschießgebiete der Bundeswehr.

Die Klägerin trifft im Hinblick auf diesen Vertrag nach Treu und Glauben die115
Verpflichtung, alle Handlungen zu unterlassen, die insbesondere das von ihrer
Seite der Beigeladenen nach §1 Abs. 1 Gestattungsvertrag eingeräumte Nut-
zungsrecht beeinträchtigen, gefährden oder vereiteln könnten.

Mit einem Schuldverhältnis der vorliegenden Art ist die aus dem Rechtsgrund-116
satz von Treu und Glauben (§242 BGB) folgende vertragliche Nebenpflicht ver-
bunden, sich leistungstreu zu verhalten (sog. Leistungstreuepflicht), also alles
zu unterlassen, was den Vertragszweck beeinträchtigen, gefährden oder vereiteln
könnte, insbesondere Handlungen zu unterlassen, welche die im Vertrag ange-
strebten Vorteile oder Ziele zu Lasten der anderen Vertragspartei gemäß §242
BGB verwirken, sowie alles Notwendige zu tun, um die Erfüllung der vertrag-
lich übernommenen Verpflichtung sicherzustellen (vgl. Ernst, in: MüKo, BGB,
5. Auflage, Bd. 2, §280 Rn. 91 ff. m.w.N. [Leistungs-/Vertragsuntreue]; Roth, in:
MüKo, a.a.O., §241 Rn. 72 f., 76 [Vertragsuntreue]; Palandt/Grüneberg, BGB
71. Auflage, §280 Rn. 25 f.; BGH, Urt. v. 11.07.1995 – X ZR 123/92 –, NJW-
RR 1995, 1241 – zitiert nach juris; Urt. v. 30.03.1995 – IX ZR 182/94 –, NJW
1995, 1954; BGH, Urt. v. 12.10.1977 – VIII ZR 73/76 –, MDR 1978, 306 –
zitiert nach juris; Urt. v. 14.03.1984 – VIII ZR 284/82 –, BGHZ 90, 302 – zi-
tiert nach juris; vgl. auch Urt. v. 15.10.1993 – V ZR 141/92 –, NJW-RR 1994,
372 – zitiert nach juris – zum sog. „tu-quoque-Einwand“). Daraus erwachsen ei-
ne Reihe vertraglicher Nebenpflichten, unter anderem Leistungstreue-, Schutz-,
Mitwirkungs-, Aufklärungs- und Auskunftspflichten. Es ist anerkannt, dass der
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Schuldner seine Vertragsleistung so zu erbringen hat, wie Treu und Glauben
es gebieten. Er hat den geschuldeten Leistungserfolg vorzubereiten, herbeizu-
führen und zu sichern. Insbesondere hat er bei der Erfüllung so zu verfahren,
dass sein Vertragspartner nicht geschädigt wird (vgl. BGH, Urt. v. 11.07.1995 –
X ZR 123/92 –, NJW-RR 1995, 1241 – zitiert nach juris; Palandt/Grüneberg,
BGB, 71. Aufl., §242 Rn. 23 ff. m.w.N.; vgl. zum Ganzen OLG Stuttgart, Urt.
v. 12.05.2011 – 7 U 133/10 –, juris).

Unter Zugrundelegung dieses Maßstabes ist die Klägerin nach Treu und Glau-117
ben folglich verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die das ihrerseits der
Beigeladenen nach §1 Abs. 1 Gestattungsvertrag eingeräumte Nutzungsrecht
beeinträchtigen, gefährden oder vereiteln könnten, insbesondere Handlungen zu
unterlassen, welche die im Vertrag angestrebten Vorteile oder Ziele zu Lasten
der Beigeladenen gemäß §242 BGB verwirken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
die Beigeladene nicht nur zur Verlegung der Nord Stream Pipeline, sondern auch
zu deren Betrieb berechtigt wird. Also darf die Klägerin keine Handlungen un-
ternehmen, die den Betrieb der Pipelines in dieser Weise beträfen. Im Übrigen
muss sie allerdings auch Handlungen unterlassen, die deren Verlegung als nutz-
los erscheinen ließen.

Die Klage der Klägerin stellt eine Handlung dar, mit der sie dieser Leistungs-118
treuepflicht zuwiderhandelt. Wäre die Klage im Hauptantrag erfolgreich, hätte
dies folgende Konsequenzen: Ginge man davon aus, dass die Klägerin – wie
eingangs erläutert allein zulässig – die Feststellung der Rechtswidrigkeit und
Nichtvollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses begehrte, hätte dies un-
mittelbar zur Folge, dass der Beigeladenen die Erlaubnis zum weiteren, bereits
aufgenommenen Betrieb der Nord Stream Pipeline zumindest vorübergehend
entzogen würde. Aber auch die beantragte bloße Feststellung der Rechtswid-
rigkeit könnte entsprechend dem Rechtsschutzziel der Klägerin, insbesondere
das Artillerieschießgebiet Pommersche Bucht ohne Einschränkung nutzen zu
können, ein entsprechendes Tätigwerden des Beklagten nach sich ziehen. Der
Beklagte würde es ggfs. nicht bei einem festgestellten Rechtsverstoß belassen,
sondern der Beigeladenen den Betrieb bis zur Herstellung eines rechtmäßigen
Zustands untersagen. Zumindest bestünde zu Lasten der Beigeladenen die Ge-
fahr eines solchen Tätigwerdens. Abgesehen davon liegt die Überlegung nahe,
dass sie allein schon aus haftungsrechtlichen Gründen von sich aus den Betrieb
einer rechtswidrig errichteten Pipeline entsprechend einstellen müsste. Die Kla-
ge als Handlung der Klägerin würde infolgedessen das vertraglich eingeräumte
Recht zu eben dieser Nutzung im Ergebnis zeitweise vereiteln oder zumindest
beeinträchtigen und gefährden, die Klägerin damit ihre Leistungstreuepflicht
verletzen.

Ihr gegen diese Schlussfolgerung gerichteter Einwand, gemäß §1 Abs. 4 Gestat-119
tungsvertrag sei bestimmt, dass der Vertrag nicht die für die Mitbenutzung der
Fläche sowie für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen erforderlichen be-
hördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Bewilligungen ersetze, trifft nicht
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den entscheidenden Punkt. Es geht bei der Leistungstreuepflicht der Klägerin
betreffend die Einräumung des Nutzungsrechts nicht um die Ersetzung einer
– fehlenden – behördlichen Genehmigung; die Leistungstreuepflicht steht auch
nicht etwa unter dem Vorbehalt solcher Genehmigungen. Über die erforderliche
Genehmigung verfügte die Beigeladene bei Vertragsschluss zudem bereits. Die
Beigeladene bedarf auch nicht etwa einer Genehmigung durch die Klägerin. Es
geht vielmehr darum, dass die Klägerin Handlungen unterlässt, die im Erfolgs-
fall dazu führen, die bereits vorliegende Genehmigung in Gestalt des Planfest-
stellungsbeschlusses mit der Folge wieder zu beseitigen, dass die Beigeladene
öffentlich-rechtlich jedenfalls zeitweise gehindert wäre, ihr zivilrechtlich einge-
räumtes Nutzungsrecht auszuüben. Es ist die eigene bzw. freie Entscheidung
der Klägerin, ob sie den Übungsbetrieb in dem betroffenen Gebiet aufrechter-
halten will. Ebenso war es ihre eigene und freie Entscheidung, der Beigeladenen
das Nutzungsrecht nach Maßgabe des Gestattungsvertrages einzuräumen, und
zwar ohne jede Einschränkung – im Sinne einer Bedingung – dahingehend, dass
das Nutzungsrecht den Schießbetrieb der Bundeswehr – aus Sicht der Klägerin
– nicht in Frage stellen darf. Beide positiven Entscheidungen sind jedoch, die
Richtigkeit der Ausführungen der Klägerin und den Erfolgsfall der Klage un-
terstellt, in der Weise miteinander verbunden, dass die eine Entscheidung die
jeweils andere in ihrer Umsetzung undurchführbar machte. Wenn die Klägerin
ihr behauptetes „Recht“ aus Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG zu weiterer Nutzung als
Übungsgebiet wahrnehmen will und, um dies durchzusetzen, deshalb Klage er-
hebt, wird das vertraglich eingeräumte Nutzungsrecht für die Beigeladene wenn
nicht wertlos, so doch in unüberschaubarer Weise beeinträchtigt und gefährdet.

Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass das Bun-120
desministerium der Verteidigung nicht am Vertragsschluss beteiligt gewesen sei.
Die Bundesrepublik Deutschland muss im Innenverhältnis sicherstellen, dass ih-
re von dem Vertragsschluss betroffenen Behörden in eine solche Entscheidung
eingebunden werden. Auch im gerichtlichen Verfahren ist die Bundesrepublik
Deutschland als Körperschaft bzw. juristische Person und Rechtsträger grund-
sätzlich mit allen ihren Behörden am Rechtsstreit beteiligt, auch wenn sie im
Prozess grundsätzlich nur durch den Minister/die Ministerin gesetzlich vertre-
ten wird (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17.10.1985 – 2 C 25.82 –, BVerwGE 72,
165 – zitiert nach juris). Gerade mit Blick auf den Umstand, dass die Klage
bei Vertragsschluss bereits anhängig war, ist es nicht Aufgabe der Beigelade-
nen als Vertragspartnerin gewesen, sich zu vergewissern, ob im Verantwortungs-
bereich der Klägerin alle möglicherweise betroffenen Stellen bzw. Ministerien
in die Entscheidungsfindung in Vorbereitung des Vertragsschlusses einbezogen
oder entsprechend etwaiger interner Vorgaben beteiligt worden sind. Zu berück-
sichtigen ist hierbei zudem, dass sowohl auf der Ebene des Bundesministeriums
für Verkehr als auch der des Wasser- und Schiffahrtsamtes Stralsund zumindest
aufgrund der damaligen Ressortabstimmung zur Einrichtung und Eintragung
des Übungsgebietes in die Seekarten dessen Existenz und damit grundsätzlich
eine Berührung der Belange der Bundeswehr bekannt war. Selbst wenn sich die
Klägerin in Gestalt des Bundesministeriums der Verteidigung im Hinblick auf
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den Vertragsschluss gewissermaßen als außenstehender Dritter betrachten woll-
te, wäre sie dann folgerichtig jedenfalls auch „Dritter“ im Sinne von §1 Abs. 3
Satz 2 des Gestattungsvertrages, der gerade wegen Beschränkungen zugunsten
Dritter keinerlei entschädigungslose Duldungspflichten zu Lasten der Beigelade-
nen vorsieht.

2. Die Klage ist im Hauptantrag jedenfalls aber auch unbegründet. Eine Rechts-121
widrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses vom 21. Dezember 2009 in der Fas-
sung des 2. Planergänzungsbeschlusses vom 19. August 2010 ist weder in for-
meller Hinsicht unter dem Gesichtspunkt eines Verfahrensmangels (a) noch in
materieller Hinsicht nach Maßgabe der berücksichtigungsfähigen Einwendungen
der Klägerin (b) festzustellen.

a) Von ihrer ursprünglich erhobenen Rüge, der Planfeststellungsbeschluss leide122
an einem Verfahrensfehler, weil zu Unrecht auf die Durchführung eines Raum-
ordnungsverfahrens verzichtet worden sei, hat die Klägerin in der mündlichen
Verhandlung ausdrücklich Abstand genommen. Diese Rüge wäre nach Auswer-
tung der vorliegenden Stellungnahmen der Landesplanungsbehörden und der
Festlegungen des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern,
festgestellt durch Landesverordnung (LEP-LVO M-V) vom 30. Mai 2005 (GVO-
Bl. M-V, S. 308), auch unbegründet gewesen. Nach Abschn. 7.2 LEP M-V ist bei
Verlegung innerhalb eines Korridors für marine Vorbehaltsgebiete kein Raum-
ordnungsverfahren mehr erforderlich. Ersichtlich bringt die zeichnerische Dar-
stellung in der Karte (Verlängerung durch Pfeil) zum Ausdruck, dass die Linien-
führung außerhalb des Greifswalder Boddens bis zur Grenze der 12-Seemeilen-
Zone ebenfalls durch das Vorbehaltsgebiet vorbestimmt wird, zumal in Abschn.
7.2 LEP M-V eine „Gaspipeline von Nordwestrussland durch die Ostsee nach
Deutschland mit Anlandepunkt Lubmin“ ausdrücklich Erwähnung findet. Un-
abhängig davon wäre der Beklagte weder für die Entscheidung zur Durchführung
eines Raumordnungsverfahrens noch für dessen Durchführung zuständig gewe-
sen (vgl. §15 Abs. 3 Satz 1, 2 LPlG), weshalb er mit dem Unterlassen eines
derartigen Verfahrens auch keinen Verfahrensfehler hätte begehen können. Dar-
über hinaus bestimmt §15 Abs. 4 Satz 3 LPlG, dass auf die Einleitung eines
Raumordnungsverfahrens kein Rechtsanspruch besteht; dementsprechend wäre
die von der Klägerin ursprünglich erhobene Rüge unbeachtlich (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 19.05.2005 – 4 VR 2000.05 –, NVwZ 2005, 940 – zitiert nach juris).
Schließlich hätte sie keinen Anspruch auf eine objektiv-rechtliche Planprüfung
und wäre nicht gleichsam Wächterin über die Belange der Raumordnung (vgl.
– zum Überprüfungsanspruch der Gemeinden – BVerwG, Beschl. v. 05.11.2002
– 9 VR 14/02 –, NVwZ 2003, 211 –; BVerwG, Beschl. v. 09.10.2003 – 9 VR
6/03 –, juris; Beschl. v. 17.04.2000 – 11 B 19/00 –, NVwZ 2001, 88; Urt. v.
21.03.1996 – 4 C 26.94 –, BVerwGE 100, 388; Beschl. v. 09.10.2003 – 9 VR 6/03
–; Urt. v. 11.01.2001 – 4 A 12.99 –, NVwZ 2001, 1160; Urt. v. 24.06.2004 – 4 C
11.03 –, BVerwGE 121, 152 –; vgl. auch OVG Koblenz, Urt. v. 28.10.2004 – 1
C 10517/04 –, NVwZ-RR 2005, 404 – jeweils zitiert nach juris).
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Der Beklagte ist im Übrigen gemäß §2 LVO zur Bestimmung der zuständigen123
Behörden nach dem Energiewirtschaftsrecht (Energiewirtschaftszuständigkeits-
verordnung – EnWZustLVO M-V) vom 29. Dezember 2005 (GVOBl. M-V 2006,
S. 13) zuständige Behörde für die Ausführung des §43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, des
§44 Abs. 3 Satz 2 und 3 und des §45 Abs. 2 Satz 1 EnWG und somit zuständi-
ge Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für das Planfeststellungsverfahren
gewesen.

b) In materieller Hinsicht kann ausgehend von den Rügen der Klägerin eben-124
falls keine Rechtswidrigkeit des angegriffenen Planfeststellungsbeschlusses fest-
gestellt werden. Die Klägerin unterliegt mit ihren Einwendungen der Präklusion
(aa); im Übrigen wäre ein erheblicher Abwägungsmangel aber auch nicht fest-
zustellen (bb).

aa) Die Klägerin ist mit ihren Einwendungen nach §43a Nr. 7 EnWG ausge-125
schlossen.

Nach §43a Nr. 7 Satz 1 EnWG sind – verfassungsrechtlich unbedenklich – Ein-126
wendungen gegen den Plan oder – im Falle des §73 Abs. 8 VwVfG – dessen
Änderung nach Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen. Die Bestimmung
stellt sich in der Betroffenenanhörung als gegenüber §73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG
M-V speziellere Vorschrift dar.

Die damit geregelte Einwendungspräklusion besitzt ebenso wie andere Ver-127
fahrensvorschriften des Fachplanungsrechts materiell-rechtlichen Charakter und
führt dazu, dass der Betroffene mit verspäteten Einwendungen auch im nach-
folgenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren, ausgeschlossen ist; diese können
nicht mehr zum Erfolg der Klage führen (vgl. OVG Greifswald, Beschl. v.
28.10.2009 – 5 M 146/09 –, juris; BVerwG, Urt. v. 24.05.1996 – 4 A 38.95
–, NVwZ 1997, 489; Urt. v. 22.01.2004 – 4 A 4.03 –, NVwZ 2004, 86; vgl. auch
Urt. v. 27.02.2003 – 4 A 59.01 –, BVerwGE 118, 15 – jeweils zitiert nach juris;
Kämper, in: Bader/Ronellenfitsch, VwVfG, §73 Rn. 54). Die Anhörungs- oder
Planfeststellungsbehörde darf eine einmal eingetretene Präklusion nicht durch
nachträgliche Befassung mit verspäteten Einwendungen wieder beseitigen und
Rechtsschutzmöglichkeiten neu eröffnen. Dagegen spricht das Interesse des Vor-
habenträgers wie das der Öffentlichkeit, innerhalb einer bestimmten, angemes-
senen Frist Sicherheit über Inhalt und Umfang derjenigen Rechtspositionen zu
haben, die den Bestand der künftigen Planfeststellung gefährden könnten, soweit
sie den ausgelegten Unterlagen entspricht (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.12.1995 – 4
A 38.95 –, NVwZ 1997, 489; OVG Münster, Urt. v. 19.08.2010 – 11 D 26/08.AK
–, DVBl. 2010, 1392 – jeweils zitiert nach juris).

Die Einwendungsfrist bestimmt sich nach §43 Satz 5 EnWG i.V.m. §73 Abs. 4128
Satz 1 VwVfG M-V. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann danach bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde, der amtsfreien Gemeinde,
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dem Amt oder der kreisfreien Stadt Einwendungen gegen den Plan erheben.

Die Auslegung der vollständigen Planunterlagen erfolgte gestützt auf §43a Nr.129
1 EnWG, §73 Abs. 2, 3 Satz 1 VwVfG M-V im Amt Lubmin (auch im Bergamt
Stralsund, im BSH Hamburg und im BSH Rostock) in der Zeit vom 17. März
bis zum 16. April 2009, beim Amt Usedom-Nord in der Zeit vom 02. April bis
zum 04. Mai 2009. Die Einwendungsfrist lief nach §31 Abs. 1 VwVfG M-V i.
V. m. §187 Abs. 2 Satz 1, §188 Abs. 2, 2. Alt. BGB mit Blick auf die Ausle-
gung im Amt Lubmin am Donnerstag, dem 30. April 2009 ab, mit Blick auf die
Auslegung im Amt Usedom-Nord ist die Frist am Montag, dem 18. Mai 2009
abgelaufen.

Die Klägerin bzw. die Wehrbereichsverwaltung Nord hat mit Schreiben vom 23.130
April 2009, das beim Beklagten erst am 13. Mai 2009 eingegangen ist, Stellung
genommen.

Da für die Einhaltung der Einwendungsfrist bereits die Auslegung im Amt Lub-131
min maßgeblich war, folgt daraus, dass die Klägerin mit ihren Einwendungen
vollständig präkludiert ist. Weder kommt es auf die spätere Auslegung im Amt
Usedom-Nord und einen daraus resultierenden späteren Fristablauf an, noch
liegen Fehler im Anhörungsverfahren vor, die zur Nichtanwendbarkeit des §43a
Nr. 7 Satz 1 EnWG führen würden (hierzu unter (1.)). Selbst wenn man unter-
stellte, dass die spätere Auslegung im Amt Usedom-Nord und ein entsprechend
späterer Fristablauf maßgeblich wäre, wäre die Klägerin vollständig präkludiert
(hierzu unter (2.)). Der Umstand, dass das Gutachten des F., dessen Addendum
und auch der 2. Planergänzungsbeschluss erst nach Ablauf der Einwendungs-
frist vorgelegen haben, steht dem Einwendungsausschluss nicht entgegen (hierzu
unter (3.)). Gründe für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§32 Abs.
1 VwVfG M-V) sind von der Klägerin nicht geltend gemacht worden und auch
sonst nicht ersichtlich.

(1.) Wie §73 Abs. 5 Satz 3 VwVfG M-V und §43a Nr. 4 EnWG zeigen, muss für132
die Frage, auf welche Auslegung für die Berechnung der Einwendungsfrist abzu-
stellen ist, grundsätzlich die Auslegung in der Gemeinde bzw. dem Amt maßgeb-
lich sein, in dem der Betroffene ortsansässig ist (vgl. BVerwG, GB v. 16.03.1998
– 4 A 31.97 –, LKV 1999, 29 – zitiert nach juris). Es liegt auf der Hand, dass sich
z. B. ein im Bereich des Amtes Lubmin ortsansässiger Grundstückseigentümer
nicht auf eine spätere Auslegung und einen daraus resultierenden späteren Ab-
lauf der Einwendungsfrist im Bereich des Amtes Usedom-Nord berufen kann. Er
ist von der Anstoßwirkung der Bekanntmachung und Auslegung im Bereich des
Amtes Lubmin erfasst worden. Ob in anderen Gemeindegebieten eine zeitlich
abweichende Bekanntmachung vorgenommen wurde, ist unerheblich. Mit den
Bestimmungen der §43a Nr. 1 EnWG, §73 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 VwVfG M-V
sowie des §73 Abs. 5 Satz 1 VwVfG – danach ist die Auslegung des Plans von
den Gemeinden bekanntzugeben, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich
auswirkt – bezweckt der Gesetzgeber, dass die ortsansässigen Betroffenen die
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“Anstoßwirkung“ der Auslegung der Planungsunterlagen erreicht. Er will ferner
erreichen, dass die Planfeststellungsbehörde innerhalb der gesetzlichen Fristen
abschließend erfahren kann, mit welchen Hindernissen sie im weiteren Verfahren
zu rechnen hat. Das dient der vom Gesetzgeber erstrebten Verfahrensbeschleu-
nigung. Diese Zielsetzung bleibt auch gegeben, wenn für eine andere Gemeinde
in demselben Planungsabschnitt – aus welchen Gründen auch immer – ande-
re Auslegungs- und damit Einwendungsfristen bestehen. Als Ausdruck des Ge-
bots der Gleichbehandlung soll jeder Betroffene eines Bekanntmachungsgebietes
denselben Zeitraum zur Verfügung haben, der Planfeststellungsbehörde seine
Einwendungen vorzutragen. Jeder in seinen Belangen Betroffene kann selbst-
verständlich geltend machen, dass die Bekanntmachung in dem Gebiet rechts-
fehlerhaft gewesen sei, in dem sein Grundstück belegen ist. Er kann allerdings
nicht geltend machen, eine Bekanntmachung im Gebiet einer anderen Gemein-
de sei fehlerhaft. Gerade damit wird hinsichtlich der Fristen ein hohes Maß an
Rechtssicherheit begründet (vgl. zum Ganzen BVerwG, GB v. 16.03.1998 – 4 A
31.97 –, LKV 1999, 29 – zitiert nach juris). Dem Sinn und Zweck der Regelung
würde zudem auch eine Auslegung nicht gerecht, die allein die einzelne bekannt-
machungspflichtige Gemeinde und die von ihr ausgelöste Anstoßwirkung in den
Blick nähme. Wenn der in dieser Gemeinde Betroffene nämlich in einer anderen
Gemeinde von der Anstoßwirkung der dortigen Bekanntmachung erreicht wird,
bedarf er nicht der individuellen Benachrichtigung für “nicht ortsansässige Be-
troffene“ (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.08.1995 – 11 A 2.95 –, NVwZ 1996, 267 –
zitiert nach juris).

Nimmt man vor diesem Hintergrund an, die Bundesrepublik Deutschland sei133
gewissermaßen im gesamten Bundesgebiet ortsansässig, dann wäre die Anstoß-
wirkung gegenüber der Klägerin durch jede ordnungsgemäße Auslegung bewirkt.
Folglich wäre für den Fristablauf auf die erste Auslegung im Amt Lubmin und
den ersten Fristablauf abzustellen und die Klägerin präkludiert. Die betreffende
Gemeinde wäre im Verhältnis zu den Gemeinden, in denen die Auslegung spä-
ter erfolgte, die andere Gemeinde, in der die Klägerin von der Anstoßwirkung
der dortigen Bekanntmachung erreicht worden wäre. Es wäre nicht ersichtlich,
warum die Bundesrepublik Deutschland dadurch besser gestellt werden sollte
als andere Betroffene, dass ihr gegenüber bereits die zeitlich erste Auslegung
ihre Anstoßwirkung entfalten kann, die Frist aber erst nach Maßgabe der zeit-
lich letzten Auslegung ablaufen sollte. Denn dann würde es zu einer vom Gesetz
nicht vorgesehenen Verlängerung der Einwendungsfrist zu Gunsten der Klägerin
kommen. Ihre Ortsansässigkeit im Bereich des Amtes Lubmin könnte auch mit
der Erwägung zu bejahen sein, dass die Auslegung dort im Zuständigkeitsbe-
reich der Wehrbereichsverwaltung Nord erfolgt ist.

Nimmt man demgegenüber an, die Bundesrepublik Deutschland wäre in keiner134
der Auslegungsgemeinden ortsansässig, weil ihre für Fragen der Landesverteidi-
gung bzw. nach dem Verwaltungsaufbau konkret zuständige Behörde dort nicht
ihren Sitz hat, ergibt sich allerdings auch kein abweichendes Ergebnis. Dann
wäre §43a Nr. 4 EnWG als gegenüber §73 Abs. 3 Satz 3 VwVfG M-V speziel-
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lere Vorschrift in den Blick zu nehmen. Nicht ortsansässige Betroffene, deren
Person und Aufenthalt bekannt sind, sollen danach auf Veranlassung der An-
hörungsbehörde von der Auslegung in der Gemeinde mit dem Hinweis nach §73
Abs. 5 Satz 2 VwVfG M-V benachrichtigt werden. Da die Vorgehensweise der
Anhörungsbehörde diesen Anforderungen nach Maßgabe der nachfolgend nähe-
ren Betrachtung entsprochen hat, ist wiederum die Auslegung im Amt Lubmin
maßgeblich mit der Folge der Präklusion der Klägerin. Wenn die Klägerin weder
im Bereich des Amtes Lubmin noch dem des Amtes Usedom-Nord ortsansässig
ist und auch das betroffene Recht außerhalb der Amtsbereiche liegt, kann ihr
in diesem Fall die spätere Auslegung im Amt Usedom-Nord entsprechend den
vorstehenden Erwägungen zum Zweck der gesetzlichen Bestimmungen wie auch
zum Gebot der Gleichbehandlung ebenfalls nicht zugute kommen.

Eine individuelle Benachrichtigung der Klägerin als Betroffene nach §43a Nr. 4135
EnWG ist zwar nicht erfolgt. Soweit die Klägerin im Rahmen der Behördenbe-
teiligung nach §73 Abs. 2, 3a VwVfG M-V von dem Vorhaben „benachrichtigt“
worden ist, stellt dies keine Benachrichtigung im Sinne des §43a Nr. 4 EnWG
dar. Auch wenn die Klägerin im Rahmen des behördlichen Stellungnahmever-
fahrens nach §73 Abs. 2 VwVfG M-V am Planfeststellungsverfahren beteiligt
worden ist und so Gelegenheit hatte, sich über den tatsächlichen Umfang des
Vorhabens zu informieren, ergeben sich daraus grundsätzlich keine rechtlichen
Folgerungen für das Einwendungsverfahren nach §73 Abs. 4 M-V VwVfG und
die rechtlichen Voraussetzungen der Präklusion. Das Bundesverwaltungsgericht
hat im Hinblick auf die Doppelrolle von Gemeinden als Behörde und Einwen-
der die Verschiedenartigkeit der beiden Verfahren und ihrer rechtlichen Vor-
aussetzungen betont. Ebenso wie deswegen eine Privilegierung der Gemeinden
hinsichtlich der Wahrung der Einwendungsfrist ausgeschlossen ist, verbietet es
sich, sie gegenüber anderen Einwendern schlechter zu stellen (vgl. BVerwG, Urt.
v. 01.09.1999 – 11 A 2.98 –, NVwZ 2000, 68 – zitiert nach juris). Da die Klä-
gerin sich vorliegend auf eine entsprechende Doppelrolle als einerseits Trägerin
eines öffentlichen Belangs, andererseits Inhaberin eines subjektiven Rechts der
Landesverteidigung beruft, können diese Grundsätze auch vorliegend fruchtbar
gemacht werden.

Der Umstand, dass die Klägerin nicht nach §43a Nr. 4 EnWG benachrichtigt136
worden ist, ist jedoch nicht zu beanstanden. Denn benachrichtigt werden sollen
nur nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufenthalt bekannt sind.
Ebenso wenig wie Betroffene, deren Person und Aufenthalt unbekannt sind, sol-
len solche Personen benachrichtigt werden, deren Betroffenheit unbekannt ist.
Ist der Anhörungsbehörde eine Betroffenheit nicht bekannt, folgt daraus zu-
gleich, dass ihr deren Zurechnung zur Person eines Betroffenen nicht möglich
und ein solcher Betroffener in diesem Sinne unbekannt ist. Folglich kann sie kei-
ne Veranlassung erkennen, eine solche Person zu benachrichtigen.

Die Besonderheit des zu entscheidenden Falles besteht darin, dass die zu betei-137
ligenden Träger öffentlicher Belange als solche grundsätzlich keine Betroffenen
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sind bzw. sein können. Im Grundsatz wird sie deshalb die Anhörungsbehörde
auch nicht ohne weiteres als Betroffene identifizieren können. Auch im Sonder-
fall von Gemeinden, die sich ggfs. auf ein subjektives Recht aus Art. 28 Abs. 2
GG berufen können und deren Auftreten als Einwenderinnen im Planfeststel-
lungsverfahren vielfältig Gegenstand auch der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts war, ist ein Benachrichtigungserfordernis nicht ohne weiteres
gegeben bzw. erkennbar, wenn – was regelmäßig der Fall ist – sie selbst Ausle-
gungsgemeinde und damit ortsansässig sind. Zumindest dann, wenn neben dem
Umstand, dass sein Aufgabenbereich berührt ist, keine konkreten Anhaltspunk-
te für die besondere Betroffenheit eines Trägers öffentlicher Belange auch in
subjektiven Rechten bestehen, darf deshalb die Anhörungsbehörde grundsätz-
lich davon ausgehen, dass eine solche Betroffenheit nicht besteht (vgl. BVerwG,
Urt. v. 18.03.1987 – 7 C 28.85 –, BVerwGE 77, 128 – zitiert nach juris). Ist ihr
in diesem Sinne die Betroffenheit eines Trägers öffentlicher Belange unbekannt
geblieben bzw. musste diese ihr nicht bekannt sein, trifft sie folglich im Rahmen
der Betroffenenanhörung keine Benachrichtigungspflicht nach §43a Nr. 4 EnWG
und kann es nicht als Verfahrensfehler angesehen werden, wenn die Anhörungs-
behörde einen solchen Träger öffentlicher Belange, der unerkannt in subjektiven
Rechten betroffen zu sein meint, nicht benachrichtigt.

Diese Sichtweise harmoniert auch mit dem bereits vom Senat in Anknüpfung138
an die gefestigte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eingenomme-
nen Standpunkt, dass für die Zuordnung der einzelnen Belange zu ihrem Träger
die objektive Rechtslage maßgeblich ist, so wie sie nach außen hin erkennbar in
Erscheinung tritt (vgl. Beschl. des Senats v. 28.10.2009 – 5 M 146/09 –, juris;
BVerwG, Urt. v. 03.07.1987 – 4 C 12.84 –, NJW 1988, 1228 – zitiert nach juris).

Da dem Beklagten vorliegend neben der Berührung ihres Aufgabenbereichs als139
Trägerin öffentlicher Belange die von ihr geltend gemachte Betroffenheit der
Klägerin in subjektiven Rechten unbekannt war und auch nicht bekannt sein
musste, konnte bzw. sollte auch ihr gegenüber keine individuelle Benachrichti-
gung erfolgen. Bei der Beurteilung der Frage, ob dem Beklagten die behauptete
Betroffenheit in subjektiven Rechten unbekannt war oder zumindest hätte be-
kannt sein müssen, erlangt der Umstand maßgebliche Bedeutung, dass anders
als im Falle der Gemeinden als ungeklärt gelten durfte, ob sich die Bundesre-
publik Deutschland grundsätzlich überhaupt auf ein subjektives Recht der Lan-
desverteidigung oder ein subjektives Abwehrrecht als Ausfluss der verfassungs-
rechtlichen Aufgabenzuweisung betreffend die Aufstellung von Streitkräften zur
Verteidigung berufen konnte und kann. Dies wird schon aus den Ausführungen
zur Zulässigkeitsvoraussetzung der Klagebefugnis deutlich. Für den Beklagten
lag die Annahme, die Klägerin könnte ein solches subjektives Recht haben bzw.
geltend machen, jedenfalls nicht nahe.

Für die Beurteilung, ob die Anhörungsbehörde die behauptete Betroffenheit140
der Klägerin in einem subjektiven Recht gekannt hat oder hätte kennen müs-
sen, sind die gleichen Maßstäbe anzuwenden, wie sie nach der Rechtsprechung
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hinsichtlich der Einwendungen einer Gemeinde gelten, die eine Betroffenheit in
eigenen Rechten geltend machen will. Soweit sich ein Träger öffentlicher Be-
lange durch das Vorhaben zugleich in eigenen Rechten betroffen sieht und sich
die Möglichkeit offenhalten will, diese Rechte notfalls im Klagewege geltend zu
machen, muss er im Rahmen der Betroffenenbeteiligung frist- und formgerecht
Einwendungen erheben. Seine Einwendungen muss er erkennbar in Abgrenzung
zu Einwendungen in seiner Eigenschaft als Behörde (“Behördeneinwendungen“)
als Betroffeneneinwendungen formulieren; diese haben insoweit bestimmten Dar-
legungsanforderungen zu genügen. Sie müssen deutlich machen, in welcher Hin-
sicht Bedenken gegen die in Aussicht genommene Planfeststellung gesehen wer-
den. Das Vorbringen muss so konkret sein, dass die Planfeststellungsbehörde
erkennen kann, unter welchen Aspekten sie bestimmte Belange einer näheren
Betrachtung unterziehen soll. Ein Träger öffentlicher Belange muss, wie ande-
re Betroffene auch, erkennen lassen, welche seiner Rechtsgüter er als gefährdet
ansieht. Er muss diese Rechtsgüter bezeichnen und die befürchteten Beeinträch-
tigungen darlegen. Späteres Vorbringen kann nur der Erläuterung der erhobenen
Einwendungen dienen (vgl. zum Ganzen OVG Greifswald, Beschl. v. 10.03.2010
– 5 M 153/09 –, mit zahlreichen Nachweisen aus der Rspr. des BVerwG).

Die Klägerin beruft sich dafür, dass sie schon im Vorfeld ihre Betroffenheit in141
eigenen Rechten geltend gemacht haben will, insbesondere auf ihre Schreiben
vom 16. Januar 2007 und 04. Mai 2007. Auch hier ist zunächst von Bedeutung,
dass – wie ausgeführt – eine subjektive Betroffenheit der Klägerin neben ihrer
Berührung in öffentlichen Belangen nicht ohne weiteres für den Beklagten er-
sichtlich war und deshalb insoweit die erörterten Darlegungsanforderungen von
ihr in besonderer Weise zu beachten waren. Ein erster Gesichtspunkt, der gegen
eine hinreichende Bezeichnung ihrer Betroffenheit in eigenen Rechten spricht,
ergibt sich daraus, dass diese Schreiben unter dem Behördenbriefkopf „Wehr-
bereichsverwaltung Nord“ und nicht etwa der Bundesrepublik Deutschland als
in Rede stehendem Rechtsträger verfasst sind. Soweit ersteres Schreiben inhalt-
lich Ausführungen zur Notwendigkeit eines auch zukünftig uneingeschränkten
Schießbetriebs enthält, bleibt es der Sache nach zudem bei Ausführungen, die oh-
ne weiteres nur dem behördlichen Aufgabenbereich zuzuordnen sind bzw. zuge-
ordnet werden konnten. Dass sich die Wehrbereichsverwaltung Nord und damit
die Klägerin hier auf ein subjektives Recht berufen wollte, das ihr im späteren
Planfeststellungsverfahren eine Betroffenenrolle zuweisen würde, ist bei objek-
tiver Betrachtung nicht ansatzweise erkennbar. Das betroffene „Rechtsgut“ wird
jedenfalls nicht hinreichend deutlich bezeichnet. In dem zweiten Schreiben wird
zwar darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr weder die Möglichkeit habe, die
Übungsgebiete in der AWZ für Dritte zu sperren, noch, diese zu verlegen, und
auch eine dauerhafte Beeinträchtigung der Nutzbarkeit nicht hinzunehmen sei.
Weiter heißt es: „In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Auftragserfüllung der Streit-
kräfte. Demnach haben ‚Einrichtungen und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr’
verfassungsrechtlichen Rang (BVerfGE 48, 127)’“. Auch diese Ausführungen las-
sen bei objektiver Betrachtung vor dem erwähnten Hintergrund jedenfalls nicht

47



hinreichend erkennen, dass die Wehrbereichsverwaltung Nord in Abgrenzung
zu „Behördeneinwendungen“ eine besondere Betroffenheit der Bundesrepublik
Deutschland in eigenen subjektiven Rechten bzw. ihre Stellung als Betroffene
im Planfeststellungsverfahren reklamieren wollte. Im Gegenteil wird ausdrück-
lich der Auftrag der Streitkräfte und seine Erfüllung angesprochen, also gerade
der Bereich, der Gegenstand der „Behördenanhörung“ wäre. Der Hinweis auf
den „verfassungsrechtlichen Rang“ von Einrichtungen und Funktionsfähigkeit
der Bundeswehr nach Maßgabe der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts führt ebenso jedenfalls nicht mit der gebotenen Deutlichkeit auf die An-
nahme, es sollte eine über die Berührung des behördlichen Aufgabenbereichs
hinausgehende Betroffenheit geltend gemacht werden. Der verfassungsrechtliche
Rang der Einrichtungen und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr ist mit Blick
auf Art. 87a GG offensichtlich, besagt jedoch noch nichts über ein subjektives
Recht der Klägerin. Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG positiviert wie oben bereits
ausgeführt mit „Verfassungsrang“ zweifelsohne eine staatliche Aufgabe, beinhal-
tet einen Verfassungsauftrag, nimmt eine Kompetenzzuordnung vor, enthält eine
Verbotsnorm (Aufstellung nur zur Verteidigung) und zugleich eine institutionel-
le Garantie; dass dem zugleich ein wehrfähiges Recht der Klägerin entnommen
werden müsste, lässt sich der von ihr zitierten Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts gerade nicht entnehmen.

Soweit sich die Klägerin in ihrem Anhörungsschreiben vom 23. April 2009 auch142
auf ihre Schreiben vom 11. Dezember 2007 und vom 18. Dezember 2008 beruft,
findet sich gegenüber dem vorstehend Erörterten in beiden nichts wesentlich
Neues.

Selbst wenn man die Kenntnis des Beklagten von einer Betroffenheit der Kläge-143
rin unterstellte, gelangte man zur Frage der Notwendigkeit ihrer individuellen
Benachrichtigung zu keinem abweichenden Ergebnis. Bei der Regelung des §43a
Nr. 4 EnWG handelt es sich um eine Sollbestimmung, d. h. die Benachrichtigung
muss grundsätzlich erfolgen, es sei denn, es liegt ein atypischer Ausnahmefall
vor, in dem der Anhörungsbehörde dann Ermessen zustünde. §43a Nr. 4 EnWG
ist eine Bestimmung im Rahmen der Betroffenenanhörung, d. h. sie findet keine
Anwendung für Träger öffentlicher Belange als Behörden. Hierfür besteht mit
Blick auf §73 Abs. 2, 3a VwVfG M-V auch regelmäßig kein Bedürfnis, werden
doch vielfältig – wie gerade auch das vorliegende Verfahren zeigt – solche Träger
öffentlicher Belange beteiligt, die nicht ortsansässig sind. Wäre es nun in dem
Ausnahmefall, dass ein nach Maßgabe von §73 Abs. 2, 3a VwVfG M-V beteilig-
ter Träger öffentlicher Belange auch in subjektiven Rechten betroffen sein kann,
– zusätzlich – erforderlich, ihn nach §43a Nr. 4 EnWG zu benachrichtigen, wür-
de dies den Träger öffentlicher Belange gegenüber sonstigen Betroffenen besser
stellen, da er jedenfalls regelmäßig wenigstens schon über die seinen Aufgaben-
bereich betreffenden Planunterlagen verfügt (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12.
Aufl., §73 Rn. 28; vgl. auch BVerwG, Beschl. v. 11.04.1995 – 4 B 61.95 –, NVwZ-
RR 1997, 212 – zitiert nach juris). Vorliegend sind der Wehrbereichsverwaltung
Nord die Planunterlagen jedenfalls übermittelt worden. Dass eine solche Besser-
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stellung vom Gesetzgeber gewollt sein könnte, ist nicht ersichtlich. In dem vom
Gesetzgeber im Rahmen der Bestimmung des §43a Nr. 4 EnWG nicht gesehenen
Ausnahmefall der Rechtsbetroffenheit eines nicht ortsansässigen Trägers öffent-
licher Belange kann deshalb in Abweichung von der Sollvorschrift des §43a Nr. 4
EnWG seine zusätzliche individuelle Benachrichtigung auch als nicht ortsansäs-
siger Betroffener ermessensfehlerfrei unterbleiben. Hinzukommt Folgendes: §57a
Abs. 1 Satz 3 BBergG bestimmt, dass bei Vorhaben im Bereich des Festland-
sockels bei der Anwendung der Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes
über das Planfeststellungsverfahren an die Stelle der Gemeinde die zuständige
Behörde tritt; als Bereich, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken
wird, gilt der Sitz der Behörde. Eine vergleichbare Vorschrift fehlt im Energie-
wirtschaftsgesetz, obwohl das vorliegende Verfahren auf ein Bedürfnis für eine
entsprechende Regelung hindeutet. Wendete man diese Bestimmung analog an,
hätte die Auslegung am Sitz des nach §2 EnWZustLVO M-V für das gesamte
Land Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Beklagten in Stralsund erfolgen
müssen. Eine solche Auslegung ist dort tatsächlich – zeitlich parallel zu der im
Amt Lubmin – auch erfolgt. Gerade für die Belange der Marine können Vor-
haben im Bereich des Festlandsockels von Bedeutung und Interesse sein. Die
zentralisierte Auslegung im Bergamt Stralsund kommt diesem Interesse entge-
gen, ermöglicht sie doch die Kenntnisnahme von Vorhaben im gesamten Bereich
des Festlandsockels vor Mecklenburg-Vorpommern an einem einzigen Ort. Da
dieser Ort zudem im Zuständigkeitsbereich der Wehrbereichsverwaltung Nord
belegen ist, liegt es nahe, der dortigen Auslegung ihr gegenüber eine hinreichende
Anstoßwirkung jedenfalls dergestalt zuzubilligen, dass ihre gesonderte Benach-
richtigung unterbleiben durfte. Schließlich ist in diesem Sinne zu erwähnen, dass
die Auslegung zeitgleich auch in zwei Bundesbehörden, dem BSH Hamburg und
dem BSH Rostock, erfolgt ist.

In der öffentlichen Bekanntmachung der Auslegung ist in einer §43a Nr. 7 Satz144
3 EnWG genügenden Form auf den Einwendungsausschluss hingewiesen wor-
den, auch wenn der Text insoweit §73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG M-V entspricht
(„. . . Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen.“). Letzteres ist jedoch unschädlich, da für die Klägerin keine
Zweifel hinsichtlich des Einwendungsausschlusses bestehen konnten. Sonstige
Mängel sind nicht ersichtlich. Auf den Inhalt des Schreibens des Beklagten, mit
dem die Klägerin nach §73 Abs. 2, 3a VwVfG M-V beteiligt worden ist, kommt
es entgegen ihrem Vorbringen nicht an. Den ausgelegten Planunterlagen kam
mit Blick auf die von der Klägerin geltend gemachten Belange offensichtlich –
dies zeigt eindrücklich die Beteiligung der Wehrbereichsverwaltung Nord von
Beginn an – auch die erforderliche Anstoßwirkung zu.

Selbst wenn die Klägerin in dem der Anhörung nachfolgenden Verwaltungsver-145
fahren als Betroffene angesehen und ihre Äußerungen nicht als verfristet behan-
delt worden wäre/wären, hätte dies keine rechtlichen Folgen zu ihren Gunsten,
weil die materielle Präklusion von Gesetzes wegen bewirkt gewesen wäre.
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(2.) Die Klägerin wäre aber auch dann vollständig präkludiert, wenn unterstellt146
würde, für die Fristeinhaltung sei die Auslegung im Amt Usedom-Nord maß-
geblich gewesen und folglich ihr Schreiben vom 23. April 2009 fristgemäß beim
Beklagten eingegangen.

Soweit die Klägerin als Betroffene hatte Einwendungen erheben wollen, gelten147
für sie ebenso wie für Einwendungen von Gemeinden in inhaltlicher Hinsicht
folgende Anforderungen, sollen sie nicht der Präklusion unterliegen (vgl. zum
Ganzen OVG Greifswald, Beschl. v. 10.03.2010 – 5 M 153/09 –, juris):

148
. . . Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts (BVerwG, 09.06.1999 - 11 A 8/98 -, LKV 2000, 39, 40; 10.02.1999 - 11 A
21/98 -, NJW 1999, 1729; 09.02.1996 - 11 VR 45/95 -, NVwZ 1996, 1021, 1022;
27.12.1995 - 11 A 24/95 -, NVwZ 1996, 895; 13.03.1995 - 11 VR 2/95 -, NVwZ
1995, 905, 907), von der abzuweichen der Senat keinen Anlass hat, dass die allen
durch ein planfestzustellendes Vorhaben Betroffenen mit dem Einwendungsaus-
schluss auferlegte Mitwirkungslast uneingeschränkt auch für eine Gebietskörper-
schaft gilt, die im Planfeststellungsverfahren als Behörde und damit als Trägerin
öffentlicher Belange gemäß §73 Abs. 2 VwVfG zur Stellungnahme aufgefordert
worden ist. Die Betroffenenanhörung nach §73 Abs. 4 VwVfG mit einer fachge-
setzlichen Präklusion und die Behördenanhörung nach §73 Abs. 2 VwVfG mit
einer entsprechenden fachgesetzlich geregelten Präklusion sind gesonderte Ver-
fahrensschritte. Soweit ein Träger öffentlicher Belange durch das Vorhaben zu-
gleich in eigenen Rechten betroffen ist und sich die Möglichkeit offenhalten will,
diese Rechte notfalls im Klagewege geltend zu machen, muss er deshalb im Rah-
men der Betroffenenbeteiligung frist- und formgerecht Einwendungen erheben.
Seine Einwendungen muss er erkennbar in Abgrenzung zu Einwendungen durch
die Behörde (“Behördeneinwendungen“) als Betroffeneneinwendungen formulie-
ren. Dass die Gebietskörperschaft als Träger öffentlicher Belange im Rahmen
der Behördenbeteiligung zur Stellungnahme aufgefordert worden ist, berech-
tigt sie nicht, die Substantiierung ihrer Einwendungen dieser Stellungnahme
vorzubehalten. . . . Der Einwendungsausschluss kann sich nicht nur auf Beein-
trächtigungen der Gebietskörperschaft in Eigentumsrechten, sondern auch auf
grundsätzlich wehrfähige, in die Abwägung einzubeziehende Rechtspositionen
der gemeindlichen Selbstverwaltung, etwa die Planungshoheit erstrecken (BVer-
wG, 10.02.1999, a.a.O.; 12.02.1997 - 11 A 62/95 -, juris; 13.03.1995, a.a.O., 905,
907; so ausdrücklich auch OVG Rheinland-Pfalz, 23.04.2009, 8 C 11025/08 -,
juris; Ziekow, Verwaltungsverfahrensgesetz, §73, Rn. 48).

Die Einwendungen sind fristgemäß zu erheben und haben bestimmten Darle-149
gungsanforderungen zu genügen. Sie müssen deutlich machen, in welcher Hin-
sicht Bedenken gegen die in Aussicht genommene Planfeststellung gesehen wer-
den. Das Vorbringen muss so konkret sein, dass die Planfeststellungsbehörde
erkennen kann, unter welchen Aspekten sie bestimmte Belange einer näheren
Betrachtung unterziehen soll. Die Gemeinde muss, wie andere Betroffene auch,
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erkennen lassen, welche ihrer Rechtsgüter sie als gefährdet ansieht. Sie muss die-
se Rechtsgüter bezeichnen und die befürchteten Beeinträchtigungen darlegen.
Späteres Vorbringen kann nur der Erläuterung der erhobenen Einwendungen
dienen (BVerwG, 09.02.2005 - 9 A 62/03 -, NVwZ 2005, 813; 18.09.1998, 4 VR
11.98 -, NuR 1999, 631; 13.03.1995, a.a.O., 907). . . . “

Diesem Maßstab wird das Vorbringen der Klägerin im Schreiben der Wehrbe-150
reichsverwaltung Nord vom 23. April 2009 nicht gerecht. Darin ist im Wesentli-
chen ausgeführt, es werde um – näher bezeichnete – Änderungen der Antragsun-
terlagen gebeten, erklärt, dass für eventuelle Beschädigungen oder Zerstörungen
der Pipeline bzw. der Baugeräte oder für Personenschäden durch verschossene
aber nicht zur Umsetzung gelangte Munition bzw. Munitionsteile seitens der
Bundeswehr keine Haftung übernommen werde, und auf frühere Stellungnah-
men vom 16. Januar 2007, 04. Mai 2007, 11. Dezember 2007 und 18. Dezember
2008 verwiesen. Die Bundeswehr sei auf die uneingeschränkte Nutzung der be-
rührten Übungsgebiete angewiesen, um die Aus- und Fortbildung der schwim-
menden Einheiten als auch der fliegenden Besatzung der Luftwaffe sicherstellen
und gewährleisten zu können. Eine räumliche Einschränkung bzw. eine dau-
erhafte Beeinträchtigung der Nutzbarkeit der Übungsschießgebiete sei für die
Bundeswehr nicht hinnehmbar.

Diese Ausführungen genügen den umrissenen Darlegungsanforderungen im Hin-151
blick auf die nunmehr geltend gemachte Verletzung in eigenen Rechten aus Art.
87a GG nicht. Dass eine Rechtsverletzung oder Betroffenheit über eine Berüh-
rung des behördlichen Aufgabenbereichs der Klägerin bzw. der Wehrbereichs-
verwaltung Nord hinausgehend geltend gemacht sein sollte, ist nicht hinreichend
ersichtlich. Die Ausführungen beschränken sich auf die Frage der tatsächlichen
Nutzbarkeit der Übungsschießgebiete und enthalten keine Angaben zu einer
rechtlichen Betroffenheit.

Auch die Bezugnahme auf die genannten früheren Schreiben hilft der Klägerin152
nicht; insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen Bezug genommen wer-
den. Im Übrigen wären Einwendungen, wären solche in diesen Schreiben ent-
halten, nicht ordnungsgemäß innerhalb der gesetzlichen Einwendungsfrist des
§73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG M-V erhoben worden. Stellungnahmen, die vor Be-
ginn der Einwendungsfrist abgegeben wurden, sind nicht als den Anforderungen
des §73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG M-V entsprechende, die Präklusionswirkung aus-
schließende Einwendungen anzusehen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 01.04.2005 – 9
VR 6.05 –, juris; Beschl. v. 29.09.1972 – 1 B 76.72 –, DVBl. 1973, 645 f.; VGH
B-Stadt, Urt. v. 09.04.1979 – 167 VI 77 –, DVBl. 1979, 673, 684; VG Ans-
bach, Urt. v. 26.01.2011 – AN 15 K 10.00567 –, juris; VG Bayreuth, Urt. v.
09.12.2002 – B 3 K 01.592 –, juris; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 23.04.1997 –
11 A 7.97 –, BVerwGE 104, 337 – zitiert nach juris). Denn im Interesse der
Rechtssicherheit und der gesetzgeberischen Beschleunigungsabsicht können nur
solche Einwendungen Berücksichtigung finden, die während der Einwendungs-
frist erhoben werden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 01.04.2005 – 9 VR 6.05 –, juris).
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Zudem wird mit dem bloßen Hinweis auf Stellungnahmen, die in einem anderen
Verfahren oder in einem Vorstadium des eigentlichen Planfeststellungsverfah-
rens abgegeben worden sind, das in diesen enthaltene Vorbringen noch nicht
Inhalt des Einwendungsschreibens, solange die Stellungnahmen nicht mit dem
Einwendungsschreiben eingereicht oder innerhalb der Einwendungsfrist nach-
gereicht werden. Nur durch diese Formenstrenge kann vermieden werden, dass
entgegen der gesetzgeberischen Beschleunigungsabsicht für die Feststellung des
Inhalts der Einwendungen z. B. zunächst andere Akten – möglicherweise von
anderen Behörden – beigezogen werden müssen (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt.
v. 27.08.1997 – 11 A 18.96 –, NVwZ-RR 1998, 290 – zitiert nach juris; Beschl.
v. 01.04.2005 – 9 VR 6.05 –, juris). Es ist dem Einwender zumutbar, seine Be-
denken nach Maßgabe von früheren Einwendungen zu wiederholen (vgl. VGH
B-Stadt, Urt. v. 09.04.1979 – 167 VI 77 –, DVBl. 1979, 673, 684).

Unabhängig von der Frage, ob die Klägerin hinsichtlich der Geltendmachung153
ihrer Stellung als Betroffene in einem subjektiven Recht („Status“) präkludiert
ist, wäre sie im Übrigen mit Blick auf ihr Stellungnahmeschreiben vom 23. April
2009 jedenfalls hinsichtlich des erst im gerichtlichen Verfahren erfolgten Vortrags
zu den Tatsachengrundlagen ihrer Risikobewertung und der konkreten Risiko-
bewertung selbst ausgeschlossen: Ihre Stellungnahme in der Anhörung hat inso-
weit nicht den entsprechenden Darlegungsanforderungen genügt. Die Klägerin
hat nicht deutlich gemacht, in welcher Hinsicht Bedenken gegen die in Aussicht
genommene Planfeststellung gesehen werden. Ihr Vorbringen war nicht so kon-
kret, dass für den Beklagten zu erkennen gewesen wäre, unter welchen Aspekten
er bestimmte Belange einer näheren Betrachtung unterziehen soll. Dass sie zu
entsprechenden Darlegungen nicht in der Lage gewesen wäre, ist nicht ersicht-
lich, nachdem sich etwaige Äußerungen der Klägerin in dieser Hinsicht gegen-
über der Beigeladenen in den zahlreichen bilateralen Kontakten finden, damit
aber bezogen auf das Planfeststellungsverfahren gegenüber der „falschen Stelle“
angebracht worden wären. Es ist für den Senat letztlich nicht nachvollziehbar,
warum die Klägerin die Planfeststellungsbehörde bei diesen zahlreichen Kon-
takten nicht einbezogen, sondern sie weitestgehend „außen vor“ gelassen hat.
Die materielle Präklusion steht – wie ausgeführt – auch insoweit nicht zur Dis-
position der Beteiligten. Deshalb wäre es unerheblich, wenn der Beklagte die
verspäteten Einwendungen in die Erörterungen etc. einbezogen hätte.

(3.) Dass das Gutachten des F., dessen Addendum und auch der 2. Planergän-154
zungsbeschluss erst nach Ablauf der Einwendungsfrist vorgelegen haben, steht
dem Einwendungsausschluss nicht entgegen.

Soweit die Klägerin meint, sie sei mit ihrem während des gerichtlichen Verfahrens155
immer umfangreicher gewordenen Vortrag zu den Risiken ihres Übungsbetriebs
für die Nord Stream Pipeline nicht präkludiert, weil das erst vom 02. November
2009 datierende Gutachten des F. nicht Teil der ausgelegten Planunterlagen ge-
wesen sei und sie dazu während des Anhörungsverfahrens nicht habe Stellung
nehmen können, dringt sie damit nicht durch. Mit Blick auf dieses Gutachten
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hätte die Klägerin die nach Maßgabe der vorstehenden Erwägungen eingetretene
Präklusion nur dann überwinden können, wenn festzustellen wäre, dass insoweit
ein Fehler bei der Auslegung des Plans unterlaufen bzw. das Anhörungsverfah-
ren jedenfalls ihr gegenüber erneut durchzuführen gewesen wäre.

Insbesondere der Anwendungsbereich des §73 Abs. 8 VwVfG M-V, §43a Nr. 6156
EnWG ist insoweit gar nicht berührt, wenn ohne Änderung des Plans nach Ab-
schluss der Auslegung ergänzende oder überarbeitete Planunterlagen, nament-
lich Gutachten vorgelegt werden (vgl. Bonk/Neumann, in: Stelkens/Bonk/Sachs,
VwVfG, 7. Aufl., §73 Rn. 135). Das Gutachten ändert den Plan nicht und es
zählt auch nicht zu den nach A.2 des Planfeststellungsbeschlusses festgestell-
ten Planunterlagen. Dass die Klägerin in ihren Belangen durch das Gutachten
als solches erstmalig oder stärker berührt worden sein könnte, ist ebenso wenig
ersichtlich. Maßgeblich sind vielmehr dieselben Kriterien, nach denen sich be-
stimmt, welche Planunterlagen nach §73 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 2
VwVfG M-V überhaupt ausgelegt werden müssen.

Nach §73 Abs. 3 Satz 1 i. V. mit Abs. 1 Satz 2 VwVfG M-V besteht der auszule-157
gende Plan “aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen
Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erken-
nen lassen“. Die so umschriebene Planauslegung dient der Information der von
dem geplanten Vorhaben Betroffenen (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.02.1975 – 4 C
21.74 –, BVerwGE 48, 56; Urt. v. 14.04.1978 – 4 C 68.76 –, Buchholz 407.4 §18
FStrG Nr.7 – jeweils zitiert nach juris). Diesem Zweck ist in aller Regel bereits
dann genügt, wenn die Auslegung den von dem geplanten Vorhaben potenti-
ell Betroffenen Anlass gibt zu prüfen, ob ihre Belange von der Planung berührt
werden und ob sie deshalb im anschließenden Anhörungsverfahren zur Wahrung
ihrer Rechte oder Interessen Einwendungen erheben wollen (vgl. BVerwG, Urt.
v. 27.05.1983 – 4 C 40.81 u. a. –, BVerwGE 67, 206; Urt. v. 06.07.1984 – 4 C
22.80 –, BVerwGE 69, 344 – jeweils zitiert nach juris).

Ergänzende oder überarbeitete Planunterlagen erfordern vor diesem Hinter-158
grund eine gesonderte bzw. ergänzende Auslegung nur dann, wenn durch ih-
re Offenlegung Betroffenheiten erstmals (vollständig) erkannt und geltend ge-
macht werden können, wenn also in ihrem Licht der ursprünglichen Ausle-
gung die Anstoßwirkung (teilweise) gefehlt hat (vgl. Bonk/Neumann, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl., §73 Rn. 135). Nicht alle Unterlagen, die
möglicherweise zur umfassenden Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Planung
erforderlich sind, müssen ausgelegt werden, sondern nur solche, die – aus der
Sicht der potentiell Betroffenen – erforderlich sind, um ihnen das Interesse,
Einwendungen zu erheben, bewusst zu machen. Ob dazu Gutachten gehören,
beurteilt sich nach den Gegebenheiten des Einzelfalls (vgl. BVerwG, Urt. v.
08.06.1995 – 4 C 4.94 –, BVerwGE 98, 339; Urteil vom 5. Dezember 1986 – 4 C
13.85 –, BVerwGE 75, 214 – jeweils zitiert nach juris). Das Einwendungsverfah-
ren, an dessen Beginn die Auslegung der Planunterlagen steht, soll gerade dazu
dienen, der Behörde weitere Erkenntnisse über Auswirkungen des beantragten
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Vorhabens und über etwa noch erforderliche weitere von Amts wegen anzu-
stellende Ermittlungen zu verschaffen. Zur Auslegung des aus dem Verfahren
gewonnenen Ertrags an Daten und gutachtlichen Bewertungen besteht nur An-
lass, wenn die Behörde erkennt oder erkennen muss, dass ohne diese Unterlagen
Betroffenheiten nicht oder nicht vollständig geltend gemacht werden konnten
und deshalb eine – nachträgliche – Auslegung notwendig ist (vgl. BVerwG, Urt.
v. 09.06.2010 – 9 A 25.09 –, NVwZ 2011, 175 –; Urt. v. 08.06.1995 – 4 C 4.94 –,
BVerwGE 98, 339 – jeweils zitiert nach juris). Dass nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens neue Erkenntnisse zu Einzelaspekten der Planungsentscheidung
gewonnen werden, dürfte dabei, insbesondere bei Großprojekten mit erheblichen
Auswirkungen und einem gesteigerten Interesse der Öffentlichkeit, eher die Re-
gel als die Ausnahme sein. Müsste in solchen Fällen das Anhörungsverfahren
stets wiederholt werden, könnte das zu einer unabsehbaren Dauer des Verfah-
rens führen, ohne dass der mit dem Anhörungsverfahren verbundene Zweck dies
geböte; dieser ist darauf gerichtet, das Abwägungsmaterial, insbesondere die Be-
lange derer, die durch das Vorhaben berührt werden (§73 Abs. 4 VwVfG M-V),
möglichst weitgehend für die Planungsentscheidung aufzubereiten. Die verfah-
rensökonomische Zielsetzung des Gesetzgebers gilt auch, wenn es um die Frage
geht, unter welchen Voraussetzungen neue Gutachten zu einem neuen Anhö-
rungsverfahren zwingen. Dies wird erst dann der Fall sein, wenn es geeignet ist,
den Umfang oder die Art der Betroffenheit von Beteiligten in von dem Vorhaben
berührten Belangen und die Möglichkeiten der Abhilfe in einem grundlegend an-
deren Licht erscheinen zu lassen. Es muss vielmehr erwartet werden können, dass
ein neues Anhörungsverfahren mit öffentlicher Bekanntmachung des Vorhabens
und Auslegung der ergänzten Planunterlagen kraft der davon ausgehenden An-
stoßwirkung für die von dem Vorhaben Betroffenen neue Erkenntnisse für die
Planungsentscheidung liefern wird, die sich die Planfeststellungsbehörde nicht
auf andere Weise ebenso gut oder gar besser verschaffen kann (vgl. zum Ganzen
BVerwG, Urt. v. 12.12.1996 – 4 C 29.94 –, BVerwGE 102, 331 – zitiert nach
juris . 35 f.>).

Dass die vorliegend durchgeführte Planauslegung ungeeignet gewesen wäre, der159
Klägerin – gerade auch mit Blick auf die im Gutachten des F. diskutierten Risi-
ken – als potentiell von dem Vorhaben Betroffene das ihrerseits gekennzeichnete
Interesse bewusst zu machen, ist nicht ersichtlich. Mit der Planauslegung trat
klar hervor – dies war auch Gegenstand der von der Klägerin in Bezug genomme-
nen Schreiben sowie zahlreicher Gespräche zwischen ihr und der Beigeladenen
–, dass die Pipeline durch die Übungsgebiete der Bundeswehr verlaufen würde.
Es ist nicht erkennbar, dass die Klägerin ohne das Gutachten Betroffenheiten
nicht oder nicht vollständig hätte geltend machen können. Auch andere Grün-
de für eine erneute Anhörung der Klägerin liegen nicht vor. Hierbei gewinnt
besonderes Gewicht, dass die zentralen Ausgangsdaten des Gutachtens des F.
jedenfalls zu einem nicht unerheblichen Teil von Stellen der Klägerin herrühren.
Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Die maßgeblichen Kenntnisse über aus
dem Übungsbetrieb der Klägerin resultierende bzw. von ihr behauptete Risiken
mit Ausnahme der Daten über die Nord Stream Pipeline selbst liegen vermutlich
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ausschließlich bei der Klägerin vor. Jedenfalls verfügte zunächst nur sie über die
entsprechenden Daten etwa zu von ihr verwendeter Munition oder Planungen
der künftigen Bewaffnung ihrer Marine, der Beklagte und die Beigeladene dem-
gegenüber nicht. Es ist nicht ersichtlich, dass letztere sich als Auftraggeberin des
Gutachtens alle insoweit maßgeblichen Informationen bei anderen Stellen als der
Klägerin hätte beschaffen können. Nur die Bundeswehr und ihre Marine haben
z. B. Kenntnis, ob, wie häufig und in welcher Form es in der Vergangenheit
zu Fehlern und Verstößen gegen Dienstvorschriften im Übungsbetrieb gekom-
men ist, die ggf. relevant für die Risikobeurteilung sein könnten. Hinzu kommt
das offensichtliche – und auch im Verwaltungsverfahren zu Tage getretene –
Geheimhaltungsinteresse der Klägerin bezüglich verschiedenster Daten, die für
die Risikoabschätzung von Bedeutung sind. Unter diesen Bedingungen bestand
für die Klägerin eine erheblich gesteigerte Mitwirkungslast, der sie erst im ge-
richtlichen Verfahren nachgekommen ist, nicht jedoch im Verwaltungsverfahren.

Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise für das zwischenzeitlich160
vom F. vorgelegte Addendum.

Dass der ursprüngliche Planfeststellungsbeschluss vom 21. Dezember 2009 auf161
der Grundlage des in ihm enthaltenen Entscheidungsvorbehalts A.1.3.5 (vgl. §74
Abs. 3 VwVfGM-V) zwischenzeitlich durch den im Rahmen eines Änderungsver-
fahrens nach §76 VwVfG, §43d EnWG ergangenen 2. Planergänzungsbeschluss
vom 19. August 2010 geändert worden ist, vermittelt der Klägerin nicht erneut
eine Einwendungsbefugnis in dem nach Maßgabe der vorstehenden Erwägun-
gen präkludierten Umfang. Ein Änderungsplanfeststellungsbeschluss nach §76
VwVfG eröffnet dem Planbetroffenen Klagemöglichkeiten grundsätzlich nur ge-
gen neue oder weitergehende Belastungen, die durch diesen hervorgerufen wer-
den, nicht aber gegen bestandskräftige oder einer Einwendungspräklusion un-
terliegende Festsetzungen des ursprünglichen Planfeststellungsbeschlusses. An-
greifbar ist der Änderungsplanfeststellungsbeschluss nur in dem Umfang, in dem
er eine eigene Regelung enthält. Soweit eine bereits erfolgte wirksame Anlagen-
zulassung durch Planfeststellung reicht, bedarf es keiner neuen Zulassungsent-
scheidung (vgl. BVerwG, Urt. v. 21.05. 1997 – 11 C 1.97 –, Buchholz 442.40
§6 LuftVG Nr. 27; VGH Kassel, Urt. v. 02.04.2003 – 2 A 2646/01 –, NVwZ-
RR 2003, 729 – jeweils zitiert nach juris). Dass der Erlass eines den noch nicht
vollzogenen Planfeststellungsbeschluss abändernden Planfeststellungsbeschlus-
ses nach §76 VwVfG zusammen mit den Festsetzungen im vorausgegangenen
Planfeststellungsbeschluss inhaltlich zu einer einheitlichen Planfeststellungsent-
scheidung führt (vgl. dazu BVerwG, Beschl. v. 28.07.1993 – 7 B 49.93 –, Buch-
holz 316 §76 VwVfG Nr. 8 – zitiert nach juris), ändert an dieser beschränk-
ten Überprüfungsbefugnis nichts. Es findet sich kein Anhaltspunkt dafür im
Gesetz, dass die Rechtssicherheit, die – namentlich zugunsten der Vorhaben-
trägerin, der Planfeststellungsbehörde und anderer Verfahrensbeteiligter – mit
dem verfahrensrechtlichen Institut der Einwendungspräklusion im Hinblick auf
den ursprünglichen Planfeststellungsbeschlusses erzielt worden ist, durch einen
Änderungsplanfeststellungsbeschluss nach §76 VwVfG aufgegeben werden sollte
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(vgl. zum Ganzen BVerwG, Beschl. v. 17.09.2004 – 9 VR 3.04 –, NVwZ 2005,
330; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12. Aufl., §76 Rn. 40; Bonk/Neumann, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, 7. Aufl., §76 Rn. 16; VGH Mannheim, Urt. v. 15.10.1985 –
10 S 822/82 –, NVwZ 1986, 663; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 09.06.2010 – 9 A
25.09 –, NVwZ 2011, 175 – jeweils zitiert nach juris).

Die Klägerin ist daher weiterhin mit Einwendungen gegen solche Belastungen162
ausgeschlossen, die ihre Ursache in den Festsetzungen des (Ausgangs-) Planfest-
stellungsbeschlusses haben und die zu erheben sie in jenem Verfahren Anlass und
Möglichkeit gehabt hätte.

Gegenstand des 2. Planänderungsbeschlusses sind gegenüber der ursprünglich163
festgestellten Planung zwei schifffahrtsbedingte Änderungen: die Umtrassierung
zwischen KP 1.161,175 und KP 1.174,346, von der nur ca. 2,1 km auf das deut-
sche Küstenmeer entfallen (ca. 12,3 km auf die AWZ), und die Einbringung
der Pipelines in den Meeresboden mit einer Überdeckung von mindestens 0,5 m
über mehrere Kilometer im Bereich der 12-Seemeilen-Zone. Dass daraus neue
oder weitergehende Beeinträchtigungen der von der Klägerin geltend gemach-
ten Belange resultieren könnten, ist nicht ersichtlich. Für die Frage des Einwen-
dungsausschlusses ist es folglich nicht von Bedeutung, ob die Klägerin die im
Rahmen des Änderungsverfahrens gesetzte Stellungnahmefrist eingehalten hat.

bb) Ohne dass es hierauf noch entscheidungserheblich ankäme, weist der Senat164
darauf hin, dass nach seiner Auffassung auch ein erheblicher Abwägungsman-
gel nicht vorliegt. Dabei mag offen bleiben, ob die Klägerin mit Blick auf ihr
Rechtsschutzziel und ihr Vorbringen weniger auf das Vorliegen eines Abwägungs-
mangels zielt oder vielmehr im Kern lediglich geltend macht, der Beklagte habe
ihren Belangen nicht durch Anordnung notwendiger Schutzvorkehrungen Rech-
nung getragen.

Für die Prüfung des Abwägungsvorgangs ist von folgenden Grundsätzen auszu-165
gehen: Der Abwägungsvorgang verläuft stufenweise. Bei der Zusammenstellung
des Abwägungsmaterials müssen alle ernsthaft in Betracht kommenden Alterna-
tivlösungen berücksichtigt werden und mit der ihnen zukommenden Bedeutung
in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Alternativen jeweils be-
rührten öffentlichen und privaten Belange eingehen. Das Abwägungsgebot ist
verletzt, wenn eine Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat, in die Ab-
wägung nicht alle Belange eingestellt worden sind, die nach Lage der Dinge in
sie eingestellt werden mussten oder die Bedeutung der betroffenen Belange ver-
kannt oder der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen worden
ist, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht
(vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt. v. 24.11.2011 – 9 A 23.10 –, juris).

Ein Abwägungsmangel führt dann nicht zur Aufhebung des Planfeststellungs-166
beschlusses oder zur Feststellung von dessen Rechtswidrigkeit und Nichtvoll-
ziehbarkeit, wenn er auf das Abwägungsergebnis nicht von Einfluss gewesen ist
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(§43e Abs. 4 Satz 1 EnWG). Ergebnisrelevanz in diesem Sinne liegt vor, wenn
nach den Umständen des Falles die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den
Abwägungsmangel eine andere Entscheidung getroffen worden wäre; eine nur
abstrakte Möglichkeit einer anderen Entscheidung genügt nicht. Insoweit ist der
Abwägungsvorgang in allen seinen Phasen in den Blick zu nehmen. Dabei kann
die Möglichkeit einer anderen Entscheidung nur dann verneint werden, wenn
der konkret vorliegende Abwägungsfehler weggedacht werden kann, ohne dass
auf einer nachfolgenden Stufe der Abwägung ein weiterer Mangel erwächst, auf
dem die angegriffene Entscheidung beruhen kann. Besteht der Abwägungsman-
gel in der fehlerhaften Berücksichtigung eines abwägungserheblichen Belangs
und ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte, dass die Planfeststellungsbe-
hörde ohne diesen Mangel zu einem anderen Abwägungsergebnis gelangt wäre,
ist also zusätzlich zu prüfen, ob die auf der nachfolgenden Stufe gebotene Ab-
wägung im engeren Sinne – das Ins-Verhältnis-Setzen der gegenläufigen Belange
– das Abwägungsergebnis auch dann rechtfertigen würde, wenn der auf der vor-
hergehenden Stufe unterlaufene Mangel unterblieben wäre (vgl. zum Ganzen
BVerwG, Urt. v. 24.11.2011 – 9 A 23.10 –, juris).

Vorliegend käme eine Verletzung des Abwägungsgebots wohl nur unter dem167
Blickwinkel in Betracht, dass der Beklagte die Bedeutung der betroffenen und
in die Abwägung einzustellenden Belange der Klägerin verkannt oder den Aus-
gleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen hätte, der zum objektiven
Gewicht einzelner Belange außer Verhältnis steht. Nach Maßgabe des Vorbrin-
gens der Klägerin soll die Ursache hierfür darin liegen, dass der Beklagte die
maßgeblichen Tatsachen für das Risiko einer Beschädigung der Nord Stream
Pipeline als Folge des Übungsbetriebs der Marine – unabhängig von deren spä-
ter Einführung in das Verfahren – unzureichend ermittelt bzw. verkannt habe.
Damit kann die Klägerin jedoch nicht durchdringen.

Die Auswertung der in das Verfahren eingeführten Informationen über den bis-168
herigen und geplanten Übungsbetrieb der Bundeswehr in den betroffenen Ge-
bieten ergibt, dass für den weit überwiegenden Teil der Übungen der Marine kei-
nerlei derartiges Risiko besteht. Insoweit ist zunächst zwischen dem Seeziel- und
dem Luftzielschießen der Marine zu unterscheiden. Das Seezielschießen macht
gegenüber dem Luftzielschießen nach dem eigenen Vortrag der Klägerin bzw.
auf der Grundlage der von ihr vorgelegten Unterlagen den weitaus größten Teil
des Übungsschießens aus (Faktor ca. 5 zu 1 bzw. 10 zu 1). Da für beide Übungs-
formen ausschließlich mit Schussrichtung von Süd nach Nord geschossen wird,
ergibt sich aus dem von der Klägerin insoweit ausdrücklich bestätigten Gut-
achten von Prof. Dr. G., dass das mögliche Treffergebiet beim Seezielschießen
vollständig außerhalb der 12-Seemeilen-Zone, also außerhalb des Bereichs, der
Gegenstand des hier streitigen Planfeststellungsbeschlusses ist, liegt. Schon dar-
aus folgt, dass der weit überwiegende Übungsbetrieb in Gestalt des Seezielschie-
ßens kein Risiko für die Nord Stream Pipeline in diesem Bereich bedeutet. Unter
Berücksichtigung der auch für das Luftzielschießen geltenden Schussrichtung von
Süd nach Nord und des im Gutachten von Prof. Dr. G. in Figur 3 eingezeich-
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neten „bevorzugten Abschussgebiets“ kann zudem allenfalls – wenn überhaupt
– nur ein sehr kurzer, südwestlich gelegener Abschnitt der Nord Stream Pipeli-
ne gleichzeitig in der 12-Seemeilen-Zone und in einem potentiellen Treffergebiet
für das Luftzielschießen liegen. Dazu hat die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom
24. Februar 2012 lediglich pauschal vorgetragen, „beim Luftzielschießen . . . ist
das Zielgebiet größer und befindet sich auch innerhalb der 12-Seemeilen-Zone“.
Diese Aussage kann aus dem Gutachten von Prof. Dr. G. nicht nachvollzogen
werden. Hinzukommt, dass das Bundesministerium der Verteidigung letzterem
mit seiner E-Mail vom 13. August 2010 u. a. mitgeteilt hatte, beim Luftziel-
schießen ergebe sich eine höhere Verteilung der Aufschläge im Nordteil („d. h.
nördlich ab Höhe der Trassenführung der Pipeline“). Dies belegt, dass die Klä-
gerin, die allein über die entsprechenden Informationen verfügte, demnach bis
zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung auch keine hinreichend konkreten
Tatsachen vorgetragen hat, aus denen sich eine abweichende Risikoabschätzung
für den Bereich der 12-Seemeilen-Zone ableiten ließe (§43e Abs. 3 Satz 2 Vw-
GO; vgl. dazu nachfolgend unter III. 3. b). Es fehlt damit an einer hinreichenden
Tatsachenbasis, die die Schlussfolgerung zuließe, die Nord Stream Pipeline sei
einem beachtlichen Risiko im Sinne des Vortrags der Klägerin ausgesetzt und
dies begründe einen erheblichen Abwägungsmangel.

III. Die Klage hat auch mit dem schließlich in der mündlichen Verhandlung169
gestellten ersten Hilfsantrag, den Beklagten zu verpflichten, „unter Berücksich-
tigung der Rechtsauffassung des Gerichts den Planfeststellungsbeschluss . . .mit
Regelungen zu ergänzen, die zwecks uneingeschränkter Gewährleistung des re-
gelkonformen militärischen Schieß- und Übungsbetriebs der Klägerin geeignete
Maßnahmen zum ausreichenden Schutz der Pipeline, etwa eine ausreichende
Eingrabung oder Überdeckung vorsehen“, keinen Erfolg.

1. Über diesen Antrag ist schon deswegen nicht zu entscheiden, weil er sich170
als unzulässige Klageänderung darstellt. Er stimmt inhaltlich mit dem „zusam-
menfassenden“ Hilfsantrag nach Maßgabe des Schriftsatzes der Klägerin vom
06. Mai 2011 überein und unterscheidet sich von diesem im Wesentlichen ledig-
lich dadurch, dass er entsprechend der in der mündlichen Verhandlung von der
Klägerin abgegebenen Erklärung auf das alternative („oder“), auf die Verpflich-
tung der Beigeladenen zum Abschluss einer Haftungsverteilungsvereinbarung
gerichtete Begehren verzichtet. Insoweit ist in der zuletzt formulierten Fassung
des 1. Hilfsantrages der Sache nach der „zusammenfassende“ Hilfsantrag gemäß
Schriftsatz der Klägerin vom 06. Mai 2011 zu erblicken, der – lediglich – teil-
weise zurückgenommen worden ist.

Die im Schriftsatz vom 06. Mai 2011 enthaltene „Zusammenfassung“ des frühe-171
ren 2. und 3. Hilfsantrages ist als Klageänderung zu bewerten, soweit anstelle
der bis dahin begehrten Regelungen zur Eingrabung der Pipeline nunmehr Re-
gelungen zu „geeigneten Maßnahmen zum ausreichenden Schutz der Pipeline“
begehrt worden sind. Diese Klageänderung ist unzulässig; die Unzulässigkeit er-
fasst nach Maßgabe der vorstehenden Erwägungen den jetzt noch eingeschränkt

58



zur Entscheidung gestellten 1. Hilfsantrag.

Nach §91 Abs. 1 VwGO ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn die übrigen172
Beteiligten einwilligen oder das Gericht die Änderung für sachdienlich hält. Eine
Klageänderung liegt vor, wenn der Streitgegenstand eines anhängigen Verfah-
rens, also das Klagebegehren (der prozessuale Anspruch) oder der Klagegrund
(der ihm zugrunde gelegte Lebenssachverhalt), geändert wird. Wird anstelle des
bisher dem Klagebegehren zugrunde liegenden Lebenssachverhalts ein anderer
zur Grundlage des zur Entscheidung gestellten Anspruchs gemacht, wird die
Klage geändert (vgl. zum Ganzen BVerwG, Beschl. v. 21.05.1999 – 7 B 16.99 –,
Buchholz 428 §30 VermG Nr. 11; Beschl. v. 21.10.1983 – 1 B 116.83 –, DVBl.
1984, 93 – jeweils zitiert nach juris).

Der Antrag nach Maßgabe des Schriftsatzes vom 06. Mai 2011 ändert gegenüber173
den zuvor gestellten Hilfsanträgen zu 2. und 3. in der Fassung des Schriftsatzes
vom 27. September 2010 sowohl den prozessualen Anspruch (Klagebegehren)
als auch den ihm zugrunde gelegten Lebenssachverhalt (Klagegrund) und damit
den Streitgegenstand.

Mit der Modifizierung der ursprünglichen Hilfsanträge gemäß Schriftsatz vom174
27. September 2010 hat die Klägerin diese teilweise sinngemäß zurückgenom-
men. Die ursprünglichen Hilfsanträge zielten nämlich auch auf eine vollständige
Eingrabung der Nord Stream Pipeline im Bereich der 12-Seemeilen-Zone bzw.
auf eine Überdeckung von mindestens 0,5 m, wie sie dann weitgehend mit dem 2.
Planergänzungsbeschluss planfestgestellt worden ist. Dass die bis dahin gestell-
ten Hilfsanträge in diesem Sinne zu verstehen waren, verdeutlicht der Schriftsatz
vom 27. September 2010, wenn darin ausgeführt wird, „entgegen dem Antrag
der Klägerin“ sei ein Eingraben der Pipeline mit einer Überdeckung von 0,5 m
Meeresboden nicht vollständig, jedoch im überwiegenden Teil der 12-Seemeilen-
Zone angeordnet worden. Folgerichtig hat die Klägerin dann die „mit Schriftsatz
der Klägerin vom 04. Februar 2010 angekündigten hilfsweisen Anträge mit der
Maßgabe gestellt, dass eine Eingrabung der Pipeline insoweit begehrt wird, als
sie nicht bereits durch den 2. Planergänzungsbeschluss vom 19.08.2010 erfolgt
ist”. Demgemäß ist räumlich betrachtet – auf der Ebene der vormaligen Hilfsan-
träge zu 2. und 3. – ein erheblicher Teil der Trasse nicht mehr Gegenstand des
Klageverfahrens gewesen. Im Kern hatte die Klägerin demnach vor Antragstel-
lung gemäß Schriftsatz vom 06. Mai 2011 lediglich zum einen eine Eingrabung
bzw. Überdeckung der Pipeline mit 0,5 m begehrt und diese zum anderen räum-
lich auf einen nur noch vergleichsweise kleinen Teil der Pipeline im Bereich der
12-Seemeilen-Zone (ca. 1,5 bis 2 km) beschränkt. Mit Schriftsatz vom 06. Mai
2011 hat die Klägerin dann ihr Begehren geändert und zum einen statt der
Eingrabung bzw. Überdeckung der Pipeline mit 0,5 m “geeignete Maßnahmen
zum ausreichenden Schutz der Pipeline auf Grundlage der Entscheidungsvorbe-
halte der Nummer A.1.3.1 und A.1.3.5“ beantragt. “Geeignete Maßnahmen zum
ausreichenden Schutz der Pipeline“ umfassen auch andere Schutzmaßnahmen
als eine Eingrabung oder Überdeckung bzw. eine jedenfalls tiefere Eingrabung
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als 0,5 m. Zum anderen hat die Klägerin ihr Begehren in räumlicher Hinsicht
wieder auf den gesamten Verlauf der Pipeline im Bereich der 12-Seemeilen-Zone
erstreckt und damit ganz erheblich erweitert.

Insoweit hat sie auch einen anderen Lebenssachverhalt zur Grundlage des zur175
Entscheidung gestellten Anspruchs gemacht. Diesen kann man schlagwortartig
dahingehend zusammenfassen, dass die Klägerin zunächst vorgetragen hatte,
eine Eingrabung/Über-deckung von 0,5 m sei zum Schutz der Pipeline erforder-
lich, aber ausreichend. Mit Schriftsatz vom 06. Mai 2011 hat sie demgegenüber
das Gegenteil vorgetragen: Eine Eingrabung/Überdeckung von 0,5 m sei zum
Schutz der Pipeline nicht ausreichend, es seien andere Maßnahmen oder eine –
deutlich – tiefere Eingrabung erforderlich.

Zwar kann jeder Klageantrag prozessual Gegenstand einer Klageänderung sein,176
soweit die für eine Klageänderung erforderlichen besonderen prozessualen Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Eine Klageerweiterung im Sinne der Klageänderung
ist gemäß §91 Abs. 1 VwGO allerdings nur zulässig, wenn die übrigen Pro-
zessbeteiligten in die Änderung einwilligen oder das Gericht die Änderung für
sachdienlich hält. Damit liegt ein hinreichendes prozessuales Korrektiv vor, dass
gegen den Willen der Prozessbeteiligten oder des Gerichts kein grundlegend neu-
er Prozessstoff eingeführt wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Januar 1992 – 7 C
24.91 –, BVerwGE 89, 354 – zitiert nach juris).

Der Beklagte hat sich weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung177
auf die geänderte Klage eingelassen. Er hat in der mündlichen Verhandlung viel-
mehr ausdrücklich erklärt, dass er der Klageänderung nicht zustimme.

Die Klageänderung ist auch nicht sachdienlich. Das Gericht wird im Sinne der178
Prozessökonomie die Sachdienlichkeit regelmäßig dann bejahen können, wenn
sich die eigentliche Beurteilungslage nicht oder doch nur unwesentlich geändert
hat (vgl. auch BVerwG, Urt. v. 24.01.1992 – 7 C 24.91 –, BVerwGE 89, 354 –
zitiert nach juris). Ob eine Änderung der Klage im Sinne des §91 Abs. 1 Vw-
GO sachdienlich ist, entscheidet das Tatsachengericht nach seinem Ermessen.
Wesentlich für den Begriff der Sachdienlichkeit ist der Gesichtspunkt der Pro-
zesswirtschaftlichkeit. Danach ist eine Klageänderung regelmäßig sachdienlich,
wenn sie die Möglichkeit bietet, den Streitstoff zwischen den Parteien endgültig
zu bereinigen. Das gilt auch dann, wenn durch die Zulassung der Änderung eine
Beweisaufnahme notwendig wird oder der Prozessgegner eine zweite Tatsachen-
instanz verliert. Gegen Sachdienlichkeit spricht es jedoch, wenn ein völlig neuer
Streitstoff zur Beurteilung und Entscheidung gestellt wird, ohne dass dafür das
Ergebnis der bisherigen Prozessführung verwertet werden könnte (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 21.10.1983 – 1 B 116.83 –, DVBl. 1984, 93 – zitiert nach juris).

Mit der veränderten Antragstellung würden sich andere Tatsachen- und Rechts-179
fragen stellen und der Prozessstoff wesentlich verändert. Insbesondere müsste
zunächst ermittelt werden, welche Maßnahmen überhaupt im Sinne des An-
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trags als geeignet zum Schutz der Pipeline in Betracht kommen, eine Frage, die
sich angesichts der ursprünglichen Antragstellung nicht gestellt hat. Insoweit
würde ein völlig neuer Streitstoff zur Beurteilung und Entscheidung gestellt
werden, ohne dass dafür das Ergebnis der bisherigen Prozessführung verwer-
tet werden könnte. Zudem ist räumlich betrachtet der überwiegende Teil der
Trasse in der 12-Seemeilen-Zone ausgehend von den Hilfsanträgen nicht mehr
Gegenstand des Klageverfahrens gewesen, würde nunmehr aber wieder bzw. neu
zum Gegenstand des Verfahrens. Demzufolge stellen sich naturschutzfachliche
Fragestellungen zum einen wegen des quantitativ vervielfachten Ausmaßes des
erforderlichen Eingriffs neu, zum anderen aber auch in qualitativer Hinsicht,
soweit nunmehr Abschnitte der Pipeline betroffen sind, in denen nach der bis-
herigen Antragstellung kein – weiterer – Eingriff mehr erforderlich gewesen wäre.
Auch insoweit würde räumlich betrachtet zusätzlicher Prüfungsbedarf ausgelöst
werden und sich die eigentliche Beurteilungslage im Hinblick auf den geänderten
Hilfsantrag wesentlich ändern. Schließlich knüpft der geänderte Antrag erstmals
an einen „regelkonformen Betrieb“ in den Übungsschießgebieten an, der eben-
falls neuen Prüfungsbedarf in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht auslöste.
Die von der Klägerin vor der Klageänderung formulierten Hilfsanträge, die auf
Regelungen zum Eingraben mit 0,5 m Überdeckung entsprechend dem 2. Plan-
ergänzungsbeschluss zielten, hat sie im Übrigen ersichtlich schlüssig insgesamt
zurückgenommen, weil sie davon ausgeht, dass diese Maßnahme keinen hinrei-
chenden Schutz bietet.

2. Auch wenn ein von der Planfeststellung nachteilig Betroffener einen An-180
spruch auf Erteilung einer Schutzauflage im Grundsatz selbständig mit der
Verpflichtungs- und Bescheidungsklage verfolgen kann (vgl. BVerwG, Urt. v.
15.12.2011 – 7 A 11.10 –, juris; Urt. v. 17.11.1972 – IV C 21.69 –, BVerwGE
41, 178 – zitiert nach juris), ist hier der erste Hilfsantrag unabhängig von den
vorstehenden Erwägungen jedenfalls auch mangels Klagebefugnis der Klägerin
unzulässig. Insoweit kann auf die diesbezüglichen Erwägungen zum Hauptan-
trag verwiesen werden, die für den Hilfsantrag entsprechend gelten. Auch mit
ihrem Verpflichtungsbegehren würde die Klägerin im Fall des Erfolgs der Klage
offensichtlich das Nutzungsrecht der Beigeladenen nach dem Gestattungsvertrag
beeinträchtigen und/oder gefährden. Zumindest bestünde die Gefahr, dass der
Betrieb der Pipeline während des erforderlichen Baubetriebs für die Umsetzung
nachträglicher Schutzmaßnahmen wenigstens zeitweilig zu unterbrechen wäre. Je
nach Art und Ausmaß der erforderlichen Maßnahmen könnte aber auch sowohl
in technischer, genehmigungsrechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht das
Vorhaben als Ganzes in Frage stehen.

3. Schließlich wäre die Klage in Gestalt des ersten Hilfsantrages auch unbe-181
gründet, da schon der Einwendungsausschluss entsprechend der vorstehenden
Erwägungen zum Hauptantrag zu Lasten der Klägerin hier ebenfalls eingreift.
Zudem ist eine Anspruchsgrundlage für das Begehren sicht ersichtlich ist (a);
unabhängig von diesem Gesichtpunkt ist sie mit ihrem insoweit neuen Vorbrin-
gen auch bereits nach §43e Abs. 3 Satz 1, 2 EnWG i. V. m. §87b Abs. 3 VwGO
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ausgeschlossen (b).

a) §74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V als allein in Betracht kommende Anspruchs-182
grundlage trägt das Begehren der Klägerin nicht. Nach dieser Bestimmung hat
die Planfeststellungsbehörde dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die
Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der All-
gemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer –
hier vorrangig in den Blick zu nehmen – erforderlich sind. Auch wenn die Be-
griffe „Vorkehrungen“ und „Anlagen“ im Sinne dieser Vorschrift weit auszulegen
sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 30.05.1984 – 4 C 58-81 –, BVerwGE 69, 256 – zitiert
nach juris, Rn. 58), sind für den Senat Schutzmaßnahmen, die keine konzeptio-
nelle Änderung des Vorhabens erfordern würden, nicht ersichtlich. Anordnun-
gen aber, die zu einer konzeptionellen Änderung des Vorhabens zwingen bzw.
aus dem beantragten Vorhaben ein „anderes“ Vorhaben machen würden, kön-
nen jenseits der Frage, ob sie verfahrensrechtlich nach §43d EnWG, §76 VwVfG
M-V zu behandeln wären, nicht auf §74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V gestützt
werden (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12. Aufl., §74 Rn. 99). Wegen des von
der Behörde zu beachtenden Abwägungsgebots ist im Hinblick auf eine Ände-
rung der ursprünglichen Planungsentscheidung zu prüfen, ob und inwieweit die
beabsichtigte Änderung bereits entschiedene Fragen der Planung neu aufwirft.
Mit einem Änderungsverfahren kann es dann sein Bewenden nicht haben, wenn
die beabsichtigte Änderung die Gesamtkonzeption oder doch wesentliche Tei-
le des übrigen Planinhalts in Frage stellt (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt. v.
05.12.1986 – 4 C 13.85 –, BVerwGE 75, 214 – zitiert nach juris . 24>). Eine
Schutzauflage lässt sich nicht nachholen, wenn durch eine solche Nachholung
die Gesamtkonzeption der Planung in einem wesentlichen Punkt berührt wird
und in dem Interessengeflecht der Planung nunmehr andere Belange nachteilig
betroffen werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 14.09.1992 – 4 C 34-38.89 u. a. –, BVer-
wGE 91, 17 – zitiert nach juris).

Soweit vorliegend zumindest theoretisch eine Vorkehrung dergestalt denkbar183
sein mag, dass für Übungen der Marine der Betrieb der Nord Stream Pipeline
zeitweise eingestellt wird, und die Beigeladene dadurch vergleichsweise weniger
stark belastet würde als durch bauliche Veränderungen, muss eine solche Vorkeh-
rung als potentielle Schutzmaßnahme ausscheiden. Erstens hat die Klägerin klar
zum Ausdruck gebracht, dass sie gerade keine Betriebsunterbrechung begehrt.
Zweitens ist in tatsächlicher Hinsicht fraglich, ob es so einfach möglich wäre,
mehrfach im Jahr den Betrieb vollständig zu unterbrechen. Dies betrifft etwa
die Frage des notwendigen technischen und administrativen Vorlaufs solcher Un-
terbrechungen, aber natürlich auch die Folgen der dann zeitweise entfallenden
Gasversorgung, die von den Vertragspartnern der Beigeladenen aufzufangen wä-
re. Drittens würde auch mit einer solchen Vorkehrung die Nord Stream Pipeline
– ausgehend von dem seitens der Klägerin angenommenen Bedrohungsszenario
– in ihrem Bestand nicht geschützt. Ein direkter Treffer, der die Pipeline durch-
schlägt, hätte zudem unabsehbare Folgen für den weiteren Betrieb.
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Unabhängig davon, dass die Klägerin selbst das entsprechende Begehren fallen184
gelassen hat, stellte sich eine Haftungsverteilungsvereinbarung als vom Beklag-
ten anzuordnende denkbare Schutzmaßnahme bzw. Vorkehrung offensichtlich
als untaugliches Mittel zur Beseitigung des von der Klägerin angenommenen
Risikos ihres Übungsbetrieb für die Nord Stream Pipeline und einer daraus
resultierenden Unmöglichkeit der weiteren Nutzung der Übungsgebiete dar. An
diesem Risiko würde sich durch den Abschluss einer solchen Vereinbarung nichts
ändern. Lediglich die Haftungsfolgen könnten in gewissem Umfang „eingefan-
gen“ werden. Ihrem eigenen Vortrag folgend dürfte und könnte die Klägerin die
Übungsgebiete wegen der Größe der Gefahr mit oder ohne Haftungsverteilungs-
vereinbarung nicht weiter nutzen. Stellt sich demgemäß eine solche Vereinbarung
als untaugliches Mittel dar, wäre die Anordnung einer entsprechenden Schutz-
maßnahme offensichtlich ungeeignet und damit unverhältnismäßig bzw. nicht
„erforderlich zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer“ im
Sinne von §74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG M-V. Die Planfeststellungsbehörde würde
die Grenzen ihres planerischen Gestaltungsspielraums überschreiten.

Nimmt man denkbare Schutzanlagen in den Blick, die einem Beschuss mit Mu-185
nition des Kalibers 76 mm und größer standhalten oder doch wenigstens die
Geschosse so stark abbremsen oder unschädlich machen, dass sie die Substanz
der Pipeline nicht mehr gefährden können – zu denken wäre etwa an eine zu-
sätzliche Stahlhülle für beide (!) Pipelinestränge oder an eine auch im Antrag
angesprochene jeweils deutlich tiefer als 0,5 m gehende Eingrabung – stünden
hier Maßnahmen in Rede, die entweder sogar einen größeren Eingriff in Natur
und Landschaft nach sich ziehen könnten als das eigentliche Vorhaben selbst,
oder die zumindest zu einem erheblich größeren Eingriff, als er durch das plan-
festgestellte Vorhaben bislang bedingt ist, führen.

b) Auch wenn es bereits an einer Anspruchsgrundlage für das Begehren der186
Klägerin fehlt, ist sie unabhängig von diesem Gesichtpunkt mit ihrem insoweit
neuen Vorbringen bereits nach §43e Abs. 3 Satz 1, 2 EnWG i. V. m. §87b Abs.
3 VwGO ausgeschlossen.

Nachdem die Klägerin – wie unter 1. näher erläutert – ursprünglich mit ihren187
Hilfsanträgen zu 2. und 3. jedenfalls auch die Eingrabung der Nord Stream Pi-
peline beansprucht hatte, um deren Schutz bzw. eine unbeeinträchtigte weitere
Nutzung ihrer Übungsgebiete zu gewährleisten, hat sie diesen Anspruch mit
ihrem Schriftsatz vom 06. Mai 2011 aufgegeben und die Ergänzung des Plan-
feststellungsbeschlusses um Regelungen zu geeigneten Maßnahmen zum aus-
reichenden Schutz der Pipeline begehrt. Im Kern ist dieses Begehren auf den
erstmals mit dem betreffenden Schriftsatz erfolgten umfangreichen Tatsachen-
vortrag dazu, dass die ursprünglich begehrte Eingrabung von wenigstens 0,5 m
keinen hinreichenden Schutz gegen die von der Marine verwandten Kaliber grö-
ßer/gleich 76 mm böte, zurückzuführen. Hinsichtlich dieses neuen Vorbringens
muss sich die Klägerin einen Ausschluss der Sachbescheidung nach §43e Abs. 3
Satz 1, 2 EnWG i. V. m. §87b Abs. 3 VwGO entgegen halten lassen, weil die
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Zulassung des verspäteten Vortrags die Erledigung des Rechtsstreits verzögern
würde. Innerhalb der Frist des §43e Abs. 3 Satz 1 EnWG muss die Klägerin die –
sie beschwerenden – Tatsachen zur Begründung der Klage so konkret angeben,
dass der Lebenssachverhalt, aus dem sie den mit der Klage verfolgten Anspruch
ableitet, unverwechselbar feststeht, was späteren vertiefenden Tatsachenvortrag
nicht ausschließt (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1998 – 11 A 6.97 –, NVwZ-RR
1998, 592 –; Urt. v. 30.08.1993 – 7 A 14.93 –, Buchholz 442.08 §36 BBahnG Nr.
23; Urt. v. 31.03.1995 – 4 A 1.93 –, BVerwGE 98, 126 – jeweils zitiert nach juris).

Die Klägerin hat ihren Tatsachenvortrag zur Begründung ihres Anspruchs auf188
Schutzvorkehrungen diametral geändert, indem sie den – schlagwortartig skiz-
zierten – Vortrag „Eingrabung mit 0,5 m als Schutzvorkehrung ausreichend“
ausgetauscht hat durch den Vortrag „Eingrabung mit 0,5 m als Schutzvorkeh-
rung nicht ausreichend“. Letzterer Vortrag kann offensichtlich nicht mehr als
Vertiefung bzw. Teil des in der Klagebegründungsfrist unverwechselbar festste-
henden Lebenssachverhalts betrachtet werden, aus dem die Klägerin den mit
der Klage verfolgten Anspruch ableitet. Folglich handelt es sich diesbezüglich
um verspätetes Vorbringen nach Ablauf der sechswöchigen Begründungsfrist.

Nach §43e Abs. 3 Satz 2 EnWG gilt im Falle der Fristversäumnis §87b Abs.189
3 VwGO entsprechend. Die Verweisung bezieht sich ihrem Sinn nach nicht auf
Satz 1 Nr. 3 der genannten Vorschrift. Die darin vorgeschriebene Belehrung über
die Folgen einer Fristversäumnis gilt nur für eine richterlich gesetzte Frist, nicht
aber für eine solche kraft Gesetzes (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1998 – 11 A 6.97
–, NVwZ-RR 1998, 592 – zitiert nach juris). Zudem ist in der Rechtsbehelfs-
belehrung des Planfeststellungsbeschlusses vom 21. Dezember 2009 zutreffend
auf die Begründungsfrist gemäß §43e Abs. 3 Satz 1 EnWG hingewiesen worden.
Folglich ist eine Entschuldigung der Verspätung gemäß §87b Abs. 3 Satz 1 Nr.
2 VwGO von vornherein kaum denkbar (vgl. OVG Münster, Urt. v. 11.02.2009
– 11 D 45/06.AK –, juris; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 18.02.1998 – 11 A 6.97 –,
NVwZ-RR 1998, 592 – zitiert nach juris).

Gemäß §87 b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 VwGO kann das Gericht die unentschuldigte190
Verspätung zum Anlass nehmen, das Klagevorbringen zurückzuweisen, wenn die
Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde. Das gilt nach §87
b Abs. 3 Satz 3 VwGO nicht, wenn es mit geringem Aufwand möglich ist, den
Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Für das Erforder-
nis einer Verzögerung der Erledigung des Rechtsstreits kommt es allein darauf
an, ob der Prozess bei Zulassung des verspäteten Vorbringens länger dauern
würde als bei dessen Zurückweisung (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1998 – 11 A
6.97 –, NVwZ-RR 1998, 592 – zitiert nach juris).

Danach ist im vorliegenden Fall eine Verzögerung der Erledigung des Rechtss-191
treits bei Zulassung des verspäteten Vorbringens zu bejahen. Dies folgt bereits
daraus, dass sich – wie bereits zur Frage der zulässigen Klageänderung ausge-
führt – die Frage der Sicherheit der Nord Stream Pipeline nach Ergehen des
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2. Planergänzungsbeschlusses auch nach Auffassung der Klägerin zunächst nur
noch auf einen vergleichsweise kleinen Abschnitt der Pipeline beschränkt hatte,
nach Maßgabe des neuen Vorbringens die Frage von Schutzvorkehrungen aber
wieder für den gesamten Abschnitt der Pipeline, der im Bereich der Übungs-
gebiete liegt, zu beantworten wäre. Während zuvor hinsichtlich des geltend ge-
machten Anspruchs auf Schutzvorkehrungen auf der Grundlage des Vortrags der
Klägerin weitgehend Erledigung – da Klaglosstellung – anzunehmen gewesen
wäre, ist dies nach Umstellung des Tatsachenvortrags nicht mehr der Fall. Der
Prüfungsrahmen würde sich damit erheblich erweitern. Es wären zudem neue
Tatsachen- und Rechtsfragen in den Blick zu nehmen, insbesondere die Frage,
ob überhaupt Schutzvorkehrungen denkbar sind oder nicht vielmehr eine grund-
legende konzeptionelle Änderung des Vorhabens im Raum stünde. Insoweit ist
davon auszugehen, dass der Prozess bei Zulassung des verspäteten Vorbringens
länger dauern würde als bei dessen Zurückweisung.

Eine Entschuldigung der Verspätung ist nicht erfolgt. Die Klägerin kann sich192
nicht darauf berufen, dass sie die entsprechenden Tatsachenkenntnisse, die sie
zur Umstellung ihres Begehrens bewogen haben, erst während des laufenden
gerichtlichen Verfahrens erlangt habe. Die entsprechenden Erkenntnisse rühren
aus der Sphäre der Klägerin. Im Sinne einer Obliegenheitsverletzung geht es zu
ihren Lasten, wenn sie sich nicht rechtzeitig bzw. so schnell wie möglich erfor-
derliche Informationen zur Risikobewertung verschafft.

Auch §87b Abs. 3 Satz 3 VwGO steht einer Präklusion nicht entgegen. Ange-193
sichts der argumentativen „Kehrtwende“ der Klägerin und der damit verbun-
denen Fragestellungen kann ohne weiteres verneint werden, dass ihre in §43e
Abs. 3 Satz 1 EnWG normierte Mitwirkungspflicht im Einzelfall ihre Bedeu-
tung verloren hat, weil sich der Sachverhalt so einfach darstellt, dass er ohne
nennenswerten Aufwand von Amts wegen ermittelt werden kann.

IV. Die Klage hat auch mit dem zuletzt gestellten zweiten Hilfsantrag, „die Klä-194
gerin insoweit erneut zu bescheiden“, keinen Erfolg.

1. Dazu ist zunächst von Bedeutung, dass sich dieser Antrag bei näherer Betrach-195
tung als inhaltlich identisch mit dem vorstehend erörterten ersten Hilfsantrag
erweist. An diesen knüpft der zweite Hilfsantrag nämlich mit der Formulierung
“insoweit“ ersichtlich an, bezieht sich also ebenfalls auf die angestrebte Ergän-
zung um „Regelungen . . . , die zwecks uneingeschränkter Gewährleistung des re-
gelkonformen militärischen Schieß- und Übungsbetriebs der Klägerin geeignete
Maßnahmen zum ausreichenden Schutz der Pipeline, etwa eine ausreichende Ein-
grabung oder Überdeckung vorsehen“. Auch der Eindruck, dass mit dem Antrag
auf Neubescheidung gegenüber dem vorhergehenden Antrag entsprechend dem
üblicherweise bestehenden Verhältnis von Verpflichtungs- und Bescheidungsan-
trag hier ein Weniger beantragt würde, trifft nicht zu. Denn schon der erste
Hilfsantrag ist inhaltlich ausweislich der Formulierung „unter Berücksichtigung
der Rechtsauffassung des Gerichts“ und des Umstandes, dass konkrete Schutz-
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maßnahmen nicht begehrt, sondern nur beispielhaft benannt worden sind, der
Sache nach als Bescheidungsantrag gefasst. Ist aber der zweite mit dem ersten
Hilfsantrag identisch, gelten folglich die Ausführungen unter III.

2. Auch dieser zweite Hilfsantrag ist unabhängig von den vorstehenden Erwä-196
gungen jedenfalls mangels Klagebefugnis der Klägerin unzulässig. Insoweit kann
auf die diesbezüglichen Erwägungen zum Hauptantrag und ersten Hilfsantrag
verwiesen werden, die für den zweiten Hilfsantrag entsprechend gelten. Auch
mit dem Begehren auf Neubescheidung würde die Klägerin im Erfolgsfall das
Nutzungsrecht der Beigeladenen nach Maßgabe des Gestattungsvertrages beein-
trächtigen und/oder gefährden.

3. Schließlich wäre die Klage nach Maßgabe des zweiten Hilfsantrages ebenfalls197
unbegründet. Auch insoweit greift der Einwendungsausschluss entsprechend der
vorstehenden Erwägungen zum Hauptantrag zu Lasten der Klägerin ein. Eben-
so gelten die Erwägungen betreffend den ersten Hilfsantrag unter II. 3 entspre-
chend.

C.198

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§154 Abs. 1, 155 Abs. 2, 162 Abs. 3199
VwGO; die Kostentragungspflicht der Klägerin hinsichtlich der außergerichtli-
chen Kosten der Beigeladenen entspricht der Billigkeit, weil diese sich mit ihrer
Antragstellung ihrerseits einem Kostenrisiko ausgesetzt hat (§154 Abs. 3 Vw-
GO) und im Übrigen mit ihrem Vorbringen das Verfahren gefördert hat.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §167 Abs. 1, 2 Vw-200
GO i.V.m. §709 ZPO.

Der Senat lässt die Revision zu (§132 VwGO), da die Rechtssache eine Reihe201
von rechtsgrundsätzlichen Fragen des Verwaltungsprozessrechts im Allgemeinen
und des energiewirtschaftsrechtlichen und allgemeinen Planfeststellungsrechts
im Besonderen aufwirft, die nach Verfahrensgegenstand und Beteiligtenkonstel-
lation so noch nicht Gegenstand der Rechtsprechung waren.
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